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Dorwort.

- Yus dem oneurfe der Handelsgefelfehaft habe ich in
vorliegender Differtation die Frage zu beantworten mir vor-
genommen, in welchem BVerhältniß die Soctetätsgläubiger
zu den Brivatgläubigern der einzelnen Gefellfäyafter ftchen,

ob Erftere wirklich, wie Dieß behauptet werden will, aus

den Aetiven der Sortetät mit Ausfhluß der Lestern zu ber
friedigen feien. Zur Behandlung diefer Frage wurde ich

äußerlich dadurch veranlaßt, daß der Grundfaß, es ftehe
den Soeietätögläubigern mit Bezug auf das Sorietätsgut
ein Vorrecht vor ben Privatgläubigern zu, au im zür-
Herifchen Recht geltend gemacht werden wollte und wenig:

ftens einmal (1840) durch die Gerichte geltend gemacht

wurde. (S. Schauberg’s Beiträge zur zücch. Rechtspflege

1. 122 fg.) Don der Wichtigfeit des fragl. Vorzuges und
immer mehr auch von deffen Unhaltbarfeit überzeugt, fehrieb
ich die gefundenen, und nach meiner Anftcht allein richtigen
Kefultate nieder und legte Diefelben ald „eiwiliftifche Probe-

arbeit zum Staatseramen“ ein (1845). Obgleich feitdem

das zürcherifehe Obergericht wieder dahin gekommen ift (.

Shauberg’s Beiträge VII. 2% fg.), den Sorietätsgläu-

bigern fein Vorrecht vor den Vrivatgläubigern einzuräumen,

fo fann dennod eine öffentliche Behandlung jener Trage
für das zürcherifche Recht nicht ohne Inteteffe fein, befon-

ders fo lange der Gerichtsgebrauch noch jehwanfend er-

feheint. — Die franzöftfehe Iurisprudenz, welche nun ein-
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mal an dem von ihr aufgefundenen Vorzug feft hält, könnte

leicht auch auf das deutfche Handelsrecht in diefer Bezie-

hung einen Einfluß geltend machen, und eine Unterfuchung

über die Criftenz des behaupteten Worzuges und über die

Gründe, auf welche er fich ftüßt, Fann nicht ohne allge-

meines Intereffe für das Handelsrecht überhaupt fein. Ich
habe bewegen jene erfte Arbeit noch einmal durchgefehen
und von einem möglichft allgemeinen Standpunft aus über:

arbeitet. So tft vorliegende Differtation entftanden. Biel:
leicht ift e8 mir nicht in dem Mafe, wie ich es wünfchte,
gelungen, mich von dem, mir zunächft Tiegenden züxchert-
Ihen Rechte und Intereffe zu entfernen; aber auch eine
zunächft nur für das zürcherifche Handelsrecht berechnete
Abhandlung würde nicht ohne allgemeines Intereffe fein,
da dasHandelörecht weniger, ald irgend ein anderer Zweig
de8 Privatrechtes an Die Grenzen eines Asche Staates
gebunden ift.

Derember 1846.

= Der Verfaffer.

Erflärung der Abfürzungen.

. = Gefellfchaft.

&. = Gefelffchaftsgläubiger,

& = SHandelsgefellfeaft.

Sl. = Privatgläubiger.
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E3 ift namentlich in. der franzöftfehen Jurisprudenz Die Bes

hauptung aufgeftellt worden, daß im Concurfe einer Handeld-

gefellfchaft den Gefellfchaftsgläubigern bei Bertheilung ded Ge-

fellfchaftsgutes ein Vorzug vor den Gläubigern der einzelnen

Gefellfchafter , welche ‚jenen ale Privatgläubiger entgegengefebt

werden, zuftehe. Diefer Vorzug wiirde: fich. faktifch jo geftalten:

vorerfil würde das Sorietätsgut von dem DBermögen der einzelnen

Affveieß getrennt; aus jenen würden dann die Soeietätäglän-

biger mit Ausfchluß der Privatgläubiger befriedigt; follte nach

Befriedigung: der Sorietätdgläubiger noch. Etwas von Speietätd=

gute übrig bleiben, was natürlich im der Regel nie der Fall

fein wird, fo fäme diefer Meberfchuß den Privatgläubigern zu;

würde das Soeietätsgut aber zur Dedung aller Soeietätsfchulden

nicht hinzeichen, fo würden Die Soeietätögläubiger fir den nicht

bezahlten Theil ihrer Sorderungen bei Bertheilung der Privat-

vermögen der einzelnen Afjoeies mit den Privatgläubigern. der=

felben coneurriren. Auf. diefe Weife würden die Privatgläubiger

faktifch ganz vom Gefellfchaftsgute: ausgefchloffen, und müßten

überdieß zugeben, daß die Societätögläubiger noch mit ihnen

das übrige Vermögen der Gefellfchafter theilen helfen, wobei

diefe wieder,den Vortheil Hätten, daß ste fich an jeden .eingelnen

Gefellfchafter Halten könnten, weil Teßtere. ihnen. folivarifch: haf-

ten, Die Wichtigkeit des fraglichen Borzuges fpringt Togleich in

die Augen, und da auch außerhalb der Herrichaft: Des frangö-
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fifchen Nechtes fich DVerfuche zeigen, venfelben geltend zu machen,

fo glaube ich, e8 fei am Plabe, denfelben einer genauern Uns

terfuchung zu unterwerfen.

Wenn in diefer Abhandlung einfach von der Handelögefell-

fchaft Die Nede fein wird, fo gefibieht dad nur, um viele Wie-

verholungen zu vermeiden, und e8 ift Darunter immer die eigent-

Tiche Sandelögefelffchaft (offene Handelögefellfchaft, Ptaseopei, so-

eiete en nom collectif) verftanden.

Um den rechtlichen Charakter des fraglichen Vorzuges auf-

zufinden, ift eine Unterfuchung, was die Sandelögefelfchaft: fet,

unerläßlih. Cs gibt nämlich Schriftfteller, wozu namentlich

die franzöfifchen gehören, welche hehaupten, die Sandelsgefell-

Ichaft. habe ald fulche ihre befondern Nechte und Berbind-

lichkeiten, getrennt von denjenigen ihrer einzelnen Mitglieder,

fie fei folgerichtig ein eigenes Nechtefubjekt, eine moraltfche

oder juriftifche Perfon: Würde e8 fi) nun wirklich ergeben,

die Kandelögefellichaft mäfje al8 eine jurijtifche BVerfon aufge

faßt werden, fo würde fich das fragliche VBorrecht unbeftreite

bar gang von felbft verftehen, ja e8 würde feinen Charakter

als Vorrecht ganz verlieren und wäre einfach das echt des

Gläubiger, fich. zur Bezahlung feiner Forderung an die PBer-

fon und da8 Vermögen feined Schulöners zu halten. Wir

hätten in biefem alle zwei gang verfchievene MNechtefubjekte,

jede8 mit feinen eigenen befonbern Xetiven und PBafftven, auf

der. einen Seite die Gefellfchaft mit dem Societätögut und den

Sorietäteglaubigern, auf der andern Seite die Gefellfchafter mit

ihrem PBrivatvermögen und ihren Brivatgläubigern. Die So-

sietätögläubiger würden fich an ihren Debitor, die Soeietät,



 

und an beren Vermögen, das GSoeietätögut, halten; die Prie

vatgläubiger aber an die einzelnen Gefelffchafter, mit denen fie

eontrahirten, und an das Vermögen derfelben. Auf diefem

Wege Eommen die betreffenden Iuriften wirklich fehe Teicht dar-
auf, daß die Sorietätögläubiger fich mit Ausfchluß der. Pri-

vatgläubiger aus dem Soeietätögute befriedigen -Eönnen. Das ift
jehr einleuchtend; aber eben fo gut Teuchtet ein, daß man fo
noch zu ganz andern Nefultaten Eommt, daß man namentlich

mit dem gleichen Rechte ein Ausfchliefungsrecht der Privat

gläubiger gegenüber den Soeietätsgläubigern mit Beziehung auf

daB Privatwermögen der einzelnen Affocies behaupten kann und
muß. Ich werde unten die aus der Annahme, die Handels-

gefellfchaft fei eine juriftifche Perfon, nothwendig fich ergeben-
den Confequenzen genauer ind Auge faflen, glaube jedoch, «8
fallejeßt auch einem flüchtigen Blicke fhon auf, daß diefe Att=
nahme auf Nefultate führt, welche an ihrer Unhaltbarfeit nicht
mebr zweifeln Taffen.

Würde 68 fich aber zeigen, daß bie Handelögefellfchaft Fein
neues Rechtöfubjekt Hilde, dann find e6 die einzelnen Gefell-
fhafter, die in allen Rechtsverhältniffen, welche die Societät
betreffen, ala Herechtigt und verpflichtet erfiheinen. Das Soeie-
tätögut gehört alfo nicht einer fingirten Einheit, der Gefellfehaft
als juriftifcher Berfon, fondern ven Gefellfchaftern zu ibeellen
Theilen, und Schulden der Gefellfehaft find nichts Anderes al
Schulden der einzelnen Mitglieder verfelben. Gefellfchaftsgut
und Privatgut find nicht mehr Vermögen verfehievener Subjekte,
fondern verfehiedene Vermögenscomplere desfelben Subjektes. Das
Bermögen jedes Gefellfchafters Hefteht van ans feinem Privat-



sermögen und der ihm zufallenden Nlata bed‘ Syeictätögutes,

Der fragliche Vorzug der Sorietätsgläubiger tritt und nun ala

98 Necht entgegen,  fih an seinem »befondern Theile des: Ver=

mögensd.de8 Gemeinfehuloners , mit Ausfchluß der übrigen Gläu-

biger, zu befriedigen. Da verfieht er fich nicht von felbft, er

erhält die Natur- eines Privilegiums. Als ftilfchweigendes oder

gefegliches Pfandrecht Eann der Vorzug nicht aufgefapt werben,

denn. ..e8- fehlt ihm Die Natur eines Dinglichen, Rechtes, auch

nicht ald ‚privilegium erigendi, weil ev. fi} nicht auf das

ganze Vermögen de8 Cridars bezieht; er erfcheint ald ‚Separa-

tionsrecht (juss. benelicium: separalionis, quasi. sepera-

tionis).. Die Speietätsgläubiger verlangen, daß das Sorierätägut

zu. einer befondern. Maffe, einem Partikulareoneurje auögefchieven

werde, und Daß fe daraus, mit Ausfchluß der Privatgläubiger

der einzelnen Gefellfchafter, befriedigt werden. > i

E8 Handelt fich alfo vorerft um die Srage: St die Hans

velögejellfehaft eine juriftifche Perfon? umd ich fünnte billig für

dad; gemeine weutfche. Necht Diefelbe. ohne, viele Worte, blog

mit Hinweifung auf einige der bewährteften Schriftiteller, ein»

fach,verneinen, wenn e8 mir.nicht daran gelegen wäre, dadurch,

daß .ich eine einläßlichere Begründung verfuche, zugleich auf Die

Unbaltbarkeit. der Anftchten ver franzöftfchen ‚Suriften aufmerk-

fam zu machen, ‚und die Verfuche, diefe Anfichten auch für dad .

deutfche Handelsrecht geltend zu machen, zu widerlegen. Kein

Theil Des Brivatrechtes ift fo fehr juris gentium, im Sinne

ded römifchen Nechtes, wie dad Handelsrecht. Die hauptfähe

lichften Inftitute desfelben erfcheinen ihrem Wefen nach in allen

eiyififteten,,. handeltreibenden Staaten al® diefelben, und e8 darf



 

namentlich mit Beziehung auf die Sandelögefellfchaften 'gefagt

werben, Daß für fie befonders auffallend überall wefentlich die

gleichen Grundfäge gelten. Folgt nun aus dem Wefen ver

Sandelögefellfchaft, daß fe ein neues, felbtftändiges Nechte-

fubjeft bilde, fo wird das nicht nur für das frangdftfche San

velörecht, fondern im Allgemeinen angenommen werden müffen ;

läßt fich aber im deutfchen Sandelsrecht und aus ver Natur ver

Sadye nachweifen, daß jene Auffaffung ohne Sinn fei und zu

Unftnn: führe, fo werden “auch die Franzöftfchen Juriften md

wer immer damit auftritt, feinen Sinn hinein bringen, diefelbe

alfo mit Erfolg nicht geltend machen Eönuenr.

Der juriftifche Begriff: der Verfünlichfeit fallt zufammen mit

dem der, Nechtöfähigkeit.  Nechte können nur, wo Berfonen

find, vorkommen, und unter Perfom im technifeh= juriftifchen

Sinne de8 Wortes, verfteht man ein Wefen, welches Subjekt

von Rechten fein Fan. Ießt ift jeder Menfch vechtsfähig, alfo

Perfon. Erfeheint Etwas außer. dem einzelnen Menfchen als

Subjekt von Rechten und Verpflichtungen, fo wird hiefür eine

Berfon fingiet.  Diefe zu juriftifchen Zwede angenommene

Perfon wird im Gegenfab zu den einzelnen Menfchen; als

phyftichen Berfonen , juriftifche Berfon genannt. I) Weil man

annahn, die Gefellichaft Habe als folche Nechte und Berbind«

lichkeiten, getrennt von denfenigen ihrer Mitglieder, fo mußte

1) Sdfhen, Vorlefungen Über das gemeine Givilrecht, heraus:

gegeben von Erxleben. Gött. 1838. 1. 116. 200. v. Sa-

vigny, Syitem des heutigen römifchen Nechte. Berlin 1840.

11. 1.: 236. 3 a



ihre eine Berfönlichkeit beigelegt werden, und ald juriftifche Ber-

fon aufgefaßt, gehört fie zu: denjenigen, die in einer Anzahl

phyftfeher Berfonen, die fi vereinigt haben, eine fichtbare

Erfcheinung haben und als dad Nefultat viefer Bereinigung er-

feheinen.  Dergleichen juriftifche Perfonen werden Universitates,

Gorporationen, Gemeinheiten genannt. 2) Das Charakteriftifche

verfelben bejteht darin, Daß -fte eine eigene, felbjtftändige Nechts-

fphäre haben, ein von den einzelnen Mitgliedern, welche fie

bilden, fo zu fagen, ganz unabhängiges Dafein, und daß fie

eigentlich zu langer, man fann jagen, ewiger Dauer beftimmt

find. Die Einzelnen treten vor der Einheit ganz in den Sin-

tergrumd. DBefonders wichtige Bolgen davon find, daß in den

Rechtöverhältniffen, welche fich auf Die juriftifche Perfon bes

ziehen, das Subjeft ver Rechte umd Verpflichtungen nicht in

den einzelnen Mitgliedern, felbft nicht in allen Mitglievern zu=

fammengenommen, fondern in dem idealen Ganzen befteht. Alle

jene Rechtöverhältnifje beziehen fich ganz und ungetheilt auf Diejes

Ganze, Feineswegs auf die einzelnen Mitglieder. Das Eigen:

thum 3. B. bezieht fich ungetheilt auf die juriftifche Perfon,

und die einzelnen Mitglieder Haben daran feinen Untheil. Ihre

Forderungen und Schulden betreffen wieder Lediglich fie felbft,

die einzelnen Mitglieder werden Davon gar nicht berührt. Wer

Etwas an die juriftifche Perfon zu fordern hat, darf fich an

die Einzelnen nicht halten, fondern hat nur jene zum Debitor. 2)

1) v. Savigny, Syiem. II. 243. Göfchen, Borlefungen.

1. 201. i er

2) 9. Sayigny, Syitem. II. 243. 284. 295. Söfhen, Borz

lefungen. 1. $. 64. v. WeningeIngenheim, Lehrbud

des gemeinen Givilrechts. 5. Aufl. L. $. 67. 1.858. 1. D.

de div. rerum. (1,8) 1.7.8.2. D. quod euj. un. (3, 4.)



Geräth fie inConeurs, was, da fleBermögensrechtehat, indg-

lie ift, fo trifft das nur fie, nicht Die Einzelnen. 8. wird

aus ihrem Vermögen eine Maffe gebildet, und nur an diefe

Eönnen fich ihre Creditoren und nur ihre Greditoren halten.

Ale Glieder Eönnen folvent bleiben, wenn fie in Concurs füllt,

und umgefehrt wäre +83 möglich, daß alle Einzelnen in Con=

curd Fümen und daß dabei fie felbjt folvent bliebe. 4) Der
Werhfel einzelner, ja felbft aller indiviouellen Mitglieder, affi-
eivt Die iveale Einheit nicht. Die mit Tod abgehenden Mits

glieder £önnen durch andere erfeßt werden, ohne daß das Ganze

einer Beränderung unterliegt. ) -

Spl nun vie Behauptung, die Sandelögefellfchaft fei eine

juriftifche Berfon, irgend welchen Sinn haben, fo müffen auch

die Grundfäge und Folgerungen, welche fich nothiwendig aus

dem. Wefen der juriftifchen Berfon ergeben, auf fie Anwenduug

finden. Dan müßte demgemäß auf folgende Sauptfäge fommen :

1) Die Speietätögläubiger halten fich zu ihrer Befriedigung

allerdings an das Socigtätggut, und fehliefen davon die Gläu-
biger der einzelnen Gefellfchafter aus; aber, wie fchon oben

angedeutet, im gleichen Augenbliet und ungzerteennlich von

biefem Sage, ergiebt fish auch:

2) Die Privatgläubiger befriedigen fich, mit Ausflug der

Sorietätögläubiger, aus dem Privatvermögen der. einzelnen

Afiveied., 5 5

3) Die, Gefellfchaft Fan in Goncurs gerathen, ohne daß

über bie einzelnen Gefelffchafter ver Concurd augbricht, da die

) Schweppe, Syftem des Coneurfes ver Gläubiger. 1824. $. 24.

2) v. Savigny, Syftem. II. 243.



Schulden der Gefellfehaft die Mitglieder ‚aus denen fte befteht,

nicht berühren.

4) Die Gefellfehaft Tann folvent bleiben und fortbeftchen,

wenn "auch alle Gefellfehafter in Concurs fallen.

5). DieGefellichaft befteht ald Die gleiche mit ihren Activen

und Bafftven fort, wenn fchon ihre Mitglieder jtch verändern.

Bon der im gegenwärtigen Handelsrechte bekannten und [pers

ziel ausgebiloeten Sanvelögefellfcpaft gelten aber, allgemein ans

erfannt, gang andere Beltimmungen, "und diefe Grundfäte auf

fie anwenden, hieße Ihe innerftes Wefen: zernichten und fie zu

einem völlig andern Injtitute umgeftalten. Wasden unter 1.

aufgeftellten Vorzug der Gefellfchaftögläubiger in Beziehung auf

pas Gefellfchaftägut Betrifft, fo ift er 8 eben, welcher hier

einer genauern Prüfung unterworfen’ wird, Was die unter 2.

bi8 5. aus dem Begriff ver Juriftifchen Perfon abgeleiteten

Grundfäge betrifft, fo wird unbeftreitbar einftimmig, auch die

Suriften, welche behaupten, die Handelsgejellfehaft fei eine juris

ftifche" Perfon, nicht ausgenommen, das Gegenteil al8 für die

Hanvelögefellfchaft geltend angenommen.

&8 ift gerade das Charakteriftifche der 9. ©., daß die ein-

zelnen Gefellfehafter «8 find, welche perfönlich für die Schulden

der Societät,. überhaupt für Alles, was fir diefelbe von einem

ihrer Deitglieder eingegangen wird, haften. Die mopificirende

Einwirkung »e3 neueren Sandelsrechted hierbei dient nicht dazu,

die 5. ©. dem Begriff der juriftifchen Berfon näher zu bringen,

fondern im Gegentheil, die perfünliche Haft wird danurch ver-

arößert.

-

Die Einzelnen ‚haften, wenn man fich fo ausbrücken

darf, noch perfönlicher, indem der Grundfag allgemeine &rl-



tung fich- erworbenhat, daßjeder Gefellfhafter für Gefellffepafts-

fehulden in solidum haftet. Die Einzelnen find immer das

verpflichtete Subjekt, fo wie aud) die Rechte den Einzelnen zu

iveellen Theilen zuftehen. Die Einheit tritt in. feinerlei Weife

als etwas: Selbftftändiges, als Nechtsfubjeft hervor, fondern
immer tft e8 die Rüskftcht> auf Die "Einzelnen, auf die Vielheit,

welches leitet. Die Schulden der G. find eigentlich Schulden

der Gefellfchafter. Sp langerein Mitglied der ©. folvent bleibt,

wird die ®. nicht infolvent, und im Falle de8 Unsermögend ente

fteht der Eoneurg über die Einzelnen. 1) Vom Concurs der $. ©.

kann nur umeigentlich gefprochen werden, und e8 tft baruns

ter immer der Concurd der einzelnen Gefellfchafter verflanden.

Daß die Gefellfehafter: Inhaber de: Gocietätögutes: find, ergibt

fich auch daraus, daß, wenn ein’Einzelner in Concurs Tommt,

fein Antheil am Sopeietätsgut ebenfall3: zur. Coneurömaffe gezo-

gen wird, ja daß fogar unter gewiffen Umftänden jeder Ein-

zelne Auflöfung der ©: und Theilung des. Gefellfhaftögutes

fordern: fan: Wenn man fagt, die 8. ©. hat oder foll, jo

ift das nur der kürzere imo allgemein übliche Ausoruf dafür,

daß alle Veinzelnen Gefellfchafter Haben und follen.. "Auf deners

fern Bliet Fönnten vieleicht Ausprüde, wie Gefellfchaftsgut, Ge-

felfcehaftsfchulden u. dgl., Darauf leiten, der ©, ald Einheit, Rechtd-

fähigkeit, alfo auch Verfönlichkeit, zugufchreiben,: aber “auch nur

auf den erften Blick, denn auf: diefe Meife müßte. man Dazu

kommen ‚jede Vereinigung von Berfonen, die einen eigenen Na-

men hat, als juriftifche Verfon aufzufaffen, und um nur: auf

das zunächft Liegende hinzumelfen, 8 wäre auch die gewöhnliche

&., welche man ver &. ©. gegenüber als Civilgefellfchaft bes

) Schweppe, Conaurs. $. 24.
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zeichnen Tann„eine juriftifche Berfon.Viele franzöftiehe Iuriften

find wirklich, wie wir unten fehen werden, fo weit: gegangen,

d08 zu behaupten, e83 wäre aber Zeit und Mühe auf unnige

Weife verloren, wenn ich mich hier damit abgeben wollte, zu

beweifen,, daß weiß nicht fehwarz fei: die societas privata und

die universitas werden troß jedes noch fo gelehrten Raifonne-

mentd Gegenfäge bleiben. Die Römer Eennen einzelne societates,

welche Corporationsrechte erworben haben; diefelben. find aber

genau bezeichnet, amd. diejenigen , welchen folche Rechte nicht ein=

geräumt: find, werden: jenen als Brivatgefellfchaften (societates

privatae) gegenüber geftelt. 2)

‚Bel der Sandelögefellfnaft, wie bei. der Civilgefelichaft , tft

in allen Berhältniffen die Rüsdfficht auf. jeden. Einzelnen, wel

her. flebilden Hilft, maßgebend. Das zeigt fich bei deren Ein-

gehung, bei den Nechtsverhältniffen: während ihrer Dauer, fo»

wie bei: ihrer Auflöfung. Durchgehends flogen wir auf Er-

GHeinungen;; welche die Auffaffung verfelben als juriftifche Pers

fon durchaus. unmöglich machen. Ich will faft zum Ueberfluß

noch auf einige, jedoch mehr untergeorbnete, Punkte hinwelfen.

> Zur, Entftehung der 9. ©. genügt der Eonfend der Ein-

zefmen. Alles: beruht auf gegenfeitigem Zutrauen; purch die Wil-

für mehrerer: zufammentretenden Mitglieder entfteht aber Feine

furiftifche Perfon. Savigny macht darauf aufmerffam, wie

gefährlich ein folcher Grundfah für den Nechtözuftand werben

müßte.:2)

1) Heineccius, Antig. Rom. syntagma 1730. lib. II. tit. 23.
No. 14 et 15.

?) ». Savigny, Syftem. II. 275. Vgl. v. Wening-Ingen:

heim, Lehrbud. I, $. 67. pag. 175.
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Schon Zwei gemügen zur Bildung: einer. H..G:, während

zu seiner Corporation nach gemeinemaadrei Mite

glieder nöthig find. 1):

Der Tod eines. Affocies, felöft der bIoB: bürgerliche Kos,

hebt eine SH. ©. auf; ‚werden neue Affocies aufgenommten‘,; jo

bilvet fich- eine neue ©., während, wie fchon bemerkt, dad Dar

fein einer juriftifchen Berfon yon demjenigen ihrer Glteder ganz

unabhängig ift; fie befteht fort, fo lange ein Glied Ieht ; 2)

Sayigny?) führt fogar ein Beifpiel an, wonach fte nicht

immer durch den Tod aller Mitgliever aufhört. Die Unabhän-

gigkeit des Wefend der Gorporation von dem Wechfel der indi-

‚vipuellen Mitglieder bezeichnet in einem treffenden Bilve En

ftone. &)

Wie die Entftehung, fo Fanauch die Aufldfung der ein-

mal begründeten juriftifchen Perfon nicht vonder Willie der

gegenwärtigen Mitglieder allein abhangen.: E38 herrfiht Streit

unter den Gelehrten; wer auf Auflöfung dringen Fönne;z'®)
jedenfalls aber fteht feft, daß ein Einzelner nicht: Auflöfung der

juriftifehen Perfon und ...bed neervers

langen fan.

1) 1. 85. D. de V. $. (50, 16).
217. $.2.D. quod euj. un, (3, A).

3% Sayigny, Syitem. II. 280. ;

4) Commenlaries on the laws of England. 5. ed. Oxford

1773. 1. 468. »All theindividual membres that have ex-

isted from the. foundation to the present time, or that

shall ever hereafter exist, are but one person in law, a

person that never dies; in like manner as the river Tha-

mes in still (he same river, (hough the parts which com-

pose it, are changing every instant.«

5) Savigny, Syitem. TI. 283. 350.
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Jever Unbefangene: muß einfehen, daß feine einzige Ntechts-
zegel, welche auf die S. ©, al8 juriftifche Berfon aufgefaßt,
angewandt werben müßte, auf die jet in der. Sandelöwelt bes
fannte 9. ©. paßt, noch auf. diefe angewandt werben Fann,
ohne ihr Wefen felbft zu zerftören. Diejenigen, welche behaup-
ten, die 8.6. ei seine: juriftifche Berfon haben offenbar
Etwas, das erft noch zu Schaffen ift, im Auge, das aber dann
mit einer. juriftifchen Berfon auch einige Aehnlichkeit Hat: Wenn
e8 fich darumgehandelt hätte, Gegenfäße aufzufuchen ;; fo Eönnte
man eher begreifen, daß man auf die $. ©. und eine guriftifche
Berfon gefommen wäre.

An confequente Durchführung des Saped, die 5.6, fet eine
duriftifche Berfon, Hat wohl.nod Niemand gedacht, ohne für
gleich) von deffen Grundlofigkeit fich zu überzeugen; man: wollte
mur ‚einen Augenblie daran fefthalten, um.den fraglichen Vor-
zug der  Sortetätögläubiger zu retten. "Mit der Viktion der
jueiftifchen Berfon. ift aber: für diefent DBorzug Nichts gewonnen,
denn abgefehen davon, daß fie jenes Grundes ermangelt, führt
fie nothiwendig auf andere Refultate, ald man dadurch zu
begründen fuchte; man müßte anders behaupten wollen, die
5.8. fei fo lange eine juriftifche Berfon, Bis die Gefelficgafts-
gläubiger das Gut ihres Debitord, der ©., vertheilt haben ;
fobald dann aber die Privatgläubiger, mit. denn gleichen: Rechte,
bie Güter ihrer Debitoren, der einzelnen Afjoeies , theilen wollen,
dann habe die $. ©. aufgehört, eine juriftifche Berfon zu fein,
dann fei die Fiktion zu Ende. &8 verficht fich aber von felbft,
daß Keiner, imelcher einigermaßen auf Bildung, ich. will nicht
fagen, auf juriftifche Bildung, Unfpruch macht, fo. ratfon-
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niren wird. Die Aetiven würden, auf Diefen Art zu fchlies

fen, der ©. ald Ganzes: zuftehen, die. Baffiven aber auf den

einzelnen Gefelffehaftern ruhen; wir Hätten ein «Nechtsfubjekt

mit Rechten, aber, fo zu fagen, frei von Verbinolichkeiten. Die

Annahme einer juriftifchen PBerfon für Handelsfocietäten kann

nicht ald das Nefultat einer unbefangenen wiffenfchaftlichen Fors

fehung betrachtet werden; fie ift eher hervorgegangen aus einem

Hajchen nach einer Begründung ded fraglichen Worzugs der

GG. Das Refultat wiffenfchaftlicher Unterfuchungen foll aber

nicht antieipirt fein. Die Suriften‘,: welche dem fraglichen

Borzuge Huldigen, fomwie der juriftifchen Perfon, bewegen jtch

in einem merfwiürdigen Zirkel; die ©. ift ihnen eine" moralifche

Berfon, meil fie eigene Rechte und Berbindlichkeiten hat, d. 6.

weil ihe Gut ihren Schulden vorzugäweife haftet; und umges

fehrt hinwieder, die Soctetätäfchulden werden "vorzugsmelfe aus

dem Soeietätögute befriedigt, weil die ©. eine juriftifche Perfon

ift. Beide Annahmen find eben fo gewagt ald geundlos und follen

fich gegenfeitig den Dienft rechtlicher Begründung leiften.

= Wenn wir dad Wefen d.9. ©. nicht opfern wollen, fo

müffen wir Die Joee ‚aufgeben, fie unter die juriftifchen Per-

fonen zu zählen, 8 Taffen fich fonft Säße herleiten und beweifen,

an die in der juriftifchen und Handelöwelt Niemand denkt, und

eine: bloß theilmeife ... unter rn Begriff führt a

RE

Die H. ©. beruht auf gegenfeitig perfünlichem Zutrauen

der einzelnen Mitglieder. Ihre Eriftenz ift innig mit: derjenigen

der. einzelnen. Indiviouen ‚> welche fie bilden, verbunden; ber

Mechfel auch nur eines derfelben zerftört fle Neue Gefellfchafter
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Fönnen wohl aufgenommen werden, aber damit entfteht felbft

eine neue ©.; Die alte, die-ihr Dafein gerade der Vereinigung

der betreffenden ‚Ölieder verbanfte, hört auf, fobald die ©. felbfi

aufhört, Die Vereinigung jener urfpränglichen Mitglieder zu

fein. Die Rüdjicht auf die Verfönlichkeit der Einzelnen herrfcht

insallen Berhältniffen der 9. ©.; nie tritt die Joee einer Ein-

beit: hervor, welche gewiffermaßen alle Rechte in einem Brenn-

punkte vereinigte. Begriff, Eingehung und Auflöfung , Rechte

und Berbindlichkeiten, welche durch Diefelbe erzeugt werben,

gleichen 6i8 auf wenige außermwefentliche Einzelnheitendemjenigen,

waß wie bei der gewöhnlichen Sorietät treffen, und am nädj>

ften  Tiegt und der Gedanke, die H. ©.felbft fei Nichts Anderes,

ald eine: Art: der gemeinen Speietät. BluntfchLi!) bezeichnet

dad Wefen der: römifchen universitas und societas mit fol-

genden furzen Worten: „Während das Charakteriftifche der römi-

fejen universitas darin. befteht, daß ein neues: Nechtäfirhfekt

Fünftlich erzeugt wird, die Gefammtheit, wor welchem die Nechte

der einzelnen: Glieder: dDiefer "Gefammtheit völlig in den: Hinter-

grund treten ober. gang verfihwinden: fo ift e8 dagegen der ©.

eigenthümlich, daß hier die Herrfchaft der einzelnen Gefellfchafts-

gliever: volftändig erhalten bleibt und Die Verbindung diefer

Gefelfehafter Feinesivegs ala Einheit fich darftellt. Dort werden

Die fänmtlichen Rechte gewiffermaßen in einem Brennpunfte ver-

einigt und von der Ioee der Einheit abjorbirt. Hier ftehen fie

zu ibeellen Theilen, von denen aber jeder für fich felber befteht,

den mehrern einzelnen Perfonen zu.” — Wenn 8 fich nur darum

handelte, die $. ©. unter einen = a.zu fubfumiren,

 

4) Staats: und ge der Stabt und VERen
Sürich; 1838, 1. 81.
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fo wären wir bald damit fertig, und für die Sortetät zur entfcheiven.
Dan Eönnte aber noch behaupten wollen, Eeiner’diefer Begriffe
pafje vollfommen auf unfere S. ©., diefe fei ein den Römern
völlig fremdes und erft den neutern europäifchen Völkern eigen=
thümliches Inftitut, auf dns daher die Anwendung römifcherecht-
Viper Orundfäge nicht paffe. Dagegen Iaßt fich won vorneherein
einwenden, daß e3 fehr auffallend wäre, wenn wir da8 -Infti=
tut der 8. ©. nicht fehon bei den Römern ausgebildet anträfen,
fie, welche die Lehren ver Civilfocietät fo meifterhaft ausbildeten,
und in deren großem Neiche mit nicht: fehr einfachen Berhält-
nifjen der Handel wohl bedeutend fein mußte. Die Aömer be
teachteten den Großhandel durchaus nicht ald unehrenhaft. 4)
Ale Provinzen waren vol römifcher Kaufleute. In Aften follen
fih 80,000 Römer in Handeldangelegenheit (negotiandi gratia)
aufgehalten haben. 2) &8 beftanden große Hanvelögefellfchaften,
welche meiftend einen politifchen Charakter und Gorporationg-

rechte erhalten Hatten. Im den vömifchen Nechtöquellen felbft
finden fich viele Beftimmungen über handelsrechtliche Verhäftniffe,
und wir vermiffen namentlich die Art der Soeietät nicht, deren

Bed Betreibung eined Hanvelögefchäftes ift. 3) Als Arten der

Sorietät werben aufgezählt: 4)

1) Die societas universalis; diefe geht =

a) Gemeinheit alles Vermögens (societas omnium bo-

norum, universarum fortunarum);

1) Cicero, de off. I. 42.

2) Val. Max. IX. 2 No. 3.

3) Treitfehfe, Lehre von der Gewerbsgefellfchaft und Com:

’manbite. 1844. $. 2. i ;

„1.1... — 1391. — 1E7E pr—15, pr.

D. pro soec. (17, 2.) pr. J. de soc. (8, 25.)
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b) Gemeinheit alles Erwerbed oder Gewinnes.

2) Die societas singularis s. particularis. Diefe fann

eingegangen werden : ;

a)zu einem einzelnen. Gefchäft (societas uniusrei);

b) zu. einer gewiffen Urt von Gefchäften (societas par-

..tieularis certae negotiationis).  Wieberholter Be-

trieb djt Dabei wefentlich. Da tft unfere Handels-

gefellfchaft ; 4) fte: ift diejenige -societas;, welche zur

‚Betreibung. eines gewiffen: Gewerbes eingegangen voird.

Sie ift nicht erft ein Vroduft der neuern europäifchen

‚Handelöverhältniffe, für welche die Nechtöwiffenfihaft

neue Begriffe und. eine: neue Terminologie zu fuchen

hätte, nal

” Dafi die 8. &., mie folhe im. heutigen Sanbelötcchte

erfcheint, Nichts enthält, das ihr einen, von ber dem römifchen
Rechte hefannten, ganz verfchiedenen Charakter aufprägt, wodurch

eine Subfumtion unter den Begriffder gemeinen Soeietät uns

möglich gemacht und die Annahmeeiner juriftifchen Perfon

nöthig werde, geht aus einer BVergleichung der 5. ©. mit ber

Sorietät hervor. es ..
Die Sorietät ift eine Vereinigung Mehrerer zu einem ges

meinfchaftlichen merke mit gemeinfchaftlichen Mitteln. Bet ver

9. ©. ift der gemeinfchaftliche Zwed, Betreibung eined Kan-

belögemwerbes. 2)

1), THöL, das Handelsrecht. 1841. 9. 34. pag. 109. — Glükt,

ausführliche Erläuterung der Banvekten nach Hellfeld.$. 961.

2) Thöl, Handelsrecht, $. 35. p. 109. Mittermaier, Grund-

fäße des gem. veutfchen Privatrechts. $. 554. 555.0 Bender,
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Die Societät begriümdet ein enges perfünliches Band unter

den socii, ffe werden unter fich wie Brüder angefehen. 1) (Socu

fratrum instar habentur. — Societas jus quodam modo

fraternitatis in se habet,) Bei den 5. ©. weist fchon die

deufjche Benennung, Mascopei, auf eben diefes enge Band hin,

meldyes die Gefellfehafter umfchließt. Der Name Mascopei kommt

von Mage, das ift ein Verwandter, woraus Magfchaftei opder

Maseopei. Heineceius 2) bemerkt hierüber: „Solche teutfche

Benennung nun, welches allerdingd zu bewundern ift, fommt

mit der Befchaffenheit diefed Gontractes, fo wie er bei ven

alten Römern gebräuchlich gewefen ift, fehr genau überein.“

Zur Eingehung ift bei ver 8. ©., wie bei der Gocietät,
nur Gonfens der betreffenden Glieder nöthig. Eintragung in

ein Nagionenbuh u. dgl. find auferwefentliche und N

partikularrechtliche Beltimmungen. 3)

Ueber die Rechte und DVerbinplichkeiten ver Gefellfchafter

unter fi und in Anfehung dritter Perfonen gelten bei ver

Soeietät und bei der $. ©. die gleichen Beftimmungen, nur
ift 8 bei &. ©. Regel geworden, daß die Gefellfehafter fir

Alles, was von den Einzelnen für die ©. eingegangen wird,

in solidum Saften. Diefe regelmäßig folidarifche Haft und

Grundfäße des veutfch. Handelsrechtes. 1824. 1.8. 145. p. 303.

Meno PöHls Darftellung des gemeinen deutfchen und des

Samburgifchen Handelsrechtes. 1828. I. 217. — Treitfhte,

Gewerbögefellfchaft. $. 2.

4) Glüd, Bandeften. tit. pro socio $. 961.PB 395. 1. 63. pr.
D. pro socio.

2) Elementa jur. civ. sec. ord. Dig. 1774. 4. ed. tit. de soc.
$. 941.

3) Mittermater, Privatredt. $. 555.
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die damit in genauer, Verbindung ftehende Birma ift dem neuen

Handelörecht eigenthimlich. Diefe Eigenthümlichkeit wäre aber

eher. geeignet, Die 9. ©. von dem Begriffe einer. Juriftifchen

Berfon außzufchließen,, als näher zu bringen. Das. perfönliche

Band wird dadurch, wo, möglich, noch enger. gefnüpft, Die

Nüdjicht auf den Einzelnen teitt noch ald wefentlicher hervor.

Das römifche Recht Eennt die folivarifche Saft wohl, aber mehr

außsnahmameife, fie Eommt bejonders beim Verhältniß der In-

ftitoren zur Sprache. ‚Eine präfumirte gegenfeitige praeposilio

institoria unter den socii würde Alles erklären; e8 ift aber

einfacher, den Grund der folidarifchen Haft im heutigen San-

vefögebrauchzu. fuchen. 1) Bon der. Firma und dem, ad

damit zufammen hängt, unten.

Die Aufpebungsgründe find bei ber Soeietät und 8. ®.

diefelben: Gemeinfame Zuftimmung. ber Gefellfchafter ; einfeitige

Auffündigung unter gewiffen Verhältnifien; Tod oder Goncurd

eines Gefellfchafters; Ablaufder Zeit u. f- w. 2)

Daßunfere 9. ©. zu den Sorietäten gehört und aud, nach

den. Borfchriften des römifihen Rechts über Sorietad zu beur-

theifen ift, darin flimmen alle Schriftfteller über gemeined Necht,

wie auch befonderd diejenigen über Hanbelörccht, überein.

1) Maurenbreher, Lehrbud des heut. gem. deutfchen Nechte.

1832. $. 347. a.

2) Mittermater, Privatrecht. $. 557. Vohls Handelscteht.

$. 96. Treitfchle, Gewerbsgefellfehaft. $. 70. Brafen:

hoeft, im Nechtslexifon von Weisfe s. v. Handelsgefellfepaft.

pag. 79. 1. 65. $. 1. pro soc. (17, 2.) 1. 4.$9.1.h. tt.
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Mittermaier 1) bezeichnet im Allgemeinen das röntifche
Recht auch ;ald Quelle des Sandelsrecdhts und. tadelt, daß Dasfelbe
son Manchen ohne Grund ‚befchränkt werde. Ueber die San-
delsgejellfchaften fagt er dann noch nusbrüdlich: 2) „ES entfcheis
den. Dabei die allgemeinen gefeßlichen Borfchriften über societas
überhaupt. * ©

Eihhorn 3) fagt, mit Nike übereinftimmend,
der Handel, welcher von. Mehrern in Gefellfhaft betrieben wird,
begeünde ein VBerhältnif, das unter de Negeln des römifchen
Rechts von der Societät, flehe.

Slü führt die Mascopei oder Eompagniehandlung “als
eine Art der römifchen Sorietät T ala mit Der

socieles :negotiationis.

 DeimecciusA) verweist auf Die sufleneHentität der
Mascopei: aumd.der römifchen Speietät. s

Bender) bemerkt, e8 fei nicht nöthig, über sen Gefell-
Thaftshandel allgemeine Grundfäße voranszufchicken, weil in bie-
fer Sinftcht Tchon da8 gemeine Recht entfcheive.

Meno VöHLss) fagt ebenfalls, die Kamvelsfoctetät ‚müffe
aus dem römifchen Necht beurtheilt werden. Mit Bezug. auf
d08 hamburgifche Sanvelörecht bemerkt er befonders 7), daß auch
in.Samburg bei derurnda8 gemeine Mecht anzu=
menden fei.

  

4) Brivatrecht. .$..25.
2) Ebendaf. $. 554.

3) Einleitung ins deutfche Privatrecht. = 387.

4) oben pag. 17. Note 2.

5) Handelsrecht. $. 145. 1. 303, ;
6) Handelsrecht. I. 210 und $. 15.
7) Ebendaf. I. 226.
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Bratenhoeft") ftimmt bei, daß die 8. ©. nach ven

gewöhnlichen Grundfägen über Gefellfehaften zu beurtheifen fei.

Maurenbrecher?) fagt wörtlich von ber offenen Sefell-

fchaft: „Das Berhältnif der Affocies unter einander beruht

durchaus auf den Grundfägen der Societät: fie ftehen in Güter-

gemeinfchaft und gelten in Beziehung auf2 ald Miteigen-

thimer zu iveellen Theilen.“

Philipps?) will Die Hanvelsgefellfchaft in jedem Val

nach den Negelm des römtfchen Nechtdvon der societas beur-

theift wiffen. oo

"Damit ift natürlich auch übereinftimmend die Anftcht ver-

worfen, daß die $. ©. ein neues Rechtsfubjekt fei. Die meiften

ver angeführten Rechtölehrer haben wohl faum an die Möglichkeit

gebacht, daß Iemanpfie fo auffaffen werde. Einige jedoch) finden

fich veranlaßt, noch ausbrüclicd auf das Serthümliche einer

folchen Auffaflung, fall? fie etoa auch für das deutfche KHandeld-

recht werfucht werben wollte, binzumeifen.

Mittermater fagt #), die offene Gefelfehaft dürfe nicht

al8 ein neues Rechtefubjekt, eine juriftifche Perfon, angefehen

werben. £

XH815) bemerkt, die 5. ©.habe kein befonbered Domikdl,

weil fie Feine jueiftifche Perfon fei; als joldhed gelte nicht etwa

der Ort, wo das Kanbeldetabliffement ift, fondern «8 fei bei.

Rechtöverfolgungen gegen jeden Gefelfehafter nach feinem forum

domieilii zu verfahren, da Iever alß ein inpividuelles NRechtd-

2) Rechtslexifon. p. 74.

2) Deutfihes Recht. $. 347.
3) Grundfäße d. gemeinen banken Brivatrechts, 1829. II. 239.

4) Privatrecht. $. 355.

5) Handelsrecht. $. 19. p. 58.
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fubjekt hafte.- Berner im $. 39: „Die Unftcht, welche die

Firma für eine jur. Perfon erklärt, Laßt jich weder auf das

Wefen der Verhältniffe, noch auf allgemeine Rechtögrundfäte,

noch auf eine Faufmännifche Nechtsüberzeugung zurückführen.“

Maurenbreher?) weißt nad), daß durch die Birma die

9. ©. nicht zu einer moralifchen Berfon werde, und Treitfchfe ?)

beimerft;, das bedürfe wohl für Die deutfche Buen feiner

Erwähnung.

Für das deutfche Handelsrecht wenigjtens, ja man darf

fagen, für das allgemeine Handelsrecht oder für das Handelg-

recht jedes civilifteten Staates, fteht unzweifelhaft feit, daß Die

offene 5. ©. feine jur. Perfon ift; zur Begründung de3 in Frage

ftehenden Vorzuges der Sorietätögläubiger Läßt fich EN hier-

aus Nichts an

Wir find zu dem Nefultate gelangt, daß die 8. ©. nad)

den Grundfägen über Societät zu beurteilen ift. Alle Nechte-

verhältniffe, welche die ©. betreffen, beziehen fich demnach auf

die einzelnen Gefelffehafter. Gefellfepaftsfchulden find Schulden

der Gefellfihafter, und Gefelfepaftsfachen find Cigenthum der

Gefelfchafter zu iveellen Theilen. Meber da Erftere ift Ieber-

mann. einverftanden; Dagegen wurde gefragt, wer Eigenthümer

der. Gefellfchaftsfachen fei. Hierüber find. hier zwei Anftchten

aus einander gehalten morven. 3 wurde angenommen, entweder.

Haben die Gefellfchafter Miteigenthum zu iveellen Theilen, oder

die Gefellfehaft, al fingirte Berfon, habe Alleineigenthum, e8

1) Deutfohes Redht. $- 347.

2) Gewerbsgefellfehaft. 8. 11. Anmerkung 2.
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fet auf: fubjeftiver Seite entweder eine Soeietät oder eine jur.

Perfon vorhanden. Dadurch, Daß wir beitimmt dahin gefom-

men: find, wir haben e8 mit einer Soeietad und mit Miteigen-

thum zu thun, bim ich der Unterfuchung überhoben, ob nicht

ein Drittes: möglich fei, 06 8 nämlich nicht eine britte Art
von Eigenthum und diefem entfprechend eine-britte Art von Nechte-

fubjeften gebe, und obvielleicht die G..©. Hiezu gehöre.  &8

ift im deutfchen Privatrecht von einigen Rechtöfehrern fo Etwas

aufgefunden und angenommen worden. Nach ihnen fönmen die

Eigenthumsverhältniffe Mehrerer zu einer Sache nicht bloß fo

geordnet werden, daß. Diefe: Mehreren als. eine Berjün gedacht

werden, der das Eigenthum gang zufteht, oder daß fie Alle

Miteigenthun- haben, fondern auf eine: dem deutfchen Rechte ganz

eigenthümliche Urt, nämlich fo, daß jeder. Einzelne Eigenthümer

ded Ganzen fei; fie nennen dad Gefammteigenthum und die Ver-

bindung der einzelnen Berechtigten da8 entfprechende Mechts-

fubjeft, eine Genoffenfhaft. Diefe fol’ zwifchen: derUniverfitad

und Speietad mitten inne liegen. 5

Näher auf. die Brage einzutreten , 95. die Theorie De8 Gr

fammteigenthums. Stich Halte oder nicht, wäre an diefenn Orte

ganz -überflüfftg und würde zu: weit führen. 4)

4) Bergl. Bluntfhli, Staats- und Nechtsgefehichte. T. 81 fg.

Befeler, vie Xehre von den Erbverträgen. 1835. I. 69. 80.

Befeler,.Bolfsrecht: und: Suriftenrecht.: 1843. p. 158. Tg...

Das Recht der Genoffenfchaft, Wiverlegt von Thöl, BVolfsrecht.

Suriftenrecht ıc. 1846, p. 18. fg. d. Genoffenfchaften. Eiche

born, Einleitung. $. 166-168. Mittermaier, Privat:

recht. $. 139. Maurenbredher, dveutfches Neht. $. 187.

Haffe, Beitrag zur Nevifion der’ bisherigen Theorie von Der

ehelichen Gütergemeinfehaft. 1808. $. 10. fg.
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- &8 bleiben mir in biefer Beziehung nur noch einige wenige

Bemerkungen. Die H. ©. ift fein dem deutfchen Nechte eigen-
Hmliches Inftitut, Das nur durch, Diefem echte eigenthüm-
liche Nechtsbegriffe erflärt werben fönnte. Angenommen au,

der Begriff des Gefammteigenthums habe etwas Neuled und «8
ftehe feft, daß die fogenannten veutfchen Oenofjenfchaften cor-

porative Verbindungen feien, welche weder als Univerfitas mod)

al8 Soeieta® aufgefaßt werden fünnen, fo werden doch zu dem

deutfchen Gefammteigentgum und ver Genoffenfchaft Nequiftte

verlangt, welche bei dem Soeietätögut und Der Handelsfocietät

durchaus nicht vorhanden find. Es Fommt auch den Schrift:

ftellern de8 deutfchen PBrivatredytd, die jich zur Aufgabe geftelt

haben, die Eigenthümfichkeiten ded nationalen Hecht herauszu-

finden, feldft denjenigen, welche für das Gefannnteigenthum und

was damit zufammenhängt ‚ Eämpfen, nicht zu Sinn, das Hat-

velsgefelfchaftsgut ala Beifpiel des Gefanmteigenthums und die

9. ©. als veutfche Gemoffenfehaft in ihrem Sinne aufzuführen.

€5 Fonnte mit Recht gefagt werden, e8 fei die übereinftim-
mende Anftcht der deutjchen Nechtslehrer, daß die S. ©. zu
den Soeietäten und nicht zu den juriftifchen Berfonen gehöre;

e3 find mir bloß zwei Verfuche zu Sefichte gefommen, die eine

andere Auffaffung unternehmen und zu begründen fuchen. Sk

gehen auch barauf hinaus, e& werde durch die H. ©. ein neues

Nechtsfubjekt Fünftlich erzeugt. Der eine Verfuch ift eine Ab-
handlung von 8.8. Haffenpflug, ?) Alfejfor hei dem Ober-Ap-

yellationg=erichte zu Gaffel, betitelt: „Eine unter einer. Firma

betriebene Sandlung ift ald das Nechtsfubjekt Hinfichtlich aller

4) In der Themis von Elvers. 1828. I. 59-67.
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aus Handlungsgefchäften entftehenden Nechte und Berbindlich-

keiten anzufehen.“ Der andere ift eine Eleine Schrift von X.

Tabor!), unter dvem Titel: „Beitrag zur rechtlichen Erörterung

der Verbinvlichkeiten, welche aus dem Eintritt in eine beftehende

KHandlungsfirma entfpringen ; befonders Hinfichtlich der fhon vor

den Eintritt auf.verfelben gelaftet Habenden Schulden. 1826.

Ein Ungenannter, ®) der. fi aber fogleih al8 tiefer Kenner

des Handelsrecht erweist, hat Beide grimblich widerlegt. Daß

die Behauptung, die Firma mache eine Handlung oder eine 9. .©.

zu einer juriftifchen Berfon, damald (1826—1828) für das

deutfche Handelörecht etwas ganz Neuss war, geht aus der. Be-

merfung de8Nezenfenten hervor, 3) daß fehon die gänzliche

Neuheit einer folchen Vorftellung gegründetes Mißtrauen evrege,

daß namentlich eine folche Ioee fowohl den neueren Gefeßgebun-

gen al8 denjenigen Schriftftelleen, welche die bier vorliegende

Trage behandeln, durchaus fremd fer; ferner daraus, dap fie fich

feldft auf feine Vorgänger ala Gewährsmänner berufen. Spi-

tere Schriftfteller über Handeldrecht find, wie wir gefehen haben,

von der Unhaltbarfeit diefer neuen Idee überzeugt, jo daß jene

Berfuche ganz vereinzelt daftehen.

Die Firma ift e8 befonders, an der man fi) fößt; fle if,

wie fhon angeveutet, ihrer außern Erfcheinung nach allerdings

etwas den neuern handelsrechtlichen Verhältniffen Eigenthümliches,

aber fie ift e8 gerade am allerwenigften, welche die 8. ©. von

dem Wefen der Sorietas entfernt umd ihr den Charakter einer

1) Augzüglich mitgetheilt, als Anhang obiger Abhandlung, in El

vers Themis. I. 67 —72.

2) Zn 3. Heft verfelben Zettfehrift. I. 498-536.

3) Evers Themis. I. 500.
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juriftifchen Perfon aufprüdt, im Gegentheil, fle macht. biejelbe,

wenn ed möglich ift, noch mehr zu einer Sorietad. Die Firma

wäre eher im Stande, den Begriff einer furiftifchen Dal zu

zeritören, als ihn hervorzurufen.

Bei der Soeietät verfteht fich die folidarifche Haft der ein-

zelnen Speit nicht von felbft. Den Fremden, mit welchen ein

Speius yerfänlich contrahirt, geht die Soeietätsverbindung an

fi) gar Nicht8 an; er fann die übrigen Sorli zunächt gar

nicht belangen und fich nur an denjenigen halten, der mit ihm

d08 Gefchäft einging. Contrahirt ein Gefellfehafter Namens ber

Sorietät, fo muß noch ein befonderer Grund hinzukommen,

damit nicht nur. er, fondern auch Die nicht contrahirenden Mit

glieder verbindlich werden, da aus feinem Vertrag unmittelbar

Rechte und DVerbinvlichkeiten für Nichteontrahenten entjiehen.

Diefer befondere Grund ann beftehen in Auftrag, Vollmadıt,

Genehmigung oder in rem versio. In einem folchen Sale

werden alle Soeit yperfönlich verbunden, fie haften aber nur

pro rata. Außerdem Eünnen fich alle Gejellichafter verpfliche

ten, wenn fle zufammen  contrahiren ; aber: auch in diefem Tale

tritt nur Saftungspflicht pro rata ein; wollen fich Die contra=

hirenden Gefellfepafter in solidum. verbindlich machen, fo muß

da3 ausdrücklich gefchehen. Solche Rechtsgrundfäge auf die 8. ©.

angewandt, würden entwever nicht die gewünfchte Sicherheit

in den Verkehr bringen oder den Gefchäftögang fehr verfehlep-

pen. Im neuen Handelsrecht ift e8 daher allgemeiner Grundfag

geoorden, daß alle Mitgliever der H. ©. für Alles, was von

Einem derfelben Namend Aller eingegangen wird, perfönlich

haften, und zwar nicht bloß pro rata, fondern in solidum. 4)

4) Bender, Handelsregt. I. $. 150. pag. 312. ThöTl, Handels:

recht. $. 38.
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Statt nun bei jedem Gefijäfte, twelches "ein Sprhis Namens ver
Sorietät abfehliegt, fänmtliche Mitglieder, welche daraus ver-
pflichtet werden füllen, fpeziell® zu begeichrien, ft eine für ven
Gefhäftsgang erwünfchte Vereinfachung eingeführt worden, 8
wird gewöhnlich nur der Name eines oder zweier Gefellfchafter
genannt und die übrigen mit „& Compagnie“ Hinzugefegt,
3 8. A. & Comp., A., B. & Comp., unddiefe fo ab-
gekürzte Bezeichnung aller Mitglieder der ©. wird Firma ges
nannt. Weiter tb diefe Nichts; 1) fie if durchaus nicht etwa
felöft ein eigenes neues Nechtefubjekt noch der Name oder dag
Zeichen eines folchen. Sie dient nur dazu, die Gefchäfte, welche
ein Gefellfehafter auf eigene Rechnung macht, von denjenigen,
wobei er Namens aller Gefellfehafter contrahtrt, zu unterfcheiden,
und wird fie von einem Gefellfchafter gebraucht, fo weist fie
daraufhin, daß num alle einzelnen Gefellfehafter «8 feien, welche
in solidum fir die eingegangene Verpflichtung Haften. "Die
Firma zeigt Elar und bejtimmt, daß bei der 8. ©. «8 gerade
die Einzelnen find, denen die Rechte der Gefellfchaft zuftehen
und auf denen die Verbindlichkeiten derfelben ruhen, und daß

nicht in der ©. ,als einer jur. Perfon, fih Nechte und Der:
binplichfeiten derfelben concentriren. Bedient fich ein einzelner
Kaufmann einer Firma, fo bezeichnet er fich dadurch nur feldft
als berechtigt und verpflichtet, und daß er für alle feine Ge-
Thäfte,. wie fh von felbft nn mit we Bangen Berfünz

lichkeit Haft:

) Maurenbrecher, veutfches Hecht. $. 347. Gans ; Beiträge

zur Nevifton der Preuß. Gefebgebung. 1830. .36—67, Ueber

SHandfungsfirmen.
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Dad Derhältniß der Imjtitoren führt feinem Wefen nach

ganz zu demfelben Nefultate, wie der Gebrauch der Firma. "Hat

die Gefelfchaft nach römifchen Nechte einen Inftitor beftellt

und gerade eines ihrer Mitglieder al® folchen bezeichnet, fo

haften diefe aus allen Gefchäften, die er in ihrem Namen: vor

nimmt, mit ihm in solidum; er Handelt gleichfam mit dem

ganzen Willen eines’ jeven Prinzipals. Eine gegenfeitige prae-

posilio institoria num begründet ein Nechtöverhältniß, das

ganz iventifch tft mit unferer &._©. unter einer Firma. A)

Nur das abgefürzte Zeichen für die folivarifch haftenden Mit-

glieder, die Fiema felbft, fehlt den Römern, und bei ihnen war

ed wohl möglich, daß "alle Gefellfchafter in "solidum für

Handlungen, “welche eim- Eitzelmer Namens ver ©. vornahm,

bafteten, aber nicht Megel, während im neueren Handelörechte

diefes ald Megel angenommen wird und ausnahmsmweife wohl -

noch beftinunt werben fann, daß ein oder mehrere Soeit nicht

ld: Inftitoren bezeichnet feien,' oder "nach neuerm Nechte aud=

gebrikeft, Dad Necht, die Firma zu gebrauchen, zu firmiren,

nicht Haben, mithin durchihre.Tun Die en Mitglieder

nicht serpflichten Eönnen,

Die Birma ift nichts Mefentliches, Die S. ©. fönnte

ohne fie: ganz diefelbe bleiben, die ’fte jegt ift, Ste Dient nur

zur Bequemlichkeit. Ohne Beziehung auf die Indisiouen, melche

die ©. bilden und welche fte bezeichnet, "ift fe nicht? Meelles.

E85 gefchieht in: der Sandelsweltnicht felten, daß eine ©. fi‘

auflöst und eine neue, welcdje 'wielleicht das gleiche Gefchäft

fortbetreibt, die Birma der alten beibehält. Auf den erften

1) Thal, Handelsrecht, $. 38.pag. 123. $. 20. Treitfchfe, Ge

werbsgefellfchaft. $. 54. nen, ‚ Privatrecht. $. 558.

No.9. :
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Bit mag dad den Anfchein gewinnen, daß wir e8 hier mit

einem Inftitute zu thun haben, das völlig felbftftändig dafteht,
daß die Firma Etwas fei, auf deren Vortbeftehen der Wechfel

der einzelnen Gefellfehafter feinen Einfluß habe, daß das Ganze

immer dasfelbe bleibe und die Invivionalität der Einzelnen vor

ihm werfchwinde. C8 ft wahr, die Birma bleibt troß dem
Wechfel der Gefellfchaftsmitgliever diefelbe; aber daraus, daß

ein Name ftehen bleibt, Fan nicht8 weniger ald der Schluß

gezogen werden, Daß auch da3 dadurch DBezeichnete fich nicht

verändert habe. Die ©. ift eine andere geworden, und Die

Sirma weist auf ganz andere Gefellfehafter Hin. Wenn die

Virma dem, : was fie fein fol, am nächften fommen will, fo

muß fie feine Namen enthalten, welche nicht in der-©. fich

finden und nicht folidarifch haften. Der Code de Commerce

enthält hierüber heilfame Beitimmungen, wozu auch die im

deutfchen Sandelörechte anerkannte Beftimmung gehört, daß ver

Name eines Commanditärd nicht in die Firma aufgenommen

“werden dürfe. E83 ift hier beiläufig zu bemerfen, daß die Firma

beliebige Namen enthalten. dürfte, wenn fle eine jur. Perfon

bezeichnen würde. — Die Beibehaltung einer alten Firma ift

jedenfalls ein Mißbrauch, weil oft dadurch ein größerer Credit

begründet und die Greditoren getäufcht werden follen. Aber

auch. hier zeigt fich wieder, dab die Firma fo oder anders für

fich Nichts ift. In der Eaufmännifchen Welt wird nicht auf fie,

fondern auf die Einzelnen, mit denen unter diefer Benennung

eontrahirt wird, gefehen. Der Grundfaß, duß bei S. ©. alle

Mitglieder in solidum haften, ift in der Sandelswelt jo tief

eingervurzelt, daß diejenigen, welche mit einer Gefellfchaftsfiena

eontrahiren, recht wohl mwiffen, daß fie e8 mit den einzelnen

Gefelfchaftern und nicht mit einer abftraften Einheit zu thun
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haben. Sie merden beim Erebitgeben auf bie Splivität der

Einzelnen fehen und nicht auf die zufällige Borm ber Firma.

Eine Firma, welche früher großen Credit hatte, weil Die Daburch

bezeichneten Gefellfchafter reiche Kaufleute waren, wird ihn fogleich

verlieren, wenn fte von nicht Hablichen Leuten geführt voird.

Das find unbeftreitbare Thatfachen, und fo lange fie 8 bleiben,

fo Iange die Perfönlichkeit der einzelnen Gefelljpafter überall

mafgebend ift, jo Tange wird die 8. ©. auch nicht fich unter

ven Begriff einer jur. Verfon fehmiegen. Die Gefeggebungen

und Rechtögelehrten vringen auf möglichfte Publizität der Namen

der einzelnen GSefelfchafter, damit Jedermann wife, an wen

er fich zu halten habe. Der Firma foll dadurch wieder ergänzt

werden, was fie burch ihre Kürze allfällig verloren hat. €8

finden fich Hiezu gefehlich werfchievene Wege vorgefchrieben :

Eintragung in ein fog. Ragionenbuch, Öffentliche Eirculare u. dgl.

Der Gebrauch ver Firma war, wie Mittermater nachweist,

fehon im viergehnten Iahrhunvert befannt; fol fie erft im

meunzehnten bewirken, daß ihretwegen die ©. nicht mehr unter

ven Begriff ver römifchen Soeietät pafle, daß diefer für fie zu enge

und befehtänft geworden, wie ft Haffenpflug ausdrücdt? 1)

Käge diefe Auffaffung im allgemeinen Bebürfniffe der Kandelöwelt,

würde, wie Saffenpflug behauptet, die Anwendung römifc =

‚rechtlicher Grunpfüge auf die 9. ©., welche ein den Römern

völlig fremdes Imftitut fein fol, den fehneivendften Wider-

fpruch mit den Begriffen erzeugen, welche heutzutage im tes

- ben und Verkehr Herrfhen, und allen viefen Mebeln abgeholfen

4) Elvers Themis, I, 68.
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durch. Die. Annahme, Die 9. ©. unter. einer. Birma fei:. eine

jur. Berfon, fo fünnte man nicht leicht begreifen, daß nicht die

neuern Gefeßgebungen dem Unheil fchon langt gefteuert haben,

daß ferner die Schriftfteller über Handelsrecht Nichts Davon

wiffen, noch wiffen wollen, fle, Die doch unabhängig. vom

röm. Recht das Handelsrecht ald eine eigene Diseiplin: darftelen,

und befonder8 auf die Abänderungen und Modifikationen, welche

fich nach und nach aus der Natur der Sache und dem Faufmännifthen
Verkehr gebildet haben , ihr Augenmerk richten. Mandarf gewiß

erwarten, daß fich’8 jene Rechtslchrer hätten angelegen fein

laffen ,. jenen. neuen Gedanfen , hätten fie ihn im Leben gefunden,

aufzufaifen und ihndie volfte jur. Anerkennung zu: verfchaffen,

fo-daß Zabor und Saffenpflugt) nicht mehr Elagen müßten,

ihre in. der Faufmännifchen Welt allenthalben für ausgemacht

richtig angenommene Auffafjung ‚fei nur in Die. jur. Welt noch

nicht förmlich eingeführt. Daß Die Dandelsrechtälehrer nun aber

im Gegentheil jene Auffaffung ausdrücklich beftreiten, veutet wohl

ficher darauf. bin, daß. fie yon dem in der Faufmännifchen Welt

allenthalben. für ausgemacht: angenommenen Saße in: der. gleichen

Taufmännifchen Welt, mahrfcheinfich bei.genauerer Nachforfchung,

das Gegentheil .al3 allgemein. anerkannt und ausgemacht ange

teoffen. haben, daß. nämlich werer Firma noch 5. ©. jur. Per-

fonenfeien „ fonpern baß srftere, an und. für fi nichts Selbft-
ftändiges_ fet und leßtere unter »Die Spristäten gezählt. werben

müffe.. — ‚&3 verdient noch bemerft zu werben, daß Saffen-

pflug un Tabor. fih. befonders veßmegen fo. fehr. um. die
jur. Berfon bemühen, damit fie Dadurch ein Belege für noch

gewagtere Säbe erhalten, Sie behaupten nämlich, daß diejenigen,

1) Elvers Themis. I. 63. 68.
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melche in eine fchon beftehende Hanblungsfiema eintzeten,, damit

von felbft auch die. Schulven ‚übernehmen, welche vor ihrem

Sintritt auf der Handlung gelaftet haben, „fowie. daß fie das

Recht erhalten, Anfprüche, melche diefelbe früher erworben. hat,

geltend zu. machen. Das Grundlofe und Gefährliche der Anficht,

daß mit der Mebernahme einer Handlung mit der. Firma, Activen

und Pafjiven derfelben mit an bie. neuen. Erwerber ‚übergehen,

liegt am Tage. Forderungen fönnen wohl cedirt. werden, e8

muß aber ausbrücklich gefchehen;; allein nie Fannn ein ‚Grebitor

gezwungen. werden, fich einen neuen „Debitor unterfchieben zu

Iaffen, das Verhältniß ift tmefentlich ein perfönliches. CR würde
mit jenem Sabe DBetrügereien Thür und Thor geöffttet. 8

fönnten den Greditoren flott. jolventen Schulonern infolvente

bingeftellt werben. Der Srundfaß, daß bei Sanpelsgefelfchaften

jeder. Sorius ‚mit feinem ganzen DBermögen haftet, auf welchem

die Sicherheit alles KHandeldverkehrs, Die ganze Grunblage de8
Eredites und daB. eigentliche. Wefen der. 8. ©. beruht, mwiirde

von Grund aus zerfiört, wenn ed Sedem. frei fliehen Eöunte,

durch Gefilon feiner Birma fih son allen perfänlichen BVerbind-

Tich£eiten foszufchlagen. ei;

Wenn man fo weit geht, zu Sehaupten, fi fei ‚jede Snuie

lung, welche unter einer. Firma geführt ‚werde, eine jur. PBerr,

fon, auch. wenn nur ein. Einzelner. ald Inhaber daftehe,. jo

entbehrt das fo fehr auch jeden Schein einer Begründung, Daß,

eine Wiperlegung überflüfftg ift.. &8 müßte Einer. eineA

und. zugleich jur, Perfon fein.

: Bergleicht man bie den Anfichten von Hafjenpflugn. Sabor

enigegengefeßten und fichern Rejultate de8 deutfchen. Kandelärech-.

te8 mit einzelnen Shßen, welche in Beiver Abhandlungen vor-

fommen, worin fle ihre Anftchten al® gemeine Meinung
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binftellen, al3 im bürgerlichen VBerfehr nicht minder, ala

in gefeglihen Vorfhriften voraußgefest, ala das

MWefen der Handelsgefellfaft Darlegend und ala

folche ausgeben, welche in ber faufmännifchen Welt allent-

halben für ausgemacht angenommen werden, die nur in

die jur. Welt noch fo förmlich nicht eingeführt fein, ald ihre

faft ununterbroene Anwendung im täglichen Le

ben und ihr inniger, wefentlider Zufammenbhang

mitder allgemeinen faufmännifchen Berfahrung?-

weife möchten voraugfegen lafen: fo meig man Faum, was

man von der Wiffenfchaft halten fol, welche fo beftimmt zu

fb ganz entgegengefegten Nefultaten fommt.

Diejenigen, welche den Sab aufzuftellen wagten, die $. ©.

bilde eine jur. PBerfon, haben ihn faum von allen Seiten ernft

betrachtet, fondern ala willfonmened Mittel ergriffen, andere

noch gewagtere Säbe, auf die ihr Sauptaugenmerf gerichtet war,

feftzuftellen, 3. B. daß Xetiven und Pafftven mit der Firma über-

gehen,die Sorietätögläubiger zum Voraus fich aus bem Sorie-

tätögut befriedigen u. dgl. Deffer wäre e8, Die Säbe, auf Die

e8 eigentlich abgefehen ift, nackt hinzuftellen und anderöwie zu

begründen oder fallen zu Taffen, wenn eine Begründung nicht

möglich ift, al8 fle Hinter eine Fiktion zu fihieben, die nicht

Stich Hält und felbft das nicht ein Mal erklärt, wozu fie be=

rufen ift.

Genug nun von der jur. Perfon, wenigftend für da8deutfche

Handelsrecht. Wiflenfehaft und Leben verwerfen fie entichieben

für die Sandelsgefelfchaft, in melcher Form fich viefe Anfic

auch geltend zu machen jucht.
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Bon dem. franzdfifhem Nechte, dem doch Die neue

ee die Entftehung verdankt, darf man ganz andere Refultate

erwarten, ald vom gemeinen veutfchen Nechte. E83 follte zur

Evidenz nachgewiefen werden können, daß die franzöftfchen San-

velsverhältniffe wefentlich son den deutfchen verfchieden fein, va

namentlich, die 9. ©. in Frankreich eine mefentlich andere Ge-

ftaltung angenommen habe, ald in Deutfchland, und daß daher

auch die franzöftfche Gefehgebung und die franzöftiche Sandele-

rechtöwiffenfchaft veranlaßt worden feien, darüber ganz eigen-

thümfiche Grundfäge für Srankreich aufzuftellen und, was zus

nächft die vorliegende Stage betrifft, die$. ©. al3 jur. Verfon

aufzufaffen und fie auch von diefem Geflchtspunfte aus zu re

gulicen. InEeiner Beziehung aber ift die Ipentität der Grund-

faße in allen handeltreibenden Staaten auffallender als bei der

5. ©. Die franzöftjchen Gefeße enthalten auch wirklich feine An-

deutung von einer dem deutfchen Sandelsrechte vurchaus fremden

Auffaffung verfelben. Ste ftellen durchgehende Beftimmungen

darüber auf, welche mir auch bei und finden, und der Gedanke,

fie zu einer jur. Berfon zu machen, ift ihnen ebenfalld fremb:

Die Art. 1832—1872 de8'Code Civil enthalten Die Ber

flimmungen über die Soeietät (du contrat de societe) und

find nur Wiederholungen der Grundfäse, welche das römifche

Recht darüber aufgeftellt hat. :

Art. 1873 beftimmt, Daß Die in jenen Artikeln aufgeftellten

Beftimmungen auch auf Sandelögefellfchaften anzuwenden feien,

mern nicht Gefege oder Handelshfancen etwas Anderes feitfegen. 1)

1). Code civil Art. 1873. Les dispositions du present titre

ne s’appliquent aux societes de commerce que dans les

points qui n’ont rien de contraire aux loix et aux usages

du commerce. 4

3
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‚Art. 18 im Code de Commeree fagt dasfelbe, nur in an=

derer Form, die ©. ©. richte fich, nach den gewöhnlichen DVor-

fohriften. über Sorietät, nad; den dem Handel eigenthümlichen

Gefegen und nach der Lebereinkunft der WVarteien. 1)

Diefe beiden Artikel enthalten. faft wörtlich, was Mitter-
maler von den deutfchen Kandelögefellfehaften fagt: 2) „@8 ent-

fcheiden dabei Die allgemeinen gefeglichen Borfchriften über so-

cielas überhaupt, und nur infofern ein Gefeß über die San-

velsgefellfehaften etwas Abweichendes worfchreißt oder die Gon-
trahenten befondere, gefeglich zuläfftge Verabredungen getroffen

haben, rechtfertigt fich die Annahme einer befondern Norm für

diefe Art der: Gefellfchaft.“-

Die Beitisimungen über Societät, welche in jedem Rechte

wefentlich Diefelben, nämlid) die römifch = rechtlichen find, gelten

alfo im frangöftfchen Handelarechte ebenfowohl als im veutfchen

ald maßgebend, e8 treten nur einige außerwefentliche, jedoch

nicht dem frangöftfchen Sandelsrechte allein eigenthümliche Ber

ftimmungen hinzu. Eben fo entfchieden, wie im peutfehen Nechte,

wird die 8. G. im franzöftfchen ala diefenige Art der Suetetät

hargeftellt, deren fpegieller Zwerf Betrieb eines Kanvelögefchäftes

ift. 3) Die Eigenthümlichkeit der 9. ©. liegt auch hier in der

4) Le contrat de societ& se rögle par le droit eivil, par les

lois particuliöres au commerce: el par les conventions des

parties.

2) Privatrecht. $. 554. .

3). Art. 20. Code;de Commerce: »La soci6t& en nom collec-

tif est celle que contractent deux personnes au. un; plus

grand nombre et qui a pour objet de faire le commerce

sous une raison sociale.«

s
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folidartfchen Haft aller Mitglieder, 1) die durch den Gebraud)

ver Firma (raison) bedingt it. 2) Die Firma hat auch im fran-

zöftfehen Nechte Feine andere Bereutung, ald daß das contraht-

rende Mitglied ver ©. durch veren Gebrauch nicht nur fich allein,

fondern alle feine Mitgefelffchafter und zwar in solidum ver-

bindfich macht; fie bezeichnet Diejenigen, welche perfönlich haften,

die einzelnen Mitglieder, und nicht die ®., al moralifche Per-
fon. Daher die gang gute Beftimmung, du nur Namen von

folchen in dDiefelbe aufgenommen werden, welche auch wirklich

mit ihrem ganzen Vermögen haften, alfo nur die Namen von

wirklichen offenen Affocies, 3) nie aber ver Name eines Dritten,

der gar nicht zur ©. gehört, oder auch nur eined Comniandi-

taira, %) bei Strafe, daß er fonft ala wirklicher Gefellfchafter

(associe solidaire) behandelt würde. Als Motiv zu Diefen Bes

ftimmungen- wird: angeführt, 2) daß das Gefeh dadurd) Betrug

verhüten wolle. Die Firma “eines verftorbenen Kaufmanns oder

einer aufgelösten ©. foll nicht Genußt werden, Andere zum Ere-

ditiven zu verleiten. Wenn man den Namen de8 Commandi-

tairs aufzunehmen erlauben würde, Eönnte man glauben, er ges

Höre auch zu den folivarifch verpflichteten Afiveies und daranf

einen Gredit bauen, den man fonft den wahrhaft verpflichteten

1) &s war auch der Name societe solidaire ftatt societE en nom

collectif für diefelbe vorgefchlagen. 5

2) Eoere, Esprit du Code de Commerce. 1811. I. 126. Art.

22. Code de Comm. Art. 1862: Code Civil. ä

3) Art. 21. Code de C. Les noms des associes peuvent

seuls faire partie de la raison sociale.

4) Art. 25. C. de C. Le nom d’un associ€ commanditaire

ne peutfaire partie dela raison sociale,

5) Loere, Esprit I. 128 et 142.
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nie gefehenkt hätte. Das frangöfifche Recht erfennt, daß der Ges

braud) einer alten Firma ein Mißbrauchift, den das Gefe

nicht dulden fol; Die Firma höre dadurch auf, Das zu fein, was

fie fein fol. Wie Eönnen deutfche Juriften, auf-Diefen Mip-

brauch vorzüglich geftüst, die Behauptung aufftelen, daß das

eine charakterifche Eigenthümlichfeit des neuen Sandelsrechtes fei,

und daß deßwegen aus der H..©. ein neues Nechtöfubfeft werde?

Die Firma, fagen fie, dauert fort, wenn gleich die Mitglieder

der ©. wechjeln.

Daß die Kaufleute ihren Credit auf die ihnen haftenden Ge-

fellfepafter gründen, erfennt die franz. Gefeggebung vollfommen;

fie forgt aber auch dafür, daß fie nicht durch falfche Namen

iere geleitet werden. Für ung ift das Verbot einer unächten
Firma ebenfalls wünfchbar.. Die Publieität der Nagtonenbücher,

die öffentlichen Eirkulare u. |. w. machen e8 aber dem vorfich-

tigen Kaufmann fehon möglich, immer zu wifjen, auf welche

Individuen er feinen ‚Credit ftüßen muß.

HNirgends in den frangöftfchen Sandelögefegen eine Hinmwel-

fung auf eine jur. Berfon. Sie flimmen in allen Beziehungen

mit dem deutfchen Sandelsrechte überein, nur ift darin v»iel

Münfchenswerthes noch genauer normirt.

Welches find nun die Anftchten der franzöftfehen Suriften ?

Pothiert) führt die $. ©. (societe pour un. com-

merce) al® Art ver Societät auf und firgt ausdrücklich bei?),

daß dabei auch die VWorfchriften über Sortetät zu befolgen feien.

1) Trait& du Contrat de societe, 1781. p. 533—629.

?) a. a. D. chap. 1. sect. 2. $. 3.
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Die Ausnahme vom gemeinen Rechte, dab nämlich bei der so-

ci6tE en nom collectif jeder Afforte für die Soetetätsfchulden

in solidum haftet, beruht nach Wothier f) auf der Begünitis

gung des Handeld, damit die Kaufleute in Gefellfehaft mehr

Credit haben, und darauf, Daß nad) franz. Recht von Kanfleu-

ten in Handelögefelfchaften angenommen wird, daß fie fich gegen-

feitig für ihre Gefchäfte zu Inftitoren oder Faktoren vorgefeßt

haben. Das find ganz die Orundfäße, welche dann auch in Die

Gefeggebung Eingang gefunden und welche wir fihon im beut-

fchen Handelsrechte getroffen haben.

2oer62) fagt, die 8. ©. fei eine societas Kenikhkiek

Saft zur Ueberrafchung findet man bei Bardeffu83) aus-

gefprochen, dad Wort Sorietät habe im merfantilifchen Sprach-

gebrauch zweierlei Bedeutung. Bisweilen drücke 8 ven Vertrag

aus, durch welchen mehrere Perfonen fich verpflichten, werfchie-

dene Öegenftände zu Hereinigen, oder irgend Etwas gemeinschaftlich

zu ntachen, um einen erlaubten Gewinn daraus zu ziehen. Bie-

mweilen bedeute e8 auch den moralifchen Körper,

der durch die Vereinigung diefer Berfonen gebildet fei. — Woher

plöglich Diefer moralifche Körper? Auf Gefege Fann fih Par

deffus natürlich nicht berufen; aber flatt auf andere Art den

Grund feiner Behauptung nachzumelfen, fährt er fort No. 975),

aus der gegebenen Definition ergebe fich, daß eine Sortetät eine

moralifche Verfon fei, die unter vielen Umftänden durch Verträge

M) a..a. D. ch. VI. $: 1. Des commercans associes sont

cens6s s’etre les institeurs ou pr&pos6s les uns des autres

pour les affaires de la societe.

2) Esprit. 1. 107.

3) Cours du droit commercial, tiberfest von Schiebe. 1838.
No. 966.
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allerArt oder Quajts Verträge DBerbinplichkeiten eingeben, oder

Andere gegen ftch verbindfich machen. fünne, — Woraus ergibt

fich aber jene Definition felbft ? — Die Firma ft nad) Par-

deffus Mo. 978) das Mittel, eine gewiffe moralifche Berfon

von einer andern zu unterfeheiden, ganz entgegen den Grund-

anfichten der franz. Gefege und der ganzen Sandelöwelt. Con-

fequent fann Barpeffus natürlich den aufgeftellten Grundfah

nicht durchführen, obme jeden Augenblick auf Ungereimtheiten

zu floßen und fich zu überzeugen, daß e3 damit nicht geht.

Wo er ihm aber nicht dient, läßt er ihn fahren und nimmt

die richtige Anftcht wieder. auf, daß die Sorietät auch im mer=

‚Fantilifehen Sinn. feine fur. Verfon feiz aus. jeiner Darftellung

ver Handelsfoeietät wird aber auf diefe Weife eine Sammlung

von Wiverfprüchen. In No. 973 zeigt. ex namentlich, wie. Die

Nüskjicht auf perfdnliches Zutrauem bei der 9, ©. fo wefentlich

fei, Daß. e8 nicht, einmal angehe, daß Einer Durch Ceffion Mit-

glied verfelben werde... In No. 978 erklärt er für unftatthaft,

daß in die Firma Perfonen fommen , die nicht Socit find, und

behauptet, wer zulaffe, daß fein Name in der Firma, einer

Soeietät geführt werde, wovon er nicht Mitglied it, fönne mit

Recht. zur Erfüllung der Verbinplichkeiten derfelben verurtheilt

werden, weil man im Vertrauen auf feinen Credit mit Diefer

Soietät -contrahiren Eonnte, weil man alfo bei'm Gontrahiren

mit einer Societät auf dad Vermögen, die Soliität der. Ein-

zelnen jieht und die Firma als Leiterin auf biefe Einzelnen und

auf Feine Anvern weifen fol: und im gleichen Sase fteht obenan,

die Birma fei gewwiffermaßen das Mittel, eine gewiffe moralifche

PVerfon von einer andern oder au) die Gejellfchaft ala moraltjche

PVerfon von den einzelnen Mitgliedern derfelben zu unterfeheiden. —

Far No. 1004 find e8 die Einzelnen, welche für Sorietätafchulden
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verpflichtet find, und nicht die morälifche Perfon, für die fie

eingegangen wurden, undFin No. 1089 tft es num die moralifche

Berfon, welche berechtigt ift, welcher das Speietätegut gehört,

und nicht die Ginzelnen. Durch diefen Miverfpruch wird aber

erflärt, was man gejucht hatte, daß nämlich 1) alle S. ©I.

aus dem Activum der Sorietät bezahlt erben, mit Ausihluß

der PB. GL. ver Affoeies, weil die Soeietät ein Wefen ift, das

feine Rechte hat, getrennt von venfenigen jedes ihrer Mitglieder,

und 2), daß die ©. ÖL. für nicht Erhaltene noch auf die

Privatgüter der einzelnen Affoeies, mit. den 9. GL, greifen

fönnen, weil die Firma jegt nicht: ein. eignes Wefen bezeichnet,

fondern die ‚Gefellfchafter, melche für Sorietätsfehulven haften.

Daraus, daß Pardejfus in No, 1207 unter ven Tieziell

privilegirten Schuldforderungen auch den Vorzug, welcher: ven

Gläubigern einer Soeietät auf das Activum derfelben zufteht,

anführt, geht heroor, daß ex felbit fich nicht ganz auf ven Be-

geiff einer moralifchen Berfon verlaffen wollte, denn ver Sak,

die.S. Gl. haben ein Privilegium, feht voraus, daß ohne das-

felbe die B. GL. fonft neben ihnen zur Theilung des Sorietätd-

gutes fehreiten wirden, daß Diefes alfo den einzelnen Affoci6s

und nicht einer moralifchen Perfon gehöre. Wenn gar gefagt

wird, die ©. OF, haben ein Privilegium auf das Sorietätsgut,

weil Die Sortetät eine moralifche Berfon fei, fo Liegt hierin ein

Widerfpruch in fich felbft. Privilegum und moralifche Verfon

fchliegen fich Hier aus. Pardeffus verwicelt fih danucc,

daß er beide Auffafjungsweifen feft halten will.

Iremerh 1) behauptet ebenfalls, man müffe ftch die 9. ©.

ald ein fingietes Wefen vorftellen, jeder Affocie Handle vurch

1) Etudes de droit commereial. chap. IV. p. 30 sq.
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die Firmaführung al8 deffen Organ; in dem, dem Cisilrecht

befannten Societätövertrag Eomme Nichts ver Art vor, «8 feien

da wohl Affocies, aber Feine Soeietät vorhanden.“ Es hält

gewiß fihmer, diefer Phrafe einen Sinn beizufegen. €s folgt

nun da8 „große Refultat“, welches diefer neue Gedanfe erzeugte.

Man fondere nämlich dad Aetivum der Soeietätöhandlung von

den Privatgütern jedes Affocies und halte den Grunpfag feft,

daß dasfelbe den Gefelfchaftsgläubigern gehöre und daß alle

Privatgläubiger davon ausgefchloffen fein. — Bremerge

fteht jedoch offen, daß Fein Gefeb den Grundfas aufftelle, daß

die 9. ©. ein eigens Nechtöfubfeft fei, dem das gefellfchaftliche

Yctisum gehöre, und daß auch mit Sinficht auf das Worrecht

ver ©. GI. Nichts aufzufinden fe. Duelle diefer wichtigen

Grundfäße, welche nicht einmal in den: Gefegen aufgezeichnet

fein, fei' der Sandelsgebraucdh, welcher wielleicht in den itaffe-

nifehen Städten, in denen großer Handel betrieben wurde,

entjtanden fe. — Sat man nicht dad größte Recht, an der

Hechtheit von Sägen von fo bedeutender Wichtigkeit zu zweifeln,

wenn eine Gefeßgebung, welche neu und fonft fehr fpeziell ift, welche

die betreffenden Verhältniffe, wenn fle exiftiren, fehon ausge»

bildet angetroffen, und welche gerade fich zum werke gefeßt

hat, das neuefte Handelsrecht, d. b. dns Sanbelörecht, wie c8
jtch Gefonders durch ven neueften Sanveldgebrauch ausgebrückt

hat, aufzufaffen, — diefelßen, obgleich fie fich durchaus nicht
son felöft verftehen, mit Stillfehweigen hbergeht, wenn fogar

gefeßliche Beftimmungen fich vorfinden, welche Tech mit jenen

Säben nicht in Einklang bringen Tiefen, und wenn endlich,

wenigftens- fo weit wir jest gefehen haben, mit Bezug auf

denjenigen, daß die 8. ©. eine jur. Berfon fei, fi ergibt,

daß er weder mit MWiffenfchaft noch eben fich vereinigen: laffe?
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Duvergier 1) ficht dad Bevenkliche der Behauptung

Tremery’s ein, daß Jene Säge auf dem Handelögebraudh ber

ruhen, verbunden mit dem Zugeftändniß, daB in den Gefegen

davon Keine Erwähnung gefehehe. Um fich zu Helfen und jene

Ste doch zu retten, werben fie noch weiter hinausgefchoben ;

er kommt dahin, zu behaupten, der Geift und Tert de3 röm.

Rechtes habe die Soeietäten zu moralifchen Perfonen erhoben. —

Die Rechtögelehrten, welche durchaus nicht von ber moralifchen

Verfon Taffen wollen, -fommen wirklich in Berlegenheit, Die

Heimatlofe unterzubringen. 8 darf Keiner behaupten, daß

die 8. ©. nicht eine Soeietät fer. Wie aber num fle zu einer

moralifchen PBerfon machen? Da fann mit einem Kauptichlag

geholfen werben. Man behauptet einfach, jede Soeietät fei

eine moralifche Berfon, und fehiebt die Sache den Römern in

die Schuhe. Wenn man a tout prix an dem Sage fejthalten

will, fo bleibt nurdiefer Ausweg offen.

Duranton?) fagt, 8 müffe nah franz. Necht jeve

Soeietät als ein moralifches Wein (&tre moral), «al eine

pritte Berfon (lierce personne) betrachtet werden, melche ihte

Rechte und Verbindlichkeiten (ses droits et ses obligations),

getrennt von denjenigen jedes Sorius, hat. Er gibt zu, daß

im röm. Rechte die Sache anders betrachtet werde, da jei die

Wirkung de8 Sorierätsvertrages vorzüglich die gemefen, Dbli-

gationen unter den Affoeis zu erzeugen, und man habe nicht,

wie im franz. Recht, vorausgefegt, Daß bie ©. ein eigenes Nechtd-

fußjekt jet. Die franz. Gefeßgebung nun habe, wie er behaup=

tet, ehr Elar unterfchieden zwifchen Societät und Affocies.

 

4) Droit civil francais. p. 468. fg.

2) Cours de Droit Francais. 183%. XVII. No. 33%.
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Allerdings; da römtjche Recht: hat aber eben fo Elar. unter-

fehteden zwifchen. socielas und socius, ohne daß Daraus ger

folgert werden förnte, daß die societas eine jur. BVerfon fel,

Wie im Code Civil 1) vorkommt: „CGhaque associe est
debiteur envers- la sociöle“ .„.. „Un associe a action

contre lasociete“ „... u. dgl. ‚fo treffen wir im Corpus

Juris Givilis: 2) „si aliquid contulit societatit ©...

ferner: „ut plus: societati conferal“ etc. Redensarten,

ohme daß Dabei von Ferne daran gedacht werden darf, Die

Sorietät ald eigenes Nechtsfuhjeft hinzuftellen.

Die Behauptungen der Schriftftellee werden immer merf-

würdigen, Delangle nimmt an, das römifche Necht habe

expressis verbis fowohl die Eisil= als die 8. ©. zu: mora-

lifchen. Perfonen gefchaffen, 3) wofür. er fih auf Stellen beruft,

die fich auf diejenigen Socieräten. beziehen, welche al8 univer-

sitates anerfannt waren, befonder8 auf 1.22 D. de fidej.

Er: wagt fogar zu behaupten, 4) das römifche Mecht: habe ans

diefer Siktiom nur. eine, übrigens fehr wichtige, Bolge gezogen,

dag nämlich das: Vermögen ver Sorietät den. Soeietätsfchulden
 

4) Art. 1845 u. 1852.

2) 1. 29. p. $. 1. D. pro soe. (17, a,

®) Des Societ&s Commerciales. Paris 1843. 1. 19. 22. 11. 259.

261. 265.

4) I. 222. »Le droit romain, qui avait fait un etre moral

..de la societ& n’avait tir& de cette fiction qu’une conse-

quence d’ailleurs (r&s importante; savoir, que le patri-

.moine de la societ&, distinet du patrimoine particulier

des associ6s, devait &tre employ& exclusivement en paie-

ment des deltes sociales; et que les er&anciers personnels

des associ€s n’y pouvait rien pretendre,: tant quela so-

ciete n’etait pas liberee.«
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zur Befriedigung. zufalle und daß, fo lange diefe nicht bezahlt

feien, die B. GI. der Affoeies davon ausgefihlofien feien, Man

Hört. hier wirklich Unerhörtes. Natürlich, daß e8 hauptfächlich um

Begründung ded fragl, Vorzuges der Gefelfihaftsrrenitoren zu

thun war. 1). Merfwürdigermeife wird ihnen bei Givilgefell-

fehaften der Vorzug wieder nicht. eingeräumt, weil da® gefährlich

wäre. 2) Diefe ift alfo ein Nechtsfubieft, das werer Nechte noch

Berbinplichkeiten hat. Er bringt dann aud in einem Sabe

den Miverfpruch, die Sorietätsereditoren. haben ein mwahrhaf-

te8 Brivilegium (privilege, veritable) auf da8 Sorietätö-

gut: gegenüber den Privatgläubigern der Afjocies, weil. Die &,

eine jur. PVerfon feis 8). Die Solivarität der. Gefellichafter

wird duch ein ftillfchweigendes. gegenfeitiged Mandat derfelben

erklärt. 4) Die. Formel ‚dafür fei die. Firma, diefe follte eigent-

lich alle Mandanten enthalten und Nichts ald folche bei Strafe

der folivarifchen Saft: oder Annahme von Betrug, 5) So weit ifl

die-Sache ganz richtig, aber fogleich. Eommt-er wieder auf: Das

Steefenpferd. der  franzöftfchen Juriften: die Firma wird ihm

wieder zum Namen. einer: jur. Berfon. 9) Bald ift fie Man-

patsformel, bald jur. Verfon, bald hezeichnet te die Einzel

nen, welche. haften, bald weist fie auf ein. neues Rechtefubiekt

bin, Alles. durch einander, je nachdem man die Säge bemugen

will. 9

1) I. 21. Il. 261.
2) II, 270.

3) II. 195. 191. I. 16.

4). 1, .222..316.

5) 1. 315. 229,

6) I. 221. 228. 238.
7) 1. 225. 315.
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Zroplong!) fiheint 28 ausgemacht und gewiß zu fein
(Ce point de droit me parait certain), daß jede gefeglich
errichtete ©. eine jur. Perfon fe. (Unesociete legalement
constituee, donne naissance A un corps moral.) Doch
will er das, weil noch abweichende Anftchten unter den Zuriften
berrfihen, begründen und beginnt die Begründung damit, daß
er (No. 59) fagt, «8 fei unbeftreitbar, daß die Sorietät den
römtfchen Nechtsgelehrten als eine jur. Perfon erfihienen fet.
(Il est incontestable, que la soci6t6 apparaissait aux
jurisconsultes Romains comme un &tre moral.) ' Dafite
beruft er fich, wie Delangle, auf Stellen, die son Soetetäten
fprechen, welche Corporationsrechte erhalten Hatten (I. 22. D.
de fidej.; 1. 3. $. 4. D. de Bon. Poss.) und (Nr. 61),
man denke jech, auf Savigng, Shftem des heut. rim. Nechts
TI. 254. $. 88, wozu er jedoch bemerkt: „Mais il ne discute
pas la question.“ — Wo er aufdie Verbintichkeiten der ©. zu
forechen Eommt, gefteht ex offen, 2) man könne wohl die Speketät
von ihren Gliedern unterfeheiden, aber «8 feien doc Diefe e8,
welche für Sorietätsfchulden haften; der Comer der Soeketät
ziehe denjenigen jedes Affories mit fich, wie ver Gerichtshof zu
Douai entfchieven habe. Wo er von den Rechten der ©. fhricht,
heißt 8 (Nr. 70): die Fiktion der jur. Berfon Eönne nicht in
Ihre Gonfequenzen verfolgt werden. 3) Obgleich die ©. ale

fingirtes Nechtöfubjeft, als Eigenthümerin des. Societätsgutes

1) Du Contrat de Societ& Civile et Commereiale, dans son
»Droit Civil explique.« 1843. I. No. 58. -

2) 1. No.75. »On a beau isoler la soci6l& de ses membres,
il 'n’en est pas moins certain que ce sont les ressources
des associ6s qui font les ressources de la socidie.«

3) &benfo in No. 140.
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erfiheine,: könne doch eine Ioee von Miteigenthum nicht von

der PVerfon der Affoeies getrennt werden. 1) Er fpricht auch

von einem Brivilegtum der ©. ©. 2) Die Solidarität erklärt

er wie Delangle®), und über die Firma vermifcht er, wie

diefer, Wahres und Balfches. i

Die frangdftfche societe und die deutfche ©. find bi in

alle Einzelnheiten nur Wiederholungen der römifchen socielas.

Die franzöftfche Gefeggebung ift fich deffen bewußt, und «8 wagt

auch Feiner derjenigen Htechtögelehrten, welche mit jo großer

Dorliebe an der moralifchen Berfon hangen, entgegen ausorüdz-

lichen gefeglichen Beitimmungen: das -Oegentheil zu behaupten,

und e8 wird biefen nie gelingen, aus ver römifchen Sortetät

eine jur. PBerfon zu machen, obgleich. fte diefes Nefultat als-

unbeftveitbar hinftellen. €8 ift ihnen eigentlich, im Grumde he-

trachtet, nicht darum zu thun, der jur. Berfon einen Inhalt

beizulegen, fte verfuchen nicht die Societät diefem ihrem neuen

Begriffe anzupaffen, fondern find e8 zufrieden, jenen Sa bloß

hingeftellt zu haben, fte adoptiren daneben bie römifchzrechtlichen

Grundfäge insgefammt. So fieht aber ihre Behauptung, die

societe fei ein &ire moral, ganz müffig da, e8 ift ein Gab

ohne Inhalt, der Nichts als Begriffsnerwirrung in die Rechte-

wilfenfchaft zu bringen im Stande ift.

. Tür das franzöftfche Handelsrecht geht al8 ficheres Nefultat

beryor, daß die Idee, die societe, fowie die sociel& en nom

1). »Nous ayons dit plusieurs fois que, pendant la dur6e de

la societ& l’etre moral est cense, propridtaire, et que

n&anmoins il n’6tait pas possible de separer absolument

de la personne: des associes une id&e de copropridte.«

2) II. No. 857. sq.

3) II. No, 359.
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eolleetif al3 jur. Perfon aufzufaffen, der Gefeßgebung fremd

ift, und von diefer wahurch beftimmt, negirt wird, daß fe

diefelben unter die Negeln der römifchen Sovietät ftellt und daß

die franz. Nechtögelehrten den Sa, die Gefelfchaft fet eine

jur. Berfon, ohne Grund und ohne Sinn hinftellen.

Sch glaube mit Recht behaupten zu dürfen, e3 fer nur von

franzöftfchen Iuriften und mit Beziehung auf franz. Necht der

Sas aufgeftellt worden, Die Societät fet eine jur. Berfon. E86

wäre überflüffig, noch Länger mich fpeziell mit deffen Widerle-

gung zw befchäftigen, da ich mich immer mit Wiederholungen

abgeben müßte. Ich habe weder in den Gefebgebungen noch in

der Jurisprudenz anderer Staaten, fo weit ich mich damit be=

fannt machen Eonnte, etwas Aehnliches getroffen, fondern überall

wird das Wefen der ©. fomwie der $. ©. richtig aufgefaßt. So

in England 4), Holland 2), Hamburg 3), Preußen 4), Oeftreich. 5)

Inden Eöniglich preußifchen Aheinprovingen wird die von

ven franzdf. Suriften hineingetragene Ipee noch fortwährend als

eine fremde befämpft; die Gerichte neigen fich aber auf Seite

der franzöftfchen Iuriften und fuchen dadurch auch mit dem fragl.

Vorzug durchzudringen. Nach 1840 wird bie Lehre, daß die

1) Blackstone, Commentaries. Story, Commentaries on the

Law of Partnership. 1841.

2) HolländifchesNvon-1838, fberfept von Schub:

„macder.

3, Meno BPöohlg Handelsrecht.

4) Allgemeines Landrecht für die Preuß. Staaten. II. Th. VII.

Titel. $. 475—712. Gansa ad.

5) Allgemeines bitrgerliches Gefekbuch. 1811.
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5. ©. eine moralifche Perfon fei, al8 dem Streite unterworfen

bezeichnet. In Sandt’3 Archiv für das Civil- und Criminal

recht: der Königl. Breuf. Aheinprovingen Fann man dem fehr

intereffanten Kampfe folgen. 1)

In der Öefehgebung des Kantons Zurich, in welcher freilich

mit Beziehung auf da8 Handelsrecht wenig aufzufinden tft, ft

nicht8 auf die vorliegende Unterfuchung Bezügliches enthalten.

Die 9. ©. hat aber bei ung feine eigenthümliche Geftalt angenomz

men, und wir müffen ung an bie deutfche und allein vernünftige

Auffafjungsmweife derfelben halten. Das Bezirksgericht Zürich

bat im Jahr 1840 in den Erwägungen eines Urtheild ausge-

fprochen 2), daß eine 5. ©. in einem gewifjen Sinne als jur.
Berfon fich darjtelle, welche ihre eigenthümlichen, son denfenigen

jedes ihrer (dev Sorietät) Mitglieder als Privatperfonen getrenn-

ten Rechte, zefp. Verbindlichkeiten, habe, und daraus den Schluß

gezogen, daß bie Sorietätöfchulden, mit Ausfchluß der P. OT.
der Affoeies, au dem Soeietätägut zu bezahlen feien, indem

da3 Aetivum ber Sorietät diefer, ald jur. Berfon, gehöre. —

Wenn diefes aber getheilt ift, hört die Fiktion auf. 3 fagt
nämlich in demfelben Sabe das Gericht, wa8 aber das Privat-

vermögen eines Affoeies betreffe, fo concurriren hier die ©. O1.

mit den B. GI. bei Unzulänglichkeit des Activumd der Socie-
tat. — 68 ift, al8 05 man die frangöftfehen Suriften taifon-

niren hörte. Das Gericht feheint großes Gewicht auf das „in

gewiffem Sinne“ gelegt zu haben. Die $. ©. ijt in feinem

oder im vollem Sinne eine jur. Perfon. Ein Urtheil bildet

%) vgl. IV. 1. 12.5 XVI. 1. 171.51. 2545 XVI. 1. 119124;
XIX. 1. 157.; XXI. 2. A. 24.; XXIU. 1. 65. XXXL.1.
110.5 XXX. 176.; XXXV. 1. 262.

2) Schanberg, Beiträge zur Iürcherifchen Rechtspflege. I. 127.
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übrigens feinen Gerichtögebrauch ; gefeßt aber auch, die Gerichte

hätten fchon zu wiederholten Malen, auf jenen Saß geftüßt, ihre

Urtheile gebaut, gefeßt, man könnte fi) auf eine fogenannte

eonftante Praxis berufen, fo wäre diefe nicht Entftehungsgrund,

fondern bloß Kennzeichen deffen, was Recht ift. Und an diefem

Drte ift Die Behauptung nicht gewagt zu nennen, daß der Orund-

faß, die $..©. fei eine jur. PVerfon, nirgends in der Handels-

welt wurzelt, fondern allgemein und entfchieden verworfen wird. —

Schauberg!), welcher fich die Aufgabe flellte, ven fraglichen
DBorzug zu begründen, anerkennt felbft, daß jene fragl. Auf-

faffung unferm Rechte fremd fei. In neuefter Zeit ijt da8 Ober-

gericht wieder auf den wahren Standpunkt zurückgekehrt. 2) E38

bat. fich überzeugt, daß jene Auffaffung zu Confequenzen führen

würde, welche aller Erfahrung miderftreiten und mit dem Zwede

der ©. in Miderfpruch ftänden.

1) Beiträge. I. 138.

2) Schauberg, Beiträge. VII. 42. fg.



"Wir haben alfo bei ver H.©., wie bei der Societät,, nicht

zwei Arten von Rechtsfubjeften, auf ver einen Seite ein ein-

heitliches Ganzes, die 8. ©. a8 jur. Perfon, anderfeits: Die

einzelnen Gefellfchafter als phnftfche Verfonen. Die Gefelfegafter

als folche find 8, welchen alle Nechte zuftehen und auf welchen

die Berbindlichkeiten lajten. Der fragl. Vorzug Tann alfo nicht

mehr dadurch begründet werden wollen, daß die ©. eine jur.

Berfon fei, daß er fih alfo, als das Recht der ©. ©L., fidh

an ihren Debitor, die Societät, zu halten, von felbft verftebe;

er erfcheint jest ald Privilegtum und bevarf' einer andern rerht-

lichen Begründung. Dom Concurfe einer G. Fan eigentlich

nicht mehr gejprochen werden, fondern nur som &oncurfe der

einzelnen Gefellfiyafter. AusdemGefammtsermögen jene

Gemeinfchuloners wird in der Negel eine Concursmaffe ge-

bilvet und diefe unter alle Gläubiger pro rata ihrer Forverun-

gen vertheilt; im die Coneursmaffe jedes Gefellfehafters "mürde

daher fein ganzes Vermögen, Tiege 8, wo «8 wolle, gezogen,

fowohL dasjenige außer dem Gefellfchaftsgut, als: der ihm an

diefem »zuftehenne Antheil. Die Forderungen an die 6. find

Forderungen an die einzelnen Gefellfihafter. ©. ©. und B. ©T.

concurriren alfo im Goncutfe einer und derfelben Perfon.  Iene

haben als folche freilich den Vortheil, daß fie mehrere Schulpner

haben, nämlich, der folivarifchen Saft wegen, alle Gefellfchafter,

und daß fie ihre Forderungen in mehreren Goncurfen geltend mas

chen Eönnen. Der fragl. Vorzug, welcher ven S. OL. noch überdieß.

zuftehen foll, würde alfo al8 das Mecht verfelben ftch darftellen,

ftch aus demjenigen Theil der Concnrsmafle jedes einzeliten Ge=-

4
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jelffchafters, welcher als deffen Nata des Soeietätögutes erfeheint,

mit Ausfehluß der B. GI. zu befriedigen. Diefe wären erfl
bei Bertheilung desjenigen Theil® der Coneursmafje, welcher

außer . dem Gefellfchaftägute Tiegt, dem fog. Privatgute Des

Gefellfehafters, mit den ©. Gl, gleidy berechtigt wären. Welche

Stelle würde diefe ausnahmateife und bevorzugte Befriedigung

der ©. Öl. in Coneurfe einnehmen? — Die Gläubiger Eünnen

in zwei große Glaffen getheilt werden, in Pfandgläubiger und

Chirographarien. . Die Vindifanten nämli), au) Separatijten

(ex jure dominii) genannt, find nicht Grebitoren,, fie machen

ein felbftftändiges dingliches Recht geltend und haben mit Ver-

theilung der Maffe Nichts zu fchaffen. Die Pfandgläubiger

haben ein Dingliches Recht an einem oder mehreren VBermögensftüden

de8 Gemeinfhuldners, Kedingt durch ein obligatorifches Nechte-
verhältniß. Der fragl. Vorzug der S. GL Hat eben nicht den

Charakter eines dinglichen Nechtes. Die Chirvgraphgläubiger

find entweder einfache (finple) oder privilegirte. Kegtere haben

ein. fog. privilegium exigendi, meldyes fich auf die ganze,

nicht. verpfändete Majfe erftrerft.: Das fragl. Brivilegium der

©. ©. hat aber das Eigentbümliche, daß e8 fh mur auf

einen Theil der Gonenrömaffe bezieht, nämlich auf den Antheil

de8Schuloners an den Metiven der Sorietät, und daß es hier

allen andern Privilegien vorgeht. Die ©. GI. verlangen Aus-

feheidung des Societätägutes und aus diefem bevorzugte Befrie-

digung. Das. im gemeinen echte ausgebildete Inftitut der

Separation findet vielleicht hier Anwendung. — Das beneficium

inventarü fchüßt den Erben vor der Gefahr, einen infolnenten

Nachlaß anzutreten. Dasfelbe bewirkt, daß er niemals weiter

haftet, af8 die Erbfchaftsmaffe zureicht. E&3 wäre nun unbillig,

wenn nicht: auch Die Erbfchaftsgläubiger einen Schuß Hätten
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gegen die Gefahr, in welche fle durch den Antritt eines infol=

venten Erben verfest werden. Diefer Schuß gewährt ihnen

da8 beneficium separationis. “Wie jenes den Erben fichert,

daß er nur mit dem Betrag der Erbichaft haftet, fo fichert

diefes Die Erbfchaftegläubiger, daß er ihnen jedenfalld mit dem

Betrage der Erbfchaft haftet. DieExbfchaftögläubiger Eönnen

verlangen, daß die Erbfchaft vom Vermögen des Erben getrennt

und dag fie daraus, mit Ausfhluß der Gläubiger ded Erben,

befriedigt werden. Die Erbfchaft wird von dem Privatsermögen

de8 Erben feparirt und über fie ein Particularconeurs eröffnet.

Die Grbfchaftegläubiger werden dann Separatiften, und zum Uns

terfchied von den Vindifanten, welche auch Separattjten, umd

zwar ex jure dominii, genannt werden, Seyaratiften: ex

jure erediti. Das römifche Recht Eennt nur diefe Art von

Separationsrecht. Andere, diefem nachgebildete Nechtöserhältniffe

werden Quafl = Separation, jus s. beneficium quasi sepa-

rationis, genannt. Das fragl. DVorrecht der ©. EL. hat

äuferlich viel. Achnliches damit. Wie die Erbichaftägläubiger

Seyaration de Erbgutes und ausfchliepliche Befriedigung aus

pennfelben verlangen, und nur einen allfälligen Ueberfchuß den

Gläubigern des Erben überlaffen, fo fordern die ©. Gl. aus«

fchließliche Befriedigung aus einem von dem Wrivatgut Der

einzelnen Gefellfihafter getrennten Gefellfchaftsgute, und überlaffen

ebenfalld erjt einen Meberfchuß den Gläubigern der einzelnen

Gefellfchafter. E83 liegt aber ein wefentlicher Unterfchied Darin,

daß bei der eigentlich rönifch = rechtlichen Separation im Grunde

zwei ganz getrennte Vermögen zweier urfprünglich ganz ver-

fehiedener Schuldner waren und daß namgptlich die Erbfchafts-

gläubiger nachgehends nicht mehr das Necht Hatten, den Erben

zu belangen. "Doch eine einläßlichere Erörterung der Frage,
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9b der fragliche DBorzug wirklich als Separationsrecht aufgefaßt

“werben Eünne, hat am diefen Orte nur untergeorpnetes Intereffe,

da. e8 fich Hauptfächlich dasım Handelt, 0b wir den Vorzug

irgendwo anerkannt finden, werde er nun ald privilegium

exigendi ober als Separationsrecht anfgefaßt:

Die Srage, ob das fragl. Privilegium wirklich jebt fchon

exiftire,ift yonderjenigen, ob deffen Einführung wünfchensmwerth

fei, zu frenmen. Ich habe vorerst jene zu iöfen, werde aber

gelegentlich auch auf den Tegislatorifchen Standpunkt zurückfoms-

men. Das Obergericht de8 Kantons Zürich Hat durch Bejtätl-

‚gung einesUrtheils des Bezirfgerichtes Zürich vom Sahr 1840

jened Privilegium fanktionirt, ift aber in nenefter Zeit wieder

davon zurücgefommen. Schauberg theilt in feinen Beiträ-

gen zur Kunde und Fortbildung. der zurcherifchen Nechtöpflege

di. 122. fg. VO. 24 fg.) die betreffenden: Metheile mit und wirft

fich zum BVertheiviger jenes Privilegtums auf dd. 130 fg. und

VI. 48— 80; 177-218); ex flellt fi die Aufgabe, nach-

zuweifen, «daß dasfelbe im gemeinen deutjchen und franzdflfchen

Sandelörechte längft- anerfannt und: zugleich in der Natur Der

Sache oder der wahren Gerechtigkeit: begründet fe: E38 wird

kaum einer. befonbern Rechtfertigung Hebürfen;, daß ich hier den

Abyandlungen Schauberg’s prüfend Schritt für Schritt folge.

63 mag zwar den Anfehein Haben, diefe Abhandlungen haben»

zunächft nur für das zürcherifche Sandelsrecht Intereffe. Aber,

wie fchon bemerkt, das Handelörecht ift allgemeiner Natur, und

Unterfuchungen im zürcherifchen Recht haben fir. das Kandeld«

recht jeved Staates einen gewwiffen Werth. Zudem jtellt jich ber

Berfaffer gerade auf jenen allgemeinen  Stanppunft... Er fieht
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zunächft von dem zürcherifchen Nlechte ab. Da in Zürich, wie

erfelbft zugibt (I. 130), „die durch gerichtliche Urtheile aufge:

ftellten Unfichten ein gemifjes Auffehen erregten, weil man bie

und da der Meinung war, 8 werden damit nicht bloß ganz

neue, fondern auch fchwer zu vechtfertigende Grundfäge ausge»

fpeochen“, fo hält: er nicht für unangemefjen, zu zeigen, 8

beruhen jene Urtheile ‚auf Eeinenandern Anfichten, als

auf den in demgemeinen veutfchen und dem franz.

Rechte längft anerkannten und zugleich in der Na-
tur der Sache oder in der wahren Gerechtigkeit

begründeten.“ — Daburd), daß den betreffenden Abhand-
hungen hier, fpezielle Aufmerkfamkeit gefchenkt wird, tft denfelben

von vorne herein Fein zu Hoher oder gar in der Wiffenfehaft

maßgebender Werth beigelegt. Sf nämlich das, mas der Ver-

faffer derfelben fich nachzuweifen vorgenommen bat, wahr, fo

‚wird Jeder, welcher auf den Namen eines Zuriften Anfpruch

macht, das Teicht nachzuweifen im Stande fein; und wenn irgend

Einer, der fich die allgemeine Anerfennung und Geltung ver

in Stage flehenden Anfichten: nachzumeifen zur Aufgabe fteltte,

diefe Aufgabe dennoch nicht ddste, 19. Fanını mit Necht a der

Sriftenz folcyer Rechtögeundfäge(gegmeifelt werden.

Zunächit nun Einiges über die erfte Abhandlung (I. 122

dis 138). An der Spike fleht als Titel: „In demGon-
eurfereiner Soeietät find aus ven Activen derfel-

ben die Gocietätögläubiger, mit Ausfchluß der

Privatgläubiger der Affoci6s, zu bezahlen.“ €

folgt dann zuerft die Nachweifung, daß diefer Grundfa in dem

gemeinen deutfchen Nechte Längft anerkannt fe, - Der



94

Berfaffer ift von der Unhaltbarfeit der Anftcht überzeugt, da

die 9. ©. ald eine jur. Perfon angefehenwerden müffe. Er

gibt diefed mwenigftens für da8 deutfche Handelsrecht, mit Berus

fung auf Eichhorn und Mittermaier, ausprüdlich zu

(S. 138); theil® geht e8 daraus hervor, daß er den fragl.

Borzug ald ein Previlegium (jus s. benelicium separationis,

quasi separalionis — remedium indemnitatis) aufjaßt und

als folches zu begründen fucht. (S. 130.)

Er beginnt diefe Begründung mit dem Sabe: „In dem

gemeinen veutfchen Nechte find die in Brage fiehenden Rechts-

geundfäße, was fehr zu beachten ift,. und fehon an fich in ho-

hem Grade für ihre rechtliche Nothiwendigkfeit zeuget, Feineöwege

durch den Gefehgeber, fondern durch die Nechtögelehrten und

die Brarid eingeführt, und fletS mehr und mehr erweitert worden. *

Er gibt zu, daß das Privilegium nicht auf pofttiven Ger

fegen beruhe, jondern von den Rechtögelehrten und der Praxis

neu eingeführt fei. Daß’ man aber mit Annahme von Privile-

gien -jehr behutfam: zu verfahren Hat, werfteht fich von jelbft,

und die fehon beftehenden find ftriste zu interpreticen und nicht

analog auszupehnen. Darüber drücken fich die Nechtölchrer jehr

fcharf aus. Ihibant fagt!), alle Privilegien, welche früher

wohlerworbene Rechte brechen oder willfürlid bejchränfen,, feien

ein wahre Beft. Das römifche Recht habe ohne Zweifel in

der Lehre vom Pfandrecht und der Rangordnung der Gläubiger

im Coneurd am meiften gefündigt.

Schweppe?) tavelt, daß man zu mannigfaltig von dem

Grundfage abgewichen fei, daß die Conrursmaffe unter alle Gre=

1) Gioiliftifche Abhandlungen. ©. 308.

2) Goneurs: $. 67.
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vitoren gleich. vertheilt werde pro rata ihrer Vorberungen und

eine finnlofe Verfehwendung mit gang unmatürlichen: Vorzugs-

rechten: treibe. „Bleibt nun gleich“, fo fährt er fort, „der prafe

tifche Surift in der Rechtdanwendung dern einmal gegebenen -Nechte

unterworfen, fo hat: er fich doch ehr zu hüten, durch Anwen-

dung von Analogien die Schler des pofitiven Mechts noch zu

vergrößern, .insbefondere wird er die von: den Praftifern fo

vieffältig wernachläffigte Betrachtung nicht genug vor Augen
balten fünnen, daß jeder Erweiterung von: Vorzugsrechten: flet8

das wohlbegründete Recht eines: Andern geopfert wird.“ Thi-

baut äußert fich noch in befonderer Beziehung auf die Sepa=

tation, 8 Tafje fich nicht mit Worten befehreiben, wie man in

Beziehung auf diefe Separatiften ex jure credili ‚gefündigt

habe. — 8 gewinnt einen großen Grad yon Wahrfheinlichkeit,

daß 2a8 fragl. Privilegium, wenn «8 nicht bei Gefeßgeber fein

pofttives Dafein verdankt, auch. von den Nechtögelehrten, oder

dem wiffenfehaftlichen Recht Ttberhaupt, nicht eingeführt worden

ift, alfo nicht exiftiet. Man Fan doch ven Nechtögelehrten

nicht fo. viel Ineonfequenz zuteauen, daß ste ich auf der einen

Seite entfehteden. gegen neue Privilegien ausfprechen und dann

doch wieder auf derändern Seite, ohne Unterflügung von Ge=

feßen, fich bemühen, sein jehr wichtiges, nämlich Ddad- in Srage

ftehende , einzuführen und; wie Schauberg behauptet, jiet8

mehr und mehr zuisrweitern. Dan darf mit Recht ‚von. ihnen,

die fhon das römifche Necht mißbilligen, erwarten, daß te

böchftens diefenigen Privilegien anerkennen, welche Durch) pofttise

Beitimmungen feftgefest find, Daß fle aber mit aller Macht gegen

folche auftreten, welche nicht. durch Den Gefeßgeber eingeführt

merben. ;
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> Schauberg führt fort: „Schweppe (Goncrs $. 148),

Spangenberg (über das Seyarationsrecht ex jure crediti

beiEoneurfen. Im Archiv für die eiviliftifche Praxis X. 404 fa.)

und Andere nennen mit Nückficht auf diefen feinen Urfprung das

Separationsrecht der Handlungsgläubiger, freilich nicht fehr paf-

fend, eine Erfindung der römifchen Nechtögelehrten.

Schweppe, derfelbe, welcher fich fo ernft gegen neue PBri-

vilegien ausfpricht, und Spangenberg find als die vorzüglich-

fen Gewährsmännner .citirt. Beim Lefen der citirten Stellen

finden wir aber durchaus Nichts von dem, was te beweifen

follen.

Weil 8 fih um ein Beisifegtum handelt, : welches ala

Grundlage feine Gefese aufzumeifen hat, fondern nur dem wif-

fenfchaftlichen Nechte feine Entftehung verdanfen fol, folte man

doch erwarten birfen, Nechtälehrer und PVrarts werden Elar bes

zeichnen, was fie neu einführen, und ausprücdlich darauf Hin-

wetfen, und namentlich, DaßEnawenigjteng

der" gemwichtigften Stimmen.

"Schmeppe fo inteee m (Lepterer mit

Berufung auf den Erftern), mo fie ex professo die Fälle der

Separation aufzählen, die Abfonderung Eönne fich, beziehen: 1)

auf aefprünglich ganz getrennte Bermögen, "und führen da Die

Separation der Erbfchaftsgläubiger an, welche fie ald den Haupt-
fall der: Separation bezeichnen. Hierauf fahren fte fort:

a) Schweppe: 1) b Spangenberg: .)

2) AUS Gefindung ver 2d- 2) „ALS Erfindung ver 1d-
mifchen Nechtögelehrten auf bio mifchen Nechtögelehrten gehören

 

1) Eoneurs. $. 148. i 1) Im Archiv. X. 404.



Ber Theile. eines und desfelben

Bermögend, wo bei den Neuern

auch der Ausprucd Duaft = Se-

paration gebräuchlich ift, name

lich a) follen bet ver- aclio Lri-

butoria aus Sandlungsgefchäf-

ten de8 Sklaven gegen den Herrn

zwei verfihiebene Handlungen des

Sklaven für die'befondernGläu-

biger einer jeden feparirt wer-

den; eigentlich würde man Diefe

Beftimmung: auf die aclio tri-

butoria befehränfenmüffen, weil

fie auf der. engen Verbindung

diefer Klage mit der Waare,

befonders auf der Einfchrän-

fung der Klage auf den DBe-

ftandı der Waare, beruht und

bei Freien. nicht8 Aehnlichesoor=

£ommt; der Gerichtsgebraudh ift

aber für die allgemeine An-

ivendung diefer Separation auf

alle Arten von Kandelsleuten,

infofern. Öläubiger auf die Sand-

lung erebitiet haben,  oder-de=

ven Waaren in die Handlung

inferixt find, entfchieven.
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dahin diejenigen Bälle, bei denen

ftch die Abfonderung auf bloße

Theile eines und desfelben Ver-

mögens bezieht, und von den

Neuen unter vom Namen Duaft-

Seyaration begriffen. werden.

Als folche werden bezeichnet

'a) daß bei der actio tribu-

toria aus Sandlungsgefchäften

28 Sklaven gegen den Herrn

zwei. verfehiedene Sandlungs=

comptoird des Sklaven fir Die

befondern Gläubigereines jenen

Somptoirs feparirt werden fol-

len. — Ein. Grundfaß,; Der

durch die Praxis: auf) alle Ar»

ten von Sattveläleuten , infofern

Gläubiger mit Bezug auf die

Handlung:ereditirt haben, pder

deren Waaren in dieHandlung

inferirt find, ausgedehnt worden

it. — (pag. 408.) Was bie
bei beractio tributoria eintre-

tende. Seyarationsbefugniß an=

langt ‚. fo find e8gerade die bei

diefer Klage eintretenden befon-

dern Nechtöverhältniffe, welche

fich jeder analogen Anwendbar-

feit Ddiefer Separationsbefugniß
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auf andere ald jene Nechtövers

hältniffe wiberfegen.

Aus diefen auffallend gleichlautenden Stellen ergibt ji) nun

allerdings, daß «8 fich um eine Art Separation handelt, welche

durch Den. Gerichtögebrauch jich Geltung verfchafft hat... €8

kommt im römifchen Recht in 1. 5. $$: 15. 16: D. de: trib.

act. (14. 4.) #) die Beftimmung vor, daß, wenn ein Sklave

verfchiedene Sandelsgefchäfte an demfelben Orte oder das gleiche

Sandelsgefchäft an verfchtedenen Orten betrieben habe, Dannzumal

die verfchiedenen Handlungen mit den hierauf bezüglichen Gläu-

bigern zu rennen feien. Was hat nun der neuere Gerichtäge-

brauch ‚gethban? Er entfehted fich dahin, Daß, was bort von

Sklaven gefagt fet, auch auf Freie, alfo auf Die Sandelgleute

der nenern: Beit, anzuwenden fei. Durch die Praris ift fomit

nicht mehr und nicht minder al8 Bolgendes eingeführt: Wenn

ein Kaufmann zwei derfchiebene abgefonderte ‚Sandlungen hat,

fo. £önnen bei'm Concurfe desfelben die Gläubiger Trennung und

Befrienigung aus derjenigen verlangen, in Nüskficht welcher fle

4) $..45.. Si plures habuit servus creditores, sed quosdam

in mereibuscerlis, an omnes in iisdem confundendi erunt,

et omnes in (ributum vocandi, utputa duas negotiationes

exercebal, puta sagariam et linteariam et separatos habuit

creditores? Puto, separalim eos in tributum vocari; unus-

quisque enim eorum merci magis, quam ipsi eredidit.. —

$. 16. Sed si duas tabernas ejusdem negotialionis exer-

cuit, el ego fui tabernae verbi gratia, uam ad Hucinum ha-

buit, ratiocinator, alius ejus, quam trans Tiberim, aequissi-

mum puto, separatim tributionem faciendam, ne ex alte-

rius re merceve alii indemnes fiant, alii damnum sentiant.
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erebitirten. Weiter geht die Praris nicht, und jchon biefer Schritt

wird son den eitirten Nechtögelehrten als eine geunplofe, will-

ürliche Ausdehnung von gefeglichen Beftimmungen bezeichnet,

die nur im Beziehung auf die eigenthümlichen Nechtsverhältniffe

ver Sklaven einen Sinn haben. Wollten wir auch die Praxis

ala eine unbeftrittene und richtige gelten Lafjen, fo fteht Diefelbe

mit dem fragl. Separationsrecht der ©. OT. im gar feiner Ver-

bindung. E83 folgt daraus unmittelbar gar Nichte für Lebtered.

An jenem auch auf freie Sanveldlente ausgedehnten Grundfae

wird namentlich Nicht? von einer Soeietät erwähnt, und nire

gends werden ©. GI. oder auch nur Sandelögläubiger einfachen

B. GL. gegenübergeftelt, fondern e8 ift von zwei Sandlungen

eines umd besfelben Inhabers und von Sandlungsgläubigern ge

genüber andern KSandlungsgläubigern dieRede. — Dab dad

Separationsrecht der Handlungsgläubiger, von welchem jene

Rechtöfehrer fprechen und welches fie, obwohl mit Iabel, als

in der Praris: geltend anerkennen‘, ein ganz anderes ijt, ala

das hier in Frage ftehende der ©. Gl., darüber ift mit Still-

fehmeigen binmweggegangen, und fo den Lefer glauben gemacht,

die: eitieten Schriftfteller‘ reden wirklich“ son ' demjenigen der

&. 6. Bon Keterm wiffen fe aber Nichts, und Shweppe

gibt Deutlich zu verfichen, daß Nichts ver Art ewiftirt. Er

behauptet nämlich, 1) nachdem er alle Separationsfälle aufge

zählt Hat, unter denen fich aber derjenige der ©. ©. nicht bes

findet, ganz ientfchieden, daß die fonft noch angeführten Sepa-

rationsfälle fämmtlich unbegründet fein. Wir fehen, daß die

Rechtsgelehrten mit Beziehung auf Privilegien durchaus am Ger

fege feithalten und entfchieven gegen deren Ausvehnung auftreten

N) Koneurs. $. 148.
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undim diefer Richtung Alles al3 grundlofe Erfindung bezeichnen.

Wenn Schauberg zugibt, daß nicht Gefege «8 feien, fondern

Braris: und Nechtögelehrte, welche das fragl. Seyarationsrccht

eingeführt. haben, fo tft nach dem, was wir davon getroffen

haben, der Schluß: gerechtfertigt, dag im gemeinen Deutfchen

Necht das behauptete Preivilegium gar nicht exiftirt. Weder Ge-

fege noch Nechtögelehrte, noch. der Gerichtsgebrauch. kennen dn8=

felbe. -&3:wird nämlich vorausgefeht und darf vermuthet wer-

den, 28 ei auf Diejenigen Rechtsgelehrten veriwiefen, welche das

zu Erweifende am beften und entfchievenften unterftügen.

Der Berfaffer jener. Abhandlung mußte felbit fühlen, daß

8 mit den Nechtölchrern nicht recht gehe, daß: diefe ihn nicht

unterflüßen, und deßiwegen Eommt-er wieder auf die Gefebe zu=

rief, auf die er unmittelbar vorher verzichtet hatte. Durch eine

ganz eigenthümliche: Interpretation findet: er enplid) in der

eitieten. Gefebesftelle :(d. 5. 88.15.16. D.de-trib. act.) ein

Belege für die Anfichten, welche er rechtfertigen will, €&8 wird

nun Alles hinter seiner. Gefeßesftelle gefucht, welche offenbar nur

noch rein antiquarifchen Werth hat. Wir kennen deren In-

balt jchon , A) wir wifjen auch, Daß bei den: Beftimmungen der

actio. tributoria, überhanpt wa vom: Sflaven gefagt ift, in

der Negel ebenfalls: vom Sansfohne gilt, und haben gefehen,

daß. die fragl. Gefegesbeftimmungen durch den Gerichtsgebrauch
auf die freien Kandelsleute übertragen und angewandt merben.

G8 wird nun behauptet (pag. 131 u. 132): „Sehr verfchie-

denartige Anfichten walten inpejfen über den Umfang des Ges

1) Oben p. 58 Note 1.
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zichtögebranches. Die Mehrzahl der Nechtslehrer Hält ftch ftreng

an die Worte des Gefeges und geftattet bei demfelben nur, daß

an die Stelle ded Die Sandlung betreibenden Sklaven ein freier

Kaufmann gefeßt: werbe.“ Re

Ueber den Umfang des Gerichtögebranches walten nicht fo

gar verfchiedene Anftchten, im Gegentheil,; man trifft Hier eine.

feltene und‘ auffallende »Ucbereinftimmung. Diejenigen

Rechtögelehrten, welche am weiteften gehen, geben nicht mehr

zu, ala daß an die Stelle des Sklaven ein freier Kaufmann

gefeßt werde, daß alfo, was von jenem gefagt Tel, auch von

diefent gelte... Die Mehrzahl der Nechtslehrer , son der Schaue

berg fpriht, umfaßt alle; er. allein fest fich allen übrigen

Nechtsgelehrten, der fog:. Mehrzahl, entgegen und fehöpft aus

der fragl. 2er ganz neue Nefultate. Was den Umfang: des

auf bie. betreffende 2er geftügten: Gerichtögebraud;es betrifft, fo

geht nicht mehr hervor, ald mag wir fchon bi Schwep per und

Spangenberg gejehen haben. Wenn nämlich ein Kaufmanı ver-

fehiedene Sandlungen betreibt oder  dasfelbe Sandlungsgefihäft an

verfchtedenen Orten und in Beziehung auf jedes derfelben be-

fondere Schulden contrahirt, fo können die Ereditoren Separa-'

tion. der Handlungen und Befriedigung aus derjenigen verlangen,

rückjtchtlich welcher fie erebitirten.: Nirgends tft von einem Ser »

parationgrecht von ©. ©l. oder: von dem Berhältniß- bon: Hand»

Iungsgläußigern zu PB. GL. die Mede. E83 merden dafür bier

abftchtlich viele Schriftfteller angeführt.

Die Controserfe, ob bie Beftimmungen der.i eitiz $enrdd

und 16 aud) auf. freie. Kaufleute auszupehnen. feien, ift fehr

alt. Schon Salgano de Samozat), welcher die _erfte voll-

4) Labyrinthus Creditorum Concurrentium. 1663. Pars II.

c. 12. No. 68-75. i
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fländige Bearbeitung des Guncurfes Tieferte, behandelt viefelbe

ausführlich und gibt eine ausgevnehnte Literatur an. Er beginnt

mit dem Sage:  „Nunc de celebri quaeslione tractan-

dum.“ 8 quaestio ftelt er. auf, wie e8 zu halten fei,

wenn der Schuldner verfchienene Handlungen an verfchiedenen

Drten habe (diversas negotiationes in ‘diversis locis vel

provincüs), ob dann bie Ereditoren der Handlung an dem einen

Drte in Beziehung auf die Waaren verfelben den übrigen Cre=

ditoren. vorzuziehen feien. Ein gewiffer Cumanus. wird dann

befonvderd al8 berjenige aufgeführt, melcher die Anficht begrümde,

daß dad Vermögen eines Schulonerd den Greditoren gegemüber

als ei Ganzed aufzufafien fei, und daß die betreff. $$. nicht

auf Srete ausgedehnt werden fönnen. Am Schluffe fagt Sal

gado de Samoza,in rechtlicher Beziehung fei die Meinung

de8 Cumanus die richtige (in puncto juris certior mihi

videtur ‘opinio Cumani); aber e3 feien die’ meiften Nechte-
gelehrten der entgegengefeßten Anftcht, und ver Richter müfe

der Autorität der Maffe folgen.

Boet!), welcher die Controverfe eben fo ausführlich Ke=

handelt, fpricht auch nur von einem Separationsrecht für den

Val, daß: Einer in verfehiedenen Orten getrennte Handlungen

habe. (Quod, utrum etiam ad mercatores hodiernos plu-

ribus’ in locis tabernas separatas habentes extendi de-

beat, ambiguum est.) }

Lauterbach?) gefteht, daß die Doctores die Beftim-

mungen der 1. 5. $. 15. auch auf freie Kaufleute ausdehnen

(quod Doctores etiam ad liberi hominis negotiationes

4) Commentarius ad Pandectas. Tit. de trib. act. $. 6—8.

2) Compendium Juris. fit. act. trib,. (1#, 4).
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extendunt). Er verwirft aber ven ganzen Gebrauch ver Actio

tributoria für unfere jebigen Berhältniffe. hujus actio-
nis nullus est usus.)

Schulting?) fpricht fih ganz entfehieven gegen die Aus-
dehnung auf Breie aus (nec ad illos qui hominibus liberis

in simili easu credidere, est extendum). &ben fo Su-

ber?) und Beyerd). GIäEA) fagt mit Beziehung auf
Shulting, e8 fei fein Gebraud; von dem Sepatationsrecht
zu machen, wenn eine freie Berfon mehrere Negotfattonen treibe

und {hr erenitiet werde. Strube5) Fennt die Ausdehnung de3
$. 15 auf freie Kaufleute, billigt fle aber nicht. Eben fo Mal-
blane.6) Thibaut) zählt unter den wenigen Fällen, wo GYäu:

biger das befondere Vorrecht haben, zu verlangen, daß fle aus einem

befondern Theil de8 Vermögens des Gemeinfehuloners allein be

friedigt werden ‚ben auf, wenn ein Kaufmann mehrere Hanz

delöbuden gehabt habe. Da Finnen nach einer nun einmal ans
genommenen Ausvehnung d08 römifchen Mechts die Gläubiger,

welche im Nückficht der einen Sandelabude contrahirt besi vor

allen andern ihre Befriedigung verlangen.

Im Nechtelerikon von Weiske8) wird’ das'Separationd-
recht nur dann eingerkumt, wenn der Sohn oder Sfläwe: ver-

fhiedene Handlungen führte,

 

4) 'Thes. controv. Decas. III. 53. 9.

2) Ad Dig. detrib. act. No. 4.

3) Ad Dig. tit. de trib. act,
4) Bandeften. til. de trib. act. p. 267.

5) Nechtliche Bedenken. 1828. III. No. 772.

$) Principia Juris Romani see. ord. Dig. 1801. S. 506.

7) Syfiem des PBandeftenrechte. $. m. \

8) 5, v. aclio trib.



Bon Wening-Ingenheimi) Halt aaud) wine:an

den Buchftaben deGefebe®.

Die Schriftfteller über Handelsrecht »und Concutsprozef

waren vorziiglich veranlaßt, das fragl.) Separationstecht, To «8

exiftirt, zu behandeln; aber auch nicht ein Einziger, den

ich nurchzufehen Gelegenheit Hatte, berührt etwas davon. Sie

Eennen alle höchftens: die AUbfonderung, welche dann - eintritt,

wenn ders Crivar zwei getrennte, Handlungengeführt hat.

Mens BöHLE2) fagt, nachdem er auf Die Megel Hinge-

wiefen hat, daß alle Gläubiger de8 Gemeinfchuldners arm Der

Gemeinfchaft der Güter Theil haben, daß ausnahmamweife jedoch

die Gläubiger, melche einem Kaufmann, der mehrere Laperı

hatte, in einem derfelben ereditirt haben, eine Abfonderung «von

den übrigen und ihre Befriedigung 'aus "dem Beftande diefes
einen Ladens fordert fönnen. Das Hamburg Net, wels

che8 die Durch Interpretation eingeführte, Separation ver Gläu-

biger eines Etabliffements son Denen eines andere nicht Fenne,.

weniaftens nicht erwähne, halte-ftch andie wirkliche Dispofttiom des,

römifchen Nlechts und geftatte Die. separatio ex jure erediti

nur den Erbfchaftsgläubigern. — Er verwoirft alfo "ud die

Separationdbefugnig der ©: Gl. für Samburg, welches fie doc)

ausgebilvet haben müßte, läge fie im Benürfniffe des Handeld,

TH513) febt bei dem Sal, wo ein Kaufmann mehrere

Handlungs - Etahliffementd mit getrenntem Sandelsverlag hat, in

einer Anmerkung hinzu, daß alddann ‚die Gläubiger: fepariet

aus den Vondd, denen fte Grepit gegeben, zu befriedigen feien,

und verweist dabei auf die 1. 5. $. 15. detrib. act.

 

 

1) Lehrbuch. $. 219.

2) Handelsrecht. I. 386. 415. i
3) Handelsrecht. $. 19. p. 60. Anm. 8.
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Treitfchfet) verwirft die in die Praris übergegangene
Anficht, daß die Beftimmungen ver 1. 5. $. 45 auf Freie
auszudehnen fein, vurchaus, fie feien von den Aömern auc)
felbft auf Freie nicht angewendet worden, fondern nur auf Skla-
ven. Sevenfall® könne aus jener Ler für das Brivilegium der
©. Öl. Nichts gefolgert und bewwiefen werden, movon fich Je-
der, welcher fie Tefe, fofort überzeugen merde.

Ludovicnsd handelt im 11. Capitel feiner Einleitung zum
EConcuröprozeß (10. Aufl. 1749) von dem Separationdrechte
und führt ven Fall der Quaft-Separation an: „wenn der Schuld»
ner ein Kaufmann gewefen, am verfehledenen Orten feine abs
fonberlichen Läden gehabt und SKaufmannfchaft getrieben hat,
denn da wird ein Jever aus demjenigen Laden und denen darin-
nen annochvorhandenen Waaren befriedigt, in deffen id
er etwas verkauftoder gehborget Hat.“

Dabelowd) zählt zu ven Perfonen, melden die Rechts-
wohlthat der Quafi- Separation zuftändig ift, oder zu den Quaff-
Separatiften die Gläubiger eines Kaufmannd, welcher an ver-
fhiedenen Orten abgefonderte Läden gehabt Hat, in welchen er
feine Sandelfehaft getrieben und. in a.deren er verfchie-

dene Schulden gewirft hat.

Heffter 3) und Linde) find gegen eineN der

1.5. 8. 15. auf freie Kaufleute.

In Weiske’ 8 Nechtölerikon (s. v. Concurs) ift jene Aus-
— auf unfere heutigen Kaufleute ebenfall3 verworfen.

4) Gerverbsgefelffcnaft, $. 100. 101.

2) Ausführliche Entiwilung der Lehre vom Coneurfe der Gläubiger.
1801. ©. 347.

3) Syftem d. römifchen u, beutfchen Civilprogefles. $. 533.
4) Lehrbudg des gem. Ginilptozefjes, $. 438.

5
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v. Gönner 1) bezeugt, daß die Praktiker als rechtlich be=
gründete Sepatation befonderer Theile de8 DBermögens den Fall
aufzählen, wenn ein Kaufmannan serfühledenen Handelspläßen
befondere Läden oder am nämlichen OrteverfchiedeneHandlungen
geführt und in Anfehuug 'diefer verfehledene Schulden ceontrahirt

babe, und weist auf L 5. $. 18.

Schweppe um Spangenberg, welche avon einer
weiter gehenden Praris Nichts wiffen, und die Aussehnung jener
Beftimmungen auf FxeieN find Kom angeführt (oben

p- 56.)
Ueberall Höchftend nur YAuspohuung, ver betreffenden $$. auf

freie Kaufleute, nirgends ein DVerfuch, daraus das frngl. ©e=
parationdrecht der ©. GL. berzuleiten ; von Vielen wird im Ge-
gentheil fhon angedeutet, daß von einem folchenFeine Rede et,
indem fie theild Die Seyarationsfälle fanmtlich“ zählen, Das
fragl. Recht ver ©. Ol. aber nicht berühren, theilg zudem be-
ftimmt behaupten, andere Separationsrechte gebe e8 nicht.

    

  

: $

E83 fonnte Schauberg nicht entgangen fein, daß. die fog.
Mehrzahl der Nechtälchrer aus der vielbefprochenen er vie
Säße nicht Herausfinde, melde er zu begründen „fich vorfeßte.
Er wirft ihnen nun vor (p. 132), fie halten fldhi zu ftreng
an die Morte de8 Gefeges und geftatten bei demfelben nur, daß
an bie Stelle de8 die Sandlung. betreibenden Sklaven ein freier
Kaufmann gefeht werde, und fährt fort: „Mit dem vollen Rechte
de8 Lebens und des Bevärfniffes verwirft Schweppe die vor-
hergehende Beichränfung, indem er fich dahin Außert:“ „Der

1) Handbuch des bentfchen gemeinen Brogeffes, IV. 528.

=



 

Serichtögebrauch it für die allgemeine Anwendung diefer (ver

römifchen) Separation auf alle Arten von Sandelslenten , info-

fern Gläubiger in Bezug aufdie Sandlung erebitirt haben, over

deren Waarenin die Handlung inferirt find, entfchieden; und

alddann ift 8 confequent, nicht bloß mehrere Sandlungen, fle

mögen nun mit verfchledenen Waaren, oder auch mit ven näm-

lichen, aber an verfchiedenen Drten, geführt werden, von einander,

fondern auch eine einzige von dem übrigen Vermögen zu fon-

dern, denn beider aclio iributoria ift aud) eine einzige Sand»

lung von dem übrigen Sklavengute. ftets gefchieden.“

Schmweppe ift.e8 wieder, der durch diefe aus dem Zus

fammenhang geriffene Stelle nicht nur den ©. ÖL. vor den

P. OL. der Afjories, fondern überhaupt Sandlungegläugigern

vor Nichthandlungsgläubigern ein unbevingtes Vorrecht am So=

cietätögut, resp. Sandelögut, einräumen fol. Durch ihn hat

Schauberg auf einmal mehr erhalten, al8 er zu beweifen
Anfangs Tech vorgenommen hatte. Wenn man aber die eitirte

Stelle genauer betrachtet, und damit in. Verbindung bringt,

was an andern Orten und gerade unmittelbar vorher und nach-

ber gefagt tft, fo wird e8 nur zu Elar, daß Niemand weniger

adSchweppe der Mann tft, auf den fh Schauberg berufen

fann. Unmittelbar vorher fagt er, (e8 war oben p. 56 fehon

davon die Rede): „Eigentlich würde man diefe Beftimmung auf

die actio tributoria befchränfen müffen, weil fte auf. der engen

Verbindung diefer Klage mit der Waare, befonderd auf der

Einfchränkung der Klage auf den Belland der Waare beruht,

und bei Freien nichts Xehnliches vorkommt; ver Gerichtögebraud

(fo. fährt er fort) ift aber für die allgemeine Anwendung diefer

Separation auf alle Arten von Sandelsleuten entfchieden; und

alddann u. |. w.* Diefer Separation, d. b. derjenigen, von
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der eben die Hlede war, wenn nämlich ein Sklave zwei Sant->

Jungen. hatte. Schaubergflictnach „biefer“ ein „Der rö-

mifchen*, was den 2efer irre führen Fann. Schweppe

bleibt fich eonfequent, ex macht auf dad Ungerechte neuer Pris

vilegien aufmerffant, nennt die Quafi » Separation eine Erfindung

der römifchen Nechtögelehrten, mißbilligt die Braris, welche die

1. 5 auch auf Freie ausdehnt, begründet diefe Mißbilligung

dadurch, daß er fagt, diefe Ler Geruhe auf Eigenthümlichkeiten,

von denen bei Freien nichts sorfomme. — E3 ift ihm nämlich,
ar, daß der actio tributoria und den Beflimmumngen diefer

Lex diegleichen Prineipien zu Grunde liegen; als folche bezeichnet

er: die enge Verbindung der Klage mit der Waare und befon-

der& die Einfchränfung der Klage. auf den Beftand der Waare.

Davon komme bei Freien Nichts vor; wollte man aber entgegen

allen innern Gründen einzelne Beftimmungen diefer aclio auf,

Treie anwenden, fo müffe man eonfequent alle anwenden. Sp

erklärt fich jener Nachfab „und alddann u. f. w.* fehr einfach

und fehön aus dem confequenten Beftreben Schmeppe?’8, neue

Ausnahmen bei der BVertheilung der Coneursmaffe ferne zu

halten. Er will von jenem falfchen Gerichtögehrauch abfchref-

fen baburch, daß er nachweist, ex entbehre alles Grundes, und

auf die eonfequenten Folgen hinweist. Er zeigt, dap man

folgerichtig am Ende dahin fommen müßte, bei einer einzelnen

Handlung Sandlungsgläubiger von Nichthandlungsgläubigern zu

trennen, da bei der actio tributorio auch die einzige Kand-

fung von dem übrigen Sklavengute ftet3 gefchieden war. Er

ann Faum im Ernfte eitirt worden fein zum. Zeugniß eines

wirklich beftehenden Separationsrechtes folcher Art, da3 fteht

man fehon, wenn man auch nur die bei Schauberg abge

oruckte Stelle Tiest. Ein fo wichtiges Privilegium, wollte mwirf-
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lich Schweppe auf defjen Eriftenz aufmerffam machen, wäre

nicht fo nebenbei Dingemworfen worden, jondern er Hätte e8 da,

wo er die Separationsrechte detaillirt behandelt, ausdrüdlich -

an die Spise geftellt. Wenige Blätter weiter unten ($. 152)

behandelt er. ex professo den Ball, wenn eine Eoctetät infol-

vent wird, und fagt, das Sorietätdgut fei unter die einzelnen -

Eoneurfe nad) Verhältnif der Societätsantheile zu vertheilen,

alfo feineswegs den Soeietätsgläubigern zu bevorzugter Beftie-

digung zu überlaffen. Wenn 8 fich darum handelte, das Ger

gentheil von dem, was Schauberg behauptet, zu beweifen,

jo: fünnte man fich wohl auf Schweppe berufen.

AUS den Unfichten von Schweppe beiftimmend , wird noch

Spangenberg citirt. (S. 132.) Diefer fimmt- allerdings

Schmweppe bei und behauptet, wie wir oben gejehen Haben,

beftimmt, daßdie bei der actio tributoria eintretenden eigen-

thümlichen Rechtöverhältniffe «8° feten, "welche fich jeder analogen

Anwendbarkeit der Separationsbefugniß auf andere ald jene

Rrechtsverhältniffe widerfegen.

Taft eben fo merfwürdig wird noch Pratobevera citirt; y

diefer Fol zu dem, was bei obigen Beiden gefunden wurde,

die beften Gründe aufftellen. @r fagt: »Db aber aud) in

Deftreich ein Separationstecht, bei verfihiedenen Sandeld-

unternehmungen desfelben Öemeinfchuldners, geltend

gemacht werden Eönne, muß aus den beftehenven Sandelögefegen

und der Alnalogte .entfchieden werden, und Farn, wie e3 fcheint,

nicht hurchaus verneint werden. Doch wäre der firenge Be-

weis unerläßlich, Daß nicht ver PVerfon des Gemeinfhulbners,

1) Materialien für Gefegfunde und Rechtspflege in ven Deftreicht-

fihen. Staaten. 1820. IV. 344,
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wie dieß fletd vermuthet wird, fondern einem von ihm vers

fchiedenen Subjekt, einer elijäge Perfon, 3. B. einer Fabrik,
Gefellfchaft auf Aetien u. ‚oder einem befondern Vermögen

ausbrücklich Grepit gegeben.se., und folches allen Gfäubigern

befannt werben fonnte, die außerdem durch folche Separationen

- feicht gefährdet werden, und nicht unterfcheiden Fönnen: ob ihr

Schuldner bei diefer oder jener Unternehmung gewinne oder

verliere, und. darüber, der Ordnung wegen, befondere Bücher

führe; fie vertrauen vielmehr in der Regel feiner

perföntichen Gefgidflichkeit, Repdlichkeit unddem

ganzen Umfang feiner Bermögensumftände Ins

deffen. wäre e8 allerdings erwünfchlich, daß der Tünftige San-

delseoder oder die Comeursordnung nähere Borfehriften Darüber

enthielten.” &8 darf nicht vergeffen werden, daß Brato-

bevera auch nurvon einem Separationsrecht „bei verfchiedenen

Sandlungsunternehmungen  desfelben Gemeinfchuloners “ redet,

und nicht daran denkt, ein ihm unbekanntes Separationsrecht

mit Gründen. zu belegen. Er befchränkt fogar noch die fonft

in der Praris anerkannte Anwendung der 1. 5. $. 15 af

Freie, indem er fle an die Beringung Fnüpft, daß wirklich

auch der Grund derfelben eintrete, daß nämlich mehr der Waare,

al® der: Perfon erebitirt werde (merci magis quamipsi cre-

didit.) : Seine Bemerkungen über dn8 Creditgeben find befon-

ders wichtig. Er Eommt mieberholt darauf, daß dabei ftet8

vermuthet werde, man habe Dabei die Verfon und den ganzen

Umfang der Vermögensrechte de8 Schuldners im Auge Er

wird von Schauberg ald ein mit dem Sandelörechte vertrauter

Mann bezeichnet, der die Sache begreife und nicht allzufehr am

Worte hange. (p. 135.) ‚Dennoch wird (p. 135) die Mei-

nung Ulpians in jener er, die zuwörberft dahin gehe, „Daß
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im Kandel beim Greditgeben nicht jomwohl auf die Berfon, welche

die Sandlung leite und betreibe, -al8 auf den Sandlungsfond,

den atgefüllten Laden, das vorhandene Waarenlager, die Hand»

Yung gefehen werde, aus dem innerfien Leben des Handeld und

befonders de8 römifchen Handels entnommen“, angeführt.

&3 fommt num, nad) wieverholt fruchtloferBenühung, die

allgemeine Anerkennung der vorgeblich Durch die Nechtögelehrten

und die Praxis eingeführten Anftchten durch Berufung auf die

Kechtögelehrten felbft nachzuweifen, die, eigene Interpretation der

berührten 8er. Ich wirde mich nicht bemühen, noch näher

darauf einzutreten, "da aus den bereits Gefagten deutlich genug

hervorgeht, daß aus derfelben für das fragl. Separationsrecht

Nichts abgeleitet werden Fann, "und von den Nechtsgelehrten

Nicht abgeleitet werden will, da alfo Alles, was Schauberg

alfallig Heraus: oder: hinein interpretiven Eönnte, nur ald ein

zeformatgrifcher Gedanke von feiner Seite zu betrachten ift, und

da er felbjt in feiner zweiten Abhandlung aus Diefer 2er Feine

Gründe mehr für das fragl. Separationsrecht ableitet und ge=

fteht (VII. 185. 186), daß feine früere Entioielungan dem
Mangel Teive, daß der in Frage flehende Nechtöfab zu wenig

aus dem Wefen und den Gigenfchaften einer ©. und namentlich

einer 5. ©. abgeleitet und begründet wurde: wir treffen aber

auch Kei den franz. Suriften die Berufung auf jene Gefegeöpa-

tagraphen, und aus ber richtigen Interpretation derfelben werden

neue Argumente dafür fich ergeben, dad im gemeinen Rechte

von einem Separationsrecht, wie e8 für die .&. ©. behauptet

wurde, Feine Rede if. Schauberg argumentirt (I. 133— 136)

fo: die Frage über die heutige Anwendbarkeit und die fort-
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dauernde Gürtigkeit der Beftimmungen, de3 römifchen Rechtes fei

gleichbedeutend mit der Trage über den Grund diefer. Beftim-

mungen, indem, je nachdem diefer ein allgemeitter oder nur ein

durch befondere DVerhältniffe bedingter gewefen, er überall und

zu allen Zeiten anwendbar und gültig fei oder mit den befon-

dern Verhältniffen zu beftehen und zu gelten aufgehört habe.

Der Grund jener Beftimmungen nun, daß nämlich nicht dem

Sklaven, fondern der Sandlung (merci magis, quam ipsi)

fei ereditirt worden, fei ein allgemeiner; Ulpian habe daall-

gemeine Handelörechtliche Grundfäge aufgeftellt, was er von ven

handelnden Sklaven fagte, habe von den Handeldleuten überhaupt

gegolten, da biefelben, wenn auch nicht ausfchließlich, noch der

Mehrzahl nach, aus Sklaven beftanden. Ulpian’s Meinung

gehe alfo zuwörberft dahin, daß man im Kandel nicht fowohl

mit dem Inhaber einer Handlung als Verfon, ald vielmehr mit

der. Handlung gleich einer Berjon eontrahire, bei’'m Greditgeben

alfo auf Diefe fehe. Diefe Meinung Ulpian’s fei aus dem

innerften Leben de8 Sandeld entnommen. — ©o ift Schauberg

wieder: dahin gelangt, wonon auszugehen er fich Anfangs nicht

erlaubte, daß nämlich eine Handlung, aljo auch) eine Speietät3-

Handlung, ein eigenes Nechtöfubjeft fei, dem man creditire, mit

dem man überhaupt contrahire, und er hält dafür, das Tiege

im innerjien Wefen de8 Handel® und fei für. den römifchen

Handel nachgemiefen. Ueber die moralifche Berfon habe ich fehon
gefprochen, (e8 liegt hier wieder eine Rechtfertigung, daß e8 fo

ausführlich gefchah), und daß jener, von Ulpian angeführte

Grund fein allgemeiner, fondern durch befondere, jegt überall

nicht mehr beftehende Verhältniffe bedingt ” wird zu zeigen

nicht fehwer fein.
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Die vömifchen servi waren unfähig, eigenes Vermögen zu

haben, und erwarben, wie Werkzeuge, nur für den Seren; in

vermögenärechtlicher Beziehung galt dafelbe auch für filiifami-

lias. 1) Im Fortfchritt der Zeit wurde ihr Zuftand vielfach

gemilvert, und befonvers faktifch jtellten fich die Berhältniffe ganz

anderd dar, ald nach dem Nechtöprinzip. Die Knechte fonnten

ein eigenes Vermögen, ein Peculium,: zur eigenen Verwaltung

erhalten; auch dem Hausfohne wurde frühe fehon ein folches

überlaffen. Nechtlich gehörten die Perulien no immer zum

Vermögen ded Herren und Tonnten von diefem nach Belieben

eingezogen werden; man neigte fich aber immer mehr der Anficht

zu, ven Sklaven oder Sohn, mit Nüdkficht auf die Beculien,

als felbftberechtigt zu halten. Durch Handlungen des Sklaven

oder Sohnes wurde der Herr, vefp. Vater, gegen Dritte gar nicht
verpflichtet, (8 wird hier von ben Delikten abgefehen), wenn

nicht ein befonderer Grund zur perfönlichen Haft Hinzu Tam,

3.8. Befehl, in rem versio u. dgl. Eine firenge Durchführung

diefer Nechtögrundfäge wäre unbillig und hart erfchtenen. "Der

Herr hätte das. Perulium- als fein Eigenthum: behalten und die

Gläubiger de8 Sklaven Teer. weggefchict. Der: Prätor half im

Enift. -Er beflimmte, daß die Ereditoren ded Sklaven (was.

von diefem gefagt ift, gilt immer auch vom Sohn) fich wenig-

ftens an das Perultum Halten können; der Kerr foll durd) die

Handlungen feiner Untergebenen, wenn nicht unbedingt, doch fo

weit die Weeulien reichen, verpflichtet werden. So entfland. die

- actio de peculio. Juriftify war e8 immer noch der Kerr,

welchem dad Eigenthum an den. Perulien zuftand, doch durfte

1) Gajus, Inftitutionen. IT. $. 86-95. — pr. J. per quas

pers. (2. 9).
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ex. diefelben den Erevitoren nicht ganz vorenthalten, fondern nur

den Theil, welchen ex felbft allfällig von dem Sklaven zu fors

dern. hatte.  Baktifch geftaltete fich die Sache fo, ala gehöre

da3 Perulium: nicht mehr dem Kern, fondern dem Sflaven.

&3. fchiemw, al übe der Herr nur das Recht aus, das Bermögen

eines Andern zu teilen, und als ftehe ifm ein privilegium

deduetionis zu für dasjenige, was er felbft zu.fordern hatte.

Sein Eigenthumsrecht erfchlen als Diftributionsrecht und Privile-

ginm. — Die befchränfende Richtung machte weitere Vortfehritte.

Wenn ver Herr zugab, daß der Sklave in eigenem Namen ein

Kandelsgewerbe trieb, fo willigte er daburch ein, daß das Pe-

culium ‘oder wenigftens ein Theil desfelben dazu verwendet, mit-

Hin größern Gefahren ausgefegt werde; 8 war daher billig,

daß auch er diefen Chancen ausgefegt fei und für feine Borbe-

zungen nicht durch das privilegium deductionis yöllig ges

ftchert bleibe.

-

DerPrätor. half ‚auch hier und Geftiunmte in

feinem: Edikte, wenn ein SHlave mit Vorwiffen feines Herrn

Handlung treibe, fo verliere Ießterer fein privilegium deductio-

nis und coneurtire bei Vertheilung der merx,‘ oder de zur

Handlung verwendeten peculiums, mit allen übrigen Gläubigern

968. ‚Sklaven. 1). Sp: entftand die sactio tributoria. Das

Eigenthum des Herrn äußert: fich nur noch in: feinem Diftris

Gutionsrechte, Beide: Klagen find aus derfelben Quelle ent-

fprungen, ruhen auf demfelben Brineip,, Begünftigung der Gre-

ditoren v8 Sklaven gegenüber dem Herrn. Diefe ift am ber

veutendften bei der aclio tributoria. Der Herr Wird daburch

einem extraneus creditor gleichgeftelt ; er verliert fein Vorab»

zugseecht. $. d. J. quod cum eo, qui in al. pot: „In tri-

1) 1. pr; 1. = 8 7 de tnb.acı.
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butoria actione domini conditio praecipua non est, id est,

quod domino debetur, non dedueitur, sed 'ejusdem

juris est dominus, 'cujus et ceteri creditores.“ Dieft

Prineip At in den Pandeften auch an die Spige des Titels

„De tributoria actione“ geftellt dl. 1. pr. h. (.) und bei

Entfeheidung fihiwieriger Fälle ftets als Norm gebend zu Sülfe

genommen. So z.B. m L5.$7h t von Ulpian.

Der dem $. 15 diefer lex angehängte fpezielle Grund Fann

wefentlich nichts Andered ausorüsfen, als das der ganzen aclio

zu Grund Tiegende Prineip. Und fo ift «8 aud). Während

der an die -Spite geftellte Sa, der Kerr verliere fein

privilegium deduetionis und fteje ven andern Crebitören

gleich, die rechtliche Stellung der Greditoren de8 Sklaven

zu feinem Seren bezeichnet, zeigt der dem $. 15. beigefügte

Grund (merci 'magis quam ipsi eredidit), wie ich da®

mit: Beziehung auf die merx im Xeben faktifch geftalte.

Diefer Grund bezieht fich ebenfowohl allgemein auf alle Be-

ftimmungen ver’ actio tributoria, ald nur auf den betreffenden $.

Denn nämlich Jemand mit einem Sklaven contrahirte, jo wußte

er; daß er gegen ihn felbft entwerer feine Anfprüche gar nicht

oder doch nicht fogleich Elagend verfolgen Eönne, daß auch ber

Herr nicht unbedingt hafte. Nur die merx Fonnte ihm einige

Garantie geben und ihn zum Creditiren ermuntern, Denn aus

diefer mußte ex bezahlt: werben. Dafür diente ihm Die actio

tributoria, und man onnte wirklich mit Recht fagen, man

erebitire mehr der Handlung ald dem: Sklaven (merci magis

quam ipsi servo.) Ganz auf gleiche Weife muß beider aclio

de peculio gefagt werden, die Gläubiger crebitiren peeculio

magis quam ipsi. Das gilt, wermn ein Sklave eine Handlung

hatte, gang ebenfo, wie wenn er zwei und mehrere hatte. Die
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Grevitoren halten fich natürlich an die merx, rürffichtlich wel=

eher fie erebitirten. Un die Stelle d«8 ipsi darf nur der ser-

yus oder wer alieni juris ift, auf den die actio tributoria
alfo fich bezieht, gefeßt werden, durchaus Keiner, der sui

juris. ift. Sr römifche Kaufleute sui juris, fo wie für umfere

Kaufleute, fehlen alle Fundamente der acliones de peculio

und tributoria ‚welche Hauptfächlich find: die römifche potestas

und das römifche Peenlienfuftem, und die Beltimmungen der-

felben haben nur noch antiquarifihes Intereffe für ung. Der

eontrahizende Kaufmann wird felbft Elagbar verpflichtet und nicht

ein Dritter; er. haftet unbedingt, nicht bloß fo weit Die merx

reicht. 3 {

‚Die actio de peculio und die tributoria aclio consur-

viren electis, 1) aber fle confumiren. fi. E83 wird diejenige

gewählt werden, wohurch dad Necht de8 Herrn am meiften ein»

gefchränft wird und am wenigften fühlbar. herportritt. In 1. 11.

D. de trib, act. 2) gibt Gaju3 Anleitung, in welchen

Fällen jede mit Vortheil gebraucht werde. E3-ift Dabei immer

auf den. Seren zu fehen. Sat Diefer 3. DB. felbft viel zu for-

dern, jo wird. die actio tributoria gebraucht werden, weil er

dann den übrigen Greditoren gleich fleht; wenn feine Vorde-

rungen nicht groß find, ft die actio de peculio sortheilhafz

ter, weil dann da3 ganze peculium , nicht-bloß die merx, zur

Bertheilung fommt. Nirgends wird daran gedacht, Handlungs-

) 1.9. $.1.D. de trib. act. Keller, Sitisconteftation u. Urtheil.

1827. ©. 34.
2) vgl. $. 5.9. quod cum eo. 1.5. $. 6. de trib. act.
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gläubiger von Nichthanplungsgläubigern zu trermen und jenen

die merx, diefen das übrige peculium zur Befriedigung an=

zumeifen. Der Herr darf mit Porderungen jeder Art (ex

quacunque causa) fi} an die merx halten, und wenn alle

Gläubiger de8 Sklaven die actio de peculio wählten, fo

waren gewiß alle, waren fie Sanblungsgläubiger nder nicht,

gleichberechtigt. Wollte marı am Ende auch annehmen, «8 handle

fich um Auseinanderfegung der Handlungs=- und PB. GI. des

Sklaven, fo ift nicht zu vergeffen, daß beide Klagen fich con-

fumtren. Daraus folgt, daß die H. OT. fi) an die merx,

aber dann nur an diefe halten Fönnen, und die P. GL. an

da8 übrige peculium. Wollten wir nun diefe Grundfäge auf

unfere Kaufleute anwenden, fo Fämen wir zu den Nefultate,

daß H. GL., wenn fie dad Privilegium, jich ausfchlieplich am

KSandlungseapital zu befriedigen, geltend machen, dann gar nicht

auf das Privatgut de8 Schuldners greifen Finnen, und auf $. ©.

angewandt, daß die ©. GI. fi nur an die Artiven der Sorie-

tat und nie an die Privatvermdgen ver einzelnen Afjoies Hal-

ten fünnten, Ein joldes Separationsrecht Eönnte für bie Sand-

Iungsgläußiger ein privilegium odiosum werden.

Kurz aus allen Beilinmungen der actio tributoria von

A 58 3 geht hervor, Daß dadurch nicht die Schulbverhältniffe

der freien Kaufleute geregelt werden follen, fondern daß fie auf

ganz den Nömern eigenthümliche Nechtsverhältniffe Kaftet find.

Treitfchfe 1) traut jedem Juriften fo viel zu, daß er glaubt,

man brauche: die citirten $$. der 1. I. nur zu lefen, um fidh

2) Gewerbsgefellfehaft. $. 100. 101.
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zu überzeugen, daß daraus für ein Vorrecht der ©. GI. Nichts

abzuleiten fei, und daß fie von den Nömern felbjt nicht an-

gewendet worden fein, wo von Schulbverhältniffen "reier

die Node war. Wenn wir, und bemühen wollen, im. römifchen

Recht: Handelsrechtliche Beftimmungen aufzufuchen, fo werden

wir und nad) Stellen umzufehen haben, wo von freien San-

delöleuten, von folchen, melche sui juris find, gefprochen wird.

Erit wenn und da die Gefebe rathlos verließen, Fünnten wir

uns den Kopf zerbrechen, aus Beftimmungen, welche dad Ber-

hältniß der handeltreibenden Sklaven reguliven, darauf zu fchlie-

fen, was wohl bei Freien Nechtens gewefen fei. Wenn auch,

den einzelnen Käden vielleicht meiftens Sklaven vorftanden, welche

den Detailverkauf beforgten , fo waren doch die. eigentlichen Kauf-

Ieute freie Römer eignen Rechtes, Die Verhältniffe derfelben

zu iheen Debitoren werden im römifchen Nechte fich gewiß nor-

mirt finden.  Derfelbe Ulpian ‚son dem Die meiften. Bes

ftimmungen der actio tributoria herrühren umd namentlich auch)

jene 1..5., läßt uns auch gar nichtim Bmeifel, wie e8 bei

Freien zu halten fei; er drückt -feine Meinung Elar und beftimmt

dahin aus, daß man nicht einem beftimmten Theile ihres Ber-

mögend, fondern ihrer ganzen Perfünlichkeit, ihrer ganzen ver-

mögensrechtlichen Sphäre erebitire, und fagt in. 50. $1.D.

de judicis &. 1): . ... « quum: non loci sit aes alie-

num, sed universarum facultatum; aes enim alienum

patrimonium totum imminuere consial, non cerli

loci facultates. Wenn er in jener 1.5. gefagt hat,

man. ereditire mehr. einem einzelnen Vermögensftüd, der merx,

als der Berfon des Debitord, fo liegt darin durchaus fein Wi-

verfpruch. Xebtered gilt von Untergebenen (alieno juri sub-

jecti); Erftere® von Freien (qui sui juris sunt).. Die Titel de
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exerciloria el institoria actione enthalten durchweg Beftim-

mungen über freie Kaufleute, wie fle namentlich durch ihre Uns

tergebenen perfönlich und im vollen Umfang verpflichtet werden.

Mo die actio tributoria begründet war, Fonnte die actio

institoria nie begründet fein, weil: beide Klagen einander in

ihren materiellen Grundlagen wiberfprechen. 1) 8 fonnte wohl

nicht felten fein, daß ein Kaufmann mehrere Gefchäfte hatte und

fürjedes befondere Inftitoren. Da ift aber feine Nede davon,

daß die Gläubiger de einen Gtabliffements Separation von den

jenigen des andern verlangen Eönnen, noch weniger davon, daf

die Gläubiger einer einzelnen Sandlung Seyaratign von den

Nichthandlungsgläubigern desfelben Kaufmanns anfprechen Eün-

nen. Wir haben da einen Schulpner, melcher unbedingt allen

feinen reditoren mit feinem ganzen Vermögen haftet. Die Ver-

hältniffe, auf nie fich befonders die actio institoria ftügt, Ieben

noch bei und fort und zeigen fich befonders bei der. 6. ©. ©
umftchtig und detaillirt durchgeführt, wie im römifchen Necht,

bemerkt THIL, 2) ift die Lehre vom Inftitor nirgends, auch

ift Faum ein Sat derfelben unfern heutigen DBerhältniffen wis

derfirebend.  Selbft an Orten, mo dn8 römifche Recht ignoriert

werden muß, wird man im Wefentlichen immer auf die römi-

fchen Säße Hinausfommen.

Aus abgeftorbenen Verhältniffen und veralteten Gefehes-

ftellen 088 römifchen Rechts dürfen Feine Rechtögrundfäge ab-

geleitet werben, welche mit den Elarften Beftimmungen vesfelben

4) Keller, Eitisconteftation. 435. — 1. 11. $. 7. D. de inst.act.

2) Handelsrecht. $. 20.
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in diametralem Gegenfase flehen. Ulpiand Meinung geht,

wie Schauberg behauptet (S. 135), dahin, daß im Handel

bei’m Greditgeben nicht fowohl auf Die Perfon, ald auf einzelne

Bermögensftücke derfelben, auf die Sandlung, gefehen werde.

Diefe Zoee liege auch im innerften Leben de8 Handeld, — Id

glaube nachgewiefen zu haben, daß Ulpian ganz dad Gegen-

theil von dem Iehrt, was hier al8 feine Meinung angeführt wird,

und daß da Gegentheil auch aus dem innerften Leben des Handels

gefchöpft werden. muß, Liegt auf flacher Sand. Schauberg ift hier

auf die Spige feiner Abhandlung gelangt. „Man contrahire“, be=

bauptet er (p: 13%), „nicht fowohl mit dem Inhaber einer

Handlung als Perfon, al$ vielmehr mit ver Handlung gleich

einer Perfon.“ Er begnügt fi) aber damit, fich auf Ulpian

zu berufen; den Nachweis, daß die bei ihm gefundene Meinung

im innerften Sandelöleben ruhe, bleibt er fihulig. Sehr na-

türlich; denn im eben zeigt fich bei jedem Tritte dad Gegentheil.

€3 wird beim. Greditgeben der Perfon de8 Schulpners ale

folcher vertraut und auf den ganzen Umfang feiner VBermögend-

umftände gefehen. Das bezeugt, wie Ulpian, wieer einer

der Öewährsmänner Schauberg’3, Pratobenera (oben p. 69.)

&8 darf mit dem vollen Nechte ded Lebens behauptet werben,

daß bei Gefihäften mit Kaufleuten e8 die’ Berfon der Legtern

ift, welche den Credit beftimmt, dad Sandeldgut tritt ganz

zurüd. €8 Fan ja Teicht fein, dad ein Kaufmann nur einen

Eleinen Theil feined Vermögens zur Handlung verwendet, er

wird Nichts defto weniger großen Gredit Haben; umgekehrt Fann

ein weniger bemittelter Kaufmann größere Sandlungsfonds haben,

weil er stelleicht fein ganzes Vermögen hineinlegte, und dennoch

wird er weniger. Credit Haben .ald jener. Ganz viefelbe Be-

wandtniß hat e8 mit Kandelöfocietäten. Die KSanpelömwelt weiß



 

da zuogut, daß 28 die einzelnen Örfellfihafter find,welche folis

darifeh Haften, und wird ben Gredit ganz auf die Solivität Diefer

Perfonen bauen, nicht etwa auf die. Höchft zufällige Größe deg

zufammengeworfenen Sanblungscapitale.  Gefeßt aber auch;28

wäre richtig, daß die einzelnen: Greditoren bein Grediticen. ges

wife Güter: des Schuloners, »gewilfe Theilefeines: Vermögens

berückfichtigen, fo wäre Diefes Faktum nicht gewichtig genug,

den Ereditoren ein Vorrecht irgend. welcher Art andem Betreff.

Theile des Vermögens de8 Gemeinfchuldnerd zu begründen. Und

wolltemandiefen Grundfaß auch. annehien, jotft«8 eben fo woht

Thatfache, daß die POT. de8 einzelnen Affoeies beimGrebitgeben.

nicht bloß deffen Privatvermögen berüdfichtigen, fondernauch Deffen

Antheil an den Actisen der Speietät, fowie daß Nichthandlungs-

-gläubiger eines Kaufmanns auch mit Rüdficht auf vefien Sand-

Iungsfonds sontrahiren. Wennman aljo auf dad Erevitgeben Bors

rechte bauen toolite, fo Fönnte man auch darauf fommen, denBET.

ein folches am Sanvlungsgut und den ©.Gl. amPrivatgute

zuzufchreiben ; ftreng genommen ebenfo confequent als zu den.

Süßen, weldhe Schauberg darauf. ftüßt Man müßte folge»

richtig,weil-fowohl Handlungs- als Privatgläubiger bei'm Gres
ditiren auf-Sandlungs= und Privatvermögen 08Debitors fehen,

dazu fommen, allen Gläubigern anganzen BVerndgen ded: Ge-

meinfehulbners ein Vorrechteinzuräumen, was den: Begriff eine.

Privilegiums total zerftören würde. —Aus der. ohne alle Bes

gründung Dingeftelten Behauptung, e8: Liege im: inmerften Leben

des Handels, daßman nicht fowohl der Perfon als denHand-
fungsfond ereditire, wird dann unmittelbar gefolgert (S. 135):

„Wenn der.Außere Träger und Inhaber der Handlung der San-

pelömelt: mehr ober: minder gleichgültig. ift- und fe nur dem

vielleicht feit Tangen Zeiten begründetenAufe der Handlung oder

6
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deHandlungshaufes vertrauet, Dann hat Diefed Vertrauen feine

Grundlage und feine Erfüllung darin, daß dad Gut 68 Sand-

Iungshaufed den. Kandlungsgläubigern hafte und zu Ihrer Be-

zahlung: diene.“ Der Verfaffer ift unerwartet zu größern Re=

fultatengelangt, al8en fichzu finden vorgefeßt Hatte. Es

fteht jeßt den Gläubigern der Handlung eines einzelnen Kaufe

mannes ein Separationsrecht gegenüber den BP. SL. zu, und

dad Sceyarationdreht der ©. Gl. ift nicht aus der befondern

Natur der86. gefchöpft ‚, fondern "aus dem Charakter der

&. 6. ald Gläubiger einer Handlung. Ich glaube durch die

Natur der Sache felbjt wirklich einer weitern Widerlegung jenes

auf alle Sandlungsgläubiger fich begiehenden Privilegiums überho-

ben zufein. Aehnfiches ift fehonoben (p. 24) bei Labor getroffen

und. berührt. worden, und ich will ded vielen, Gtreitend. nicht

erwähnen), welches nothwendig varkber entftehen müßte, was

Handlungsgut und Preivatgut fei, wer zu den Sandelsleuten:

gehöre, ob nur Handelöleute oder wer überhaupt Sandlungagläus-

biger werden Fönne; diefes Labyrinth von Vragen, die DBeranz

Yafjung zueiner Unzahl von Peozefjen würden; ich will auch

nicht weiter zu zeigen fuchen, daß durch folche Grundfäge ver

PBrivatverfehr gefährdet, fajt unmöglich gemacht würde. — Der

Berfaffer jener Abhandlung ift, wie fchonberührt, wieder dahin

gefommen, eine Sandlung ala ein Nechtsfubiekt, als eine jur.

Berfon zu betrachten, maß er wirklich mit trorfenen Worten.

am Ende feiner gemeinfchaftlichen Erörterung (p: 137) zugibt,;

wo.er fagt: „Ohne den Gedanken und Ausfprud Ulpian’s,

dapman nicht fowohl mit dem Inhaber einer Handlung als

Berfon, al8- vielmehr mit verSandlımg gleich einer Perfon
eontrahire, nachallen: Seiten: feiner möglichen Anwendung und:

Verwirklichung bier verfolgen‘ zu: wollen wu. | m."Er weißt:
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dann auf Dad Hervortreten diefer Auffaffung im franz. Handeld-

vechte hin. Diefe Auffaffunghat er nun bei Ulptan ‚gefunden;

freilich tft. die Art, wie er zu Diefem Nefultate gelangte, ehr

eigenthümlich. — Im jener Stelle Ulpianz (dl. 5. $. 15)

und in der acliotributoria überhaupt ijt nicht ver conttaht-

vende Sklave der Verpflichtete, fondern ein Dritter, ‘der Kerr!

heutzutage aber verjenige, welcher Inhaber der Sandlungift.

Dort haftet der Herr nur bi8 auf nen Betrag der Handlung

(merx): bei uns haftet der Kaufınann unbefchränft mit: feinen

ganzen. Vermögen. Dort tft. der: Inhaber ver Sandlung ein

alieno juri subjeetus, welcher Fein Gigenthum hat, in ver

Regel nur ein vom Herrn concedirted peculium: jeßt ift der

Inhaber der Sandlung ein Freier, sul juris, unddiefe ift fein

Eigenthum.-Dört ift von mehreren Sandlungen (tabernas)

die Rede: wirinehmen dafiir nur eine an. E3 find Dort die

5. Öl., die mit- Bezugauf die eine Sandfung erebitirten, den’
5. GI. der andern Handlung: gegenüber geftelt: wir wollen

einfach 9. GL. den P. GT, gegenüber ftelfen. Die Beftimmung,

daß die tributorifche Klage und die actio de peculio: fic

" onfumiren, ignoriren wir, und Jaffen, was auf der merx.

nicht gefunden werden Fann, auf dem -üßrigen peculium fuchen

und nachholen. — Auf diefe Weife gelingt 8 und endlich, aus
ver Beftimmung des römifchen Meihtd,; daß, wenn ei Sklave
mit: Borwiffen feinesSeren zwei ober mehrere getrennte Hand«

Tungsgefchäfte geführt hat, dieGreditorenScyaration und Ber

frievigungaus demjenigen Gefchäft verlangen können, vrücfichtlich

veffen fie exevitirt Haben, für unfere Berhältniffe folgenden Grund-

faß abzuleiten: Wenn ein Beier eine. Handlung hat und infol-

vent wird, jo können die 9. GI. Separation und außfchliepliche

Befriedigung aus dem Handlungsgute, gegenüber den Nichthands-
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fungsgläubigern, fo mie für Nichterhaltenes  Coneurrenz mit

Lestern bei Vertheilung ded Privatgutesde8 Cridard verlangen.

Und das jo gefchaffene Ding Heißt dann „eine durch. bie verätt-

verten Verhältniffe hedingte Auspehnung der Beflimmungen des

römifchen Nechts.- Wollte man bei Interpretation von &e-

feben fo verfahren, fo Tiege fech. nicht abfehen, wie weit das

führen würde. Jeder erdenkliche Sab, ben gute ober üble Laune

zufällig in irgend einem: Kobfe eriwerfen würde, fände fo feine

Begründung im römifchen Recht; abgefehen davon, daß dad

Auffinden von Grundfägen im Corpus Juris noch nicht Eu

nügt, veren. im Lebenwm behaupten.

Der Schluß ver betreffenden Abhandlung, fo weit fich bie-

felbe auf das gemeine Necht bezieht, lautet dann fo, al® ob

die im Eingange derfelben nicht für unangemeffen gehaltene Nach-

weifung fehr angemeffen geführt worden wäre. &8 Heißt (p.136.

A137):daß die Grundfäge de8 römifchenNechtsalaimdem:

Mefen und der Natur de8 Handels begründet, als allgemein

güftige, auch bei und und auf unfere Berhältniffe anwendbar:

fein, dürfte einer . meitern Begründung nicht bedürfen. Die

deutfche gemeinfchaftliche Praxis hatte über die Antvenobarkeit

lange vor den Gelehrten entfchieden, und nur dad in der Praris

Geltende Eonnten und wollten diefe rechtfertigen.“ Diefe Schluß-

fäbe bilden, fo zu fagen, eine nnDB|>

ift darin behauptet ?

4) die in jener Abhandlung aufseften re.kin

diejenigende3 römischen Rechte. — Ri

' In wie weit'die Nachweifung diefer Behauptung jekuingen und‘

mißlungen tft, glaube: ich genügend aneinander gefegt zu haben.
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2)fiefein im Wefen und. in ver. Natur de3 Handeld. oder,

wie im Cingange gefagt: tft (p. 130), inver Natur der

Sache und in der wahren Gerechtigkeit nna er

allgemein gültig und anwendbar. —

Darüber geht Schauberg mit der Bemerkung Stande:

dag „würfte einer" weitern Begründung nicht bevürfen:“

3) fie werden auchdurch die deutfche gemeinrechtliche Praxis

allgemein angewandt und. von den Gelehrten anerfannt und

gerechtfertigt.

Nachdem ed fich ergeben hat, daß überall won einer fo weit

gebenden Vraris Nichts gefunden werden Fonnte, und daß das,

was darin‘ gefunden wurde, auf die in Brage fehenden Rechtd-

geundfäge zu feinem fie unterftügenden Schluffe berechtigt, von

den Gelehrten durchaus nicht“ gerechtfertigt, fondern mißbilligt,

getadelt und verworfen wird. muß ein fo allgemein und ent

fehieden lautender Schlußfagfehr auffallen, und man tft gendthigt

anzunehmen, entwweber Habe der DVerfaffer nocheine Mafje Stoff,

befonberd alle Citate im Sintergrumde,, welche anzuführen er

überflüffig gefunden habe, ober er fei nicht im Stande ‚gemefen,

beffere Gewährsmänner aufzuftellen. 3 find aber doch am

Schfufje noch einige von denjenigen: eitiet, welche eine Praxis,

in dem Sinne, wie der, Berfaffer fie behauptet, Be

follen, nämlich: :

> Boet. Diefer fpricht En ioie. wir oben: (p. 62) fon arfeten

haben,‚nur von einer Brariß, welche dann, wenn der Gemeins

fepuloner: an verfchienenen Orten -verfehlenene Handlungen ee

Seyaration geftattet. Und

Stu, welcher das Wefen der actio jeihetcnie-anffoft

gibt nur zw, daß die. Beftimmungen jenes $. 15 der 1. 5.

auf filiifamilias oder überhaupt auf die Perfonen ausgedehnt
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werben, für. welche: die actio tributoria "eigentlich eingeführt

wurde, Gr -fagt, Über den heutigen Gebrauch der Stlage fei

Streit unter den praftifchen Mechtögelehrten; Diefe behaupten,

fle fei nicht mehr zu gebrauchen,weil wir Feine Sklaven mehr

haben, und die Söhne durch Belreibung einer Handlung ge

waltfrei werben. „Die tributorifche Klage, fährt er fort, war

eine Folge ber -richterlichen Gewalt des Vaters über den Sohn,

die bei Teutfchen unerhört if. Doch das beweist nur, daß

der Gebrauch felten fei, 2. B. ein Sohn bei'm Vater und

unter deffen Gewalt: etabliert eine Sandlung und geht bankerott.

Die Gläubiger erfuchen den Dater, ald arbiter die Waare

mit ihnen zu theilen. Sollte da nicht die tributorifche Klage

Anwendung finden? Daß die Grundfägediefes Titeld übrigens

mit Behutfamkeit anzuwenden find, zeigt Strube.“

Wir ftehen immer wieder auf dem alten: lee. Alles, was

von der aclio {ributoria in der Praxis jich Geltung verfchafft

bat, renucirt ich nach dem Zeugniß aller. Nechtölehrer auf

808: fchon zu oft wiederholte Separationsrecht bei mehreren

Handlungen vesfelben Grivard, — Wirft man noch einen Blid

über die ganze Abhandlung, fo fallen vor Allem die vielen

allgemein leitenden Phrafen und Ausprüserauf. Immer wird von

„längftanerfannten Grundfägen“, „Anerkennung

aller Rechtslehrer”, „Wefen und Natur ded Han

dels“, „allgemein gültigen undallgemein anwend-

baren Grundfäßen“, „neutfcher gemeinrechtlicher.

PBraris“ u. dgl. gefprochen, fo daß man zuerft faum wagt,

an deren Untrüglichfeit zu zweifeln und fle einer Prüfung zu

unterwerfen; ifb der Schritt aber einmal gewagt, fo findet

man, daß eine Begründung theild nicht werfucht worden, theils

gänzlich mißlungen ift; und man wird

»

unmillfürlich an bie
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oben. (kp. 24 fg.) berührten Berjuche vonHoffen

und Tahbor erinnert.

Der Berfaffer hat fih, indem er die Neihtfertigung: jener

einmal durch die zürcherifehen Gerichte ausgefprochenen Anfichten

übernahm, fo zu fagen, auf jedem Schritte in Wiperfprüche

verwickelt. Die Sache ift aber eben von der Art, daß eine

Rechtfertigung nicht möglich. ift.

8: daB zürcherifche Obergericht in einem neuern Urtheil

für die 9. ©. fowohl die jur. Perfon, ald das fragl. Bris

vilegium verwarf, unternahm Schauberg N) noch einmal, zu

zeigen, daß. diefe Urtheil den neuern Anfichten ber Wiffenfchaft,

der Gefeggebungen und Gerichte jchroff entgegen treie (p- 48).

&r will die Aufgabe erfchöpfend Iöfen, darzutfun, daß aus

dem Vermögen einer $. ©. zuvor die Gläubiger berfelben ber

friedigt fein müffen, ehe daraus das einzelneMitglied bei deren

Auflöfung den ihm zufommenden Antheil beziehen und anfprechen

dürfe, — und daß folgeweife zur Consursmafje de8 einzelnen

Gefellfchafterd aus dem Vermögen der ©. nur gezogen werben

fönne, twa8 ald der Antheil des Exflern nach Abzug und Ber

zahlung der Schulden des Xegtern übrig bleibe (p: 49). €r

will den fragl. Vorzug nicht mehr ald Separationsrecht geltend

machen, fondern ald etwas, das fich von felbjt verftehe, d. B.,

ex behauptet jet unummwunden, die 5. ©. felrein eignes Nechtö«

4) Beiträge. VIL48- 80,5 177-218.



 

88

fubjekt, habe Schulden, welche aus ihren Vermögen natürlich

bezahlt werden müffen. Ich Fann mit Sinweifung auf das,

was ich oben über diefe Auffaffung fagte,: diefelbe al® widerlegt

betrachten und daher gang Furz über Die worliegende Abhand-

lung meggehen. E8wird behauptet (p. 49,78, 179), die

eigentliche Srage fei nicht Die, ob nicht den ©. Of. ein Se

parationsrecht zuftehe, fondern einzig und allein die, welche

Rechte der einzelne Öejellfpafter an dem Gejellfchaftsgute habe;

die Brage, ob die ©. eine juriftifche Perfon fet, bilde nicht

die entfeheidende Spite, fie fe durchaus überflüfftg und führe

nur zu Dermwirrungen (p. 52). Das ift Wortfpiel, E3 frägt

fih, wen gehört da8 Gefelfchaftsgut? Darauf Fan nicht

ander8 geantwortet werden, al3 den. Gefellfehaftern pro rata.

Wer haftet für Gefelfchaftsfepulden? Antwort: die Gefelichafter.

Diefehaften. allen Ereditoren mit: ihren  fammtlichen Aectiven,

liegen: diefe wo fie wollen. - Der fragl.. Borzug‘ muß jo-ale

Privilegium 'aufgefaßt werden. Diefe Auffaffung ift dadurch
bepingt, Daß im gemeinen Heutfehen Recht, und der. Natur der

Sache nach, die ©. Feine jur. Perfon ift, und al foldhe alfo

kein Vermögen und Feine Schulden Hat. -Iede andere Auffaffung

v8 fragl. Vorzuged, fie mag num im Worte gekleidet werden,

mie: fie wolle, führt wieder dahin, daß die ©. ald eigne Perfon

Nechte und Verpflichtungen getrennt von denjenigen ihrer Mit-

glieder Habe: Schauberg mag noch To fehr fich bemühen,

für fih den Schein zu reiten, als fafjerer Die ©. nicht als

moralifche Berfon auf, und gründe nicht darauf den fragl..

Vorzug: jeden Sabe, den er ausfpricht, flieht diefe Auffaffung

dochan der Stirne gefchrieben. Er weist nach, die ©. al8
folche habe Vermögen und Schulden, fei ein felbftftändiges

Bermögensfubieft, und behauptet, über diefe vermögensrechtlichen
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Sägenfönnen Zeine verfchiedenen Anfichten walten, mit Grund

aber über die Frage, ob eine H. ©. al8eine moralifhe Ders

fon anzufehen ei oder nicht (p. 52). Im gemeinen Rechte

Hat diefe Unterfcheldung vurchaus feinen Sinn. Was im’erften

Sage al8 unzweifelhaft Hingeftellt ift, wird im zweiten wieder

aufgehoben. — Der DVerfaffer ftelt‘ ala ’entfcheidend hin, vie

Gefellfchaftöfchulden müffen bezahlt werben, che ein Grfellfchafter

von den Activen der ©. etwas erhalte. Das ftügt fich natürlich

darauf, daß die ©. ald folche, ald jur. PBerfon, Schulden

und Bermögen habe, getrennt umd verfchieden bon den Schulden

und dem Vermögen der einzelnen: Affoci63, was er de8 Weite.

Yäuftgen darzuthum fich bemüht (p. 50. 51. 65: 68.75.

79.80. 178. 188: 207). Gr weist nach, daß im gemeinen

Recht und in neuern Gefeggebungen jene Erwerbsgefellfehaft ein

gemeinfchaftliches DBermögen habe: (53: fg.). — Das wird

Niemand beftreiten; damit ift aber die Sage, men Dagfelbe

gehöre, nicht entfchieven, und namentlich nicht, daß aus det

Mevensart, die ©. habe Vermögen, fhuldern. f. w., auf ons

Mefen derfelben ald eines felbftftändigen Nechtöfubjektes zu

fehlteßenfel. Die 8. ©. wird von dem’ DVerfaffer auch alß

Sorietät aufgefaßt (8A fa.). Mehr. braucht nicht gejagt: zu

‘werden, um alle jene ald unbeftritten Hingeftellten vermögend«

rechtlichen Säge, welche den Begriff. einer jur. Berfon durchaus

involoiren; zuwiberlegen. Das eigenthümliche Wefen und Leben

der 8. G: findet ureingefchloffen (p. 65) in diefem allgemeinen,

bei allen Erwerbögefelfehaften geltenden Grundfae, daß die Gefell-

fejafter al8 folche oder für fich ein eigenes, urfprünglich aus.den

Beiträgen der einzelnen Gefellfchafter gebildetes und von dem DVer=

mögen der Lehtern völlig abgefondertes und verfehiedeneg Vermögen

haben ; — menn damit zufammen gehalten wmerbe, daß die 9. ©.
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Ander Regel, Tange dauernde und nicht felten durch mehrere Ge-
fhlechter hindurch fich erhaltende Verbindungen feien. Daraus
Fönnen und möüffen die meiften und bedeutendften ibrigen Säße
de8 Rechtes. verfelben abgeleitet werden. — Beides aber, fowohl
Dad, was über dasNechteverhältniß der ©. als folcher, zum
Soeietätägut, al3 das, was über die Dauer der 8.6. ‚gefagt
ift, hält nicht Stich und Fan nicht da8 Fundament neuer Süße,
namentlich derjenigen, melche hier aufrecht geftellt werden wollen,
werden. 8 find meber Nechtälehrer noch Gefege eitirt, welche
von dem fragl. Vorzug der ©. GI. Eimas erwähnen, fonvern
Alles ift ans dem falfehen und dem Wefen ver ©. wiberftre-
benden Grundfag abgeleitet, daß diefelbe für fich Nechte und
Berbindlichkeiten Habe, welche die einzelnen Glieder derfelßen
nicht berühren.  Volgerichtig ift der Verfaffer darauf gefommen
(p- 187. f9.), daß der Concurs des einzelnen Gefellfchafters
und derjenige der ©. an und. für fich in Feiner Verbindung

ftehen, und Teßterer den erfteen nicht nach fich- ziehe. Daß das
auch von der offenen ©. und den folivarifchen Mitgliedern derfel-
ben gelte, dürfe nicht verneint werden (p. 195). — Dasift ent-

fhieden unrichtig und beruht wieder auf dem Gedanfen an die

dur. Berfon. Solange ein offener Gefellfchafter folvent bleibt,

ft. e8 die ©, und der Concurs ver ©. zieht denjenigen aller

 Gefellfehafter nach fich.— Nun foll da auferorventliche In-

recht dB obergerichtlichen Urtheil®, da3 Feinen Goncurs der

offenen G., al8 folcher, fondern einzig und allein die Concurfe

aller Gefelfchafter Eennt, Jedem Klar fein (p. 198). — Diefe

Anficht des Obergerichtes ift aber durchaus richtig und eine na=

türliche Kolge des über jeden Zweifel erhabenen Grundfabes , daß

die Gefelfenaftsfhulden auf ven Gefelfchaftern Haften, undva

bei $. ©. folidanifehe Haft der Mfociss Regel if. Der Ber
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faffer bemüht fich dann noch, zu zeigen (p-200.fg.), daß die

Solidarität nicht den Sinn-habe, daß der Ereditor feine Rechte

unmittelbar gegen feine Schuloner geltend machen: Zönne, und

wenn er auf gefegliche Beltimmungen ftößt, die beftimmt- das

Gegentheil und das einzig Richtige feftfegen, fo: tadelt er fie

‚als dem Wefen der 5. ©. zumwiberlaufend (p. 203.,207). Der

Merfwürbigfeit wegen führe ich noch an, was auf p. 69 ge=

fagt ift: „Berüdfichtigt: man das gefammte vielgeftaltige Leben

"amd nicht bloß vereinzelte Fälle vedfelben, dann wird auch uns

ter allen Berhältniffen der einzelne Gefellfehafter, ober in defjen

Goncurd: feine Mafje, das gleiche rechtliche Intereffe haben, fo

lange ald möglich. von feinem Vermögen, aus feiner: Concuts«

maffe, die ©. OL fern zu halten undwegen Ihrer Bezahlung

an das Gefellfhaftevermögen zu verweifen.“ Pie kann e8 ala

etwas, für die BOT. feldft, Wünfchesiwerthes dargeftellt wer-

den,daß fle zufehen dürfen, mie das Soeietätägut unter Die

©. Öl. vertheilt wird? Der für: viefe behauptete eswäre

Br ein a eedie PB. EI.

Es it Schauberg In beiden Abhandlungen nicht gelun-

gen, den fragl. Borzug weder als Privilegium aufgefaßt, noch

ala Ausfluß des Charakter8 ver 9. ©, ald eines eigenen Nechts-

fübjeftes, für Dad gemeine Necht ala: geltend Hinzuftellen. Sie

find bloß als Legislatorifche Verfuche zu betrachten. Wenn ver-

muthet werben darf, «8 fe Alles dafür, daß der in Stage

ftehende Vorzug der ©. Gl. exiftire, beigebracht werden, was

zue  Serftellung desfelben dienen Eonnte, fo £önnte ich damit

fchliegen, daß Das gemeine deutfche Mecht wirklich venfelben nicht

fennt ;e8 hältaber nicht jehwer, das als: unzweifelhaft herzu-
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ftelen. Bet der zunächft: zu entfcheidenden Brage, ob das fragl.

Brivilegium  exiftire, abgefehen davon, ob deffen Einführung

wünfchenewerth wäre und fich rechtfertigen Tiefe, hat manfich

einfach. bei den Nechtögelehrten nach Nat; umzufehen. Dasfelbe

ift vonfo großer Wichtigkeit, daß, wenn 68 irgendwie in Ge-

feßgebung - oder Praris vorkommen: follte, e8 gewiß im jedem

Merfe, worin über Contursrecht oder Concurdprozeß Etwas

gefagt -ift, vorfonmın müßte: Könnte nachgewiefen werden,

daß me in einem, im» Uebrigen zuverläfftgen und volftändigen".

Werkediefer Art Nichts davon ermähnt fer, for müßte: man

fhon an der Eriftenz desfelben überhaupt und jepenfallg-<an

veffen: allgemeiner Gültigkeit zweifeln. Wenn «8 fich aber: Her-

ausftellt, daß Fein Einziger dasfelbe anführt und Einige zudem

dasfelbe »augprüdlich negiren; fo fteht undeftreitbar feit, daß

voneiner Eriftenz desfelben im deutfchen Sandeldrechte nurchaus

feine ‚Rebe if. — Da einftimmig die Grundfäge über Sories

tät» auf 8. ©. angewendet : werden müffen, fo -exfcheinen im

deutfchen Necht die Sorietätäereditoren, für: welche Der fragl.

Borzug in Anfpruch genommen wurde, unter den privilegirten

oder zur Separation berechtigten Creditgren; aber. in. feinem

Werke über römifches Necht, jest geltendes: gemeines deutfches

Recht, veutfches Privatrecht, Handelsrecht, Civilprogeß, Con-

eurd u. |. w., die ich darüber zu: NRathe zog, habe ich biejed

Privilegium beftätigt gefunden. Ich will die Mafje von Schrifts

ftelleen, welche ich deßwegen burchgangenshabe, und morunter

auch alle fehon in Diefer Abhandlungcitirten fich befinden, nicht

aufzählen und nur noch auf einige Stellen aufmerffam machen,

worin bireft oder indirekt ausgenräct ift, daß ein folches Vors

recht wirklich nicht exiftirt, obgleich fehon aus. dem Stillfehiweie

gen ber Schriftfteller auf deffen Nichteriftenz gefchloflen werden kann,
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&meltn N) führt unter denjenigen, welchen dad Necht, ver

Abfonderung von andern Gläubigern zufteht, die ©. OT. nicht

auf, eben fo wenig unter den privilegirten &reditoren, und fagt

mit Beziehung auf jene (Rap. I. $. 19. p- 67): „ähnliche

Rechte einer anperorventlichen Abfonderung: feien ohne Hinfäng-

Tichen: Grund nicht anzunehmen“, und in. Beziehung auf Diefe

(Kap. V. 8. 9 pi 354): „ohne ausvrüdliches Gefeg “oder

richtige Gemohnheit fei die Billigkeit nie hinlänglich, ein: folches

Privilegium zu behaupten, und alle übrigen von den NRechtsleh-

rern beigebrachten Privilegien feien  erbichtet und finden nicht

Statt, wenn flernicht Durch ‚Gefege oder men eines

Landes: feftgefegt worden.“ » He

Schweppe?) ftelt als ein Funbaneniiheinn ‚de8 a

eurfes auf, Daß-es über den nämlichen Schulpner: zu der näm-

Yichen: Zeit immer nur einen Conenrs gebe, wegen der. Einheit
de8 Vermögens. Das Vermögen des Schuldners werde unter

dem Namen‘ ver Conceursmafle als ein Ganzes zufammengefaßt.-

Zur Concursmaffer des Gefellfehafters gehöre fowohl. der: ihm

zuftehende Untheil an den Activen: der Soeistät. ald- fein Pris'

yatvermögen. Bon einem Privifegium ver Societätsglänbiger

weiß er Nichts und fehließt diefe, mit der Bemerkung von einem:

Separationdrecht aus, da die fonft noch angeführten Separa-

tionsfälle fanmtlich ungegründet feien (oben p. I9).

Mas Ihibaut über das ZenIb ift sin zu

wieverholen (oben p. 55).

Yuh Biener d) erklärt fich on einen Bar:

4) Die Sernnigdder Gläubiger. 1793. 4e Aufl.

2) Conenrs. $. 11. a. No. 4. :

3) Sysiema precessus judic. 1821. $: 298.
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tifularconents, wenndie Güter im gleichen Territorium Tiegen.

(At vero intraterritorium regula est, ut uno concursu

omnia ‚expediantur.) n
DaB der Antheil de8 Gefellfchafter® am Sorietätögut ven

eignen ‚Erevitoren jowohl ald denjenigen der Societät hafte,

bezeugen v. Wening-Ingenheim !) Schwepype?) u. A

-Biele Schriftfteller und namentlich. diejenigen über Sandels-

recht, Tagen, ©läubiger, welche Darlehen an Kaufleute gemacht:

haben,fo wie Wechfelgläubiger, Eommen bei'm' Concurs als ein
fache Chirographarien” in die IeßteStlaffe. a

Gmelin 3) fpricht diefen Saß in feiner ganzen igemeins

heit aus: „Kaufleute“, fagt er, „erhalten ihre Sorderungen nur

in der Teßten SKlaffe*.

"Daß Faufmännifche Darlehen, welche: fich dadurch charafteri-

firen, daß wenigftend der Schuloner Kaufmann ift, bei'm Con=

curs in die Teste Klaffe Fommenund namentlich auf Fein Bri-

vilegium Anfpruch haben, bezeugen Meno Bähls,A) IHBl‚d

Mittermaier,Bender. ) — Der einzige Borzug, den.

folche Sandlungsfchulden mit fich, Bringen, find höhere Zinfe,,

und nur diefe find e8, nicht. etwa Privilegien oder Separationd-

rechte, Die den Gredit ver Kaufleute erhöhen follen. 8)

DaB Wechielgläubigern im. Eoncurs Fein Privilegium ‘zus

%) Lehrbud. $. 270.
2) Eoncurs. $. 36.

8). Drbnung der-Gl, 429...

4) Handelsrecht. $. N. 92.

5) Handelsrecht. $. 19. Anm. 3. $. 111. p. 338.

6) Brivatrecht. $. 562.

7) Sandbelsrecht. $. 114. p. 243.

8) Mittermaier,ößrivatrecht, $.562..: >
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fteht, erklären Krafft, I en. ee.

EA?

Damit ift Elar- ausgefprochen, oh die bloße: Thatfache, an

eine Handlung Etwas zu fordern zu haben, der Forderung: noch

Feinerfei DVorzugsrechte zufichert; davon Fan -alfo jedenfalls

feine Rede fein, daß die Kandlungsgläubiger am Sandlungs=

fond ein DBorrecht haben. Das Darlehen kann num and; einer

Gefellfchaftshanplung gemacht worden fein, die Wechfelfehuld fan

auf einer 5. ©. haften; jene Stellen Iauten eben fo allgemein

und unbedingt, daß man zu dem Schluffe genöthigt wird, audy

Vorberungen an 9. ©. werben in die Ichte 'Klaffe Tociet, auch

fie feien,, abgefehen von-allfällig Höhernil in eiernn
bevorzugt.

Unter den Gründen der Yufldfung einer ©. führt Mitter-

maier4) andy das Falliment der ©. an und Fnüpft daran die

Bemerkung: „Hier treten analogifch die Verhältniffe, wie fonft

beim Coneurfe, ein.“ Cs iftrihm nichts Befondered, y. 8.

ein eigenthimliches Privilegium, befannt, worauf aufmerkfam 2

machen er fich Hätte weranlaßt fehen müfjen. gt

Meng :PEHLS5)verwirftaußer vereigentlichze

Separation der Erbichaftögläubiger alle fonft roch Hieher ge-

vechneten Fälle der Ouafi-Separation. Er zeigt und an Hatte
burg ein treffendes Beifyiel, woraus hervorgeht, daß, wie im
PR Ruefi Nichts von einem ar.u

N). Praftifche elaoen über den Genen 1736. 8. 221:
p- 497... : :

2) Ordnung der Öl. Cap. IV. s. 25, P-. 299.

3) Privatrecht. $. 355.

4) Privatrecht. $. 555. No, 17.

5) Handelsrecht. $. 19%. p. 415.
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auch in ber Handeldwelt fein Berürfniß daflır fich zeigt. Wäre
fo Etwas wirklich im Leben de8 Handels und Verfehrs begründet,

fo würde Samburg nicht: ‚gezögert- haben,  demfelben  gejeßliche

Sanftion, angebeihen zu laffen; denn, jagt: Bohls:.. (8: 180.

P- 395): „Das Samburgifche Recht fcheint den Conenrs: ald.

zum Handelsrecht ‚gehörig zu betrachten, weil 8. das Verfahren

an.das KSandelögericht weist. - Auch forgt, wie bieß freilich im

einer Handelsftadt: nicht anders fein Fann, Die: Fallitenordnung

- Hauptfächlich fr den Handel, und Die Gefeßgebergeben ala Grund.

der. Neviflon der Coneurögefebe. hauptfächlich auch an, daß fie

haben verhindern wollen, daß nicht durch die damald (im Jahr

1753) eingeriffenen Mißbräuche das Commerciun -geftört, der

allgemeine Grevit gefhwäht . .. . . werde.” An den feagl.

Vorzug dachte Niemand, er ihätte auch wirklich flatt Credit

die größte Unficherheit und: Gefahr im den Rechtözuftand: ge-

bracht. ee 3 er &£ Sa

Aus demGefagten. fann faum mehr gezweifelt werden, daß

die Schriftjteller nicht nur. Nichts von dem. fragl. Vorzug willen,

fondern ausprüclich deffen Nichteriftenz behaupten.  Volgende

Schriftfteller: überheben und jedes Zweifeld. Schweppe, feinen

Orundfägen getreu, behandelt ‚ven Fall, wo. eine Soeietät infol=

vent wird,» ausführlicher. D.: Er fpricht da unzweideutig. aus,-

mad man ‚eigentlich aus > vielen andern Stellen feines Werkes

fon hat ableiten könmen: „Stehen mehrere Schulbner in einer.

Bartifularfocietät, wobei jeder Theil privativeg Vermögen und

priyative Gläubiger hat, fo Täßt fich fehr wohl ein &oncurs

de8 Einen ohne alle Infolvenz de8 Andern denken; allein, wenn

auch beide infolvent fein folten, tft doc ein doppelter

% Gonens. $. 152. .
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Eoneurd zu erdffuen, das Sorietätdgut unter

beide Coneurfe nad) Verhältniß der Societätsan-

theile zu vertheilen, und Höcftens nur fo lange die fak-

tifche Auftheilung noch; nicht bewirkt tft, gemeinfihaftlich zuver-

walten; der Speietätsgläubiger aber nahMaßgabe

der Soeietätdantheile zu einer theilmweifen PBro-

feffion der Forderung in jedem Cöncurfe zu ver-

weifen, wenn nicht obligatio in solidum der socii den-
felben fi bloß an die eine Maffe, oder an beide

alternativ gu halten berechtigt.” Klarer, al Schweppe

ed mit diefen Worten tut, Eönnte ein Privffegium der S. GI.

nicht verworfen und gefagt werden, die B. OL. concurriren mit

den ©. GI. bei Bertheilung der Artiven der Sorietät oder de&:

dem Schuloner zufallenden Antheild an denfelben als gleichbe-

zechtigt.. Die 5. ©. tft eine Partikularfocietät mit obligatio
in solidum der socii- Schmeppe fihrieb „das Syflem des

Concurfes nach dem gemeinen in Teutfchland geltenden Nechte“,

und daß feine bier aufgeftellten Grundfäße im veutfchen San-

belörechte gelten, bezeugt auch Treitfchke. In $. 100 feiner:

„Lehre von ber Gcwerbögefellfepaft und ver Commanditer han-

delt er „von der Goneurreng der Societätsgläubiger

mitden Privatgläubigern ver einzelnen Genoffen.“.

Auch ex ftellt ala Grundfag auf, fo viele Genoffen, fo viele

Mafjen werden gebildet, jede aus dem Antheil des Gemeinfchuld-

nerd am Speietätövermögen und aus beffen perfänlicher Habe.

Den ©. ©. fteht feinerlei Privrität zu, fondern ale Gläubiger

haben gleiche Anfprüche auf Befriedigung aus fanmtlichen Giüz

tern de8 Gemeinfchuloners, welche zurMaffe gehören.

Ich berüßre nur noch Kind, welcher in feinen „Quae-

stiones forenses, (Lipsiae 1807.) IV. 81 sq.“ ven’ fragl.

7



os

Vorzug ebenfalls fregtell behandelt... Er behauptet (p. 8), man

vreditire den Verfonen der einzelnen Gefellfchafter, nicht dem So-

cietätägut, umd diefes gehöre den Gefellfehaftern zu iveellen Theilen

(p- 89). Der fragl. Vorzug erfcheint ihm ald Brivtlegium

an einem Theil der Goncurdmaffe (p. 88), er Laffe ftch. aber

nicht rechtfertigen (Sed haec sententia nee legibus, nee

idoneis juris rationibus probari potest). ®eiberlei Ere-
ditoren fein aus dem Oefammtwermögen des Cridard, wozu

fowohl der Antheil am Soeietätsgut ald das Privatvermögen

(reliquum patrimonium) gehöre, pro rala zu befriedigen

(p. 89). Die den Römern unbekannte Firma ift Ihm ganz

richtig der Stellvertreter der Namen aller Gefellfihafter (Firma

a sociis electa vice nominis omnium sociorum fungitur).

Die diefer Unterfuchung zu Grunde gelegte. Trage, ob bie

&. OT. zum DBoraus ausdem Sorietätsgut, mit Ausfchluß der

RB. SL der Sefellfehafter, zu befriedigen fein, muß für das

deutfche Handelsrecht entfihieden verneint werden.

Einen großen Bortheil haben die ©. GI. allerdings vor

den B. ÖL. der einzelnen Affoci68; diefer befteht aber, wie

eben gezeigt worden ift, nicht darin, daß ihnen im Goncurfe

per einzelnen  Gefelfchafter ein Privilegium zuftehe, fonbern

darin, daß Fe nicht nur diefen einzelnen  Gefellfchafter zum

Schuloner haben, fondern alle zufammen, und daß fie fi alfo

in mehreren Coneurfen melden Eönnen. Das ganze NRäthfel der

Eigenthümlichkeiten der 9. ©. Tiegt in der Solidarität der ein-

zelnen Mitglieder derfelben. Die Negel, daß die Mitglieder

einer 5. ©. in solidum verbindlich werden, wenn eines Der-

felßen im Namen Aller handelt, alfo von der Firma. Gebrauch,
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macht, ifb ein Ergebniß der neuern Zeit und zu Gunften des

Handeld. entfianden. Kein anderes‘ Mittel Fonnte den Crevit

mehr. befeftigen als diefes.. Bender fagt 1): „der gemöhnliche

Weg, Verpfündungen u. dgl., Hätten da8 Zutrauen zu folchen

Sefellfegaften nie jo befeftigen Eünnen, wie e8 ‘ver Grundfaß

thut, daß fanmtliche Theilnehmer in solidum,Einer für Alle

und Alle für Einen, haften.“ — Man darf mit Recht fagen,

daß die 9. ©. dadurch eigentlich zu. einer societas omnium

bonorum geworden fei. 2) — Die Realiftrung diefes Vorteile

der ©. Öl, fich mit ihrer Torderung an alle Gefellfchafter

halten zu dürfen, wird allerdings mit nicht unbebeutenden Schwies

rigfeiten verbunden fein. 8 wird . etwas fchmwer fallen, Die

Vorderungen: fo unter die einzelnen Concurfe zu verlegen, daß

weder die Nterhte der ©. Ol. noch diejenigen der BP. GL. ges

fohmälert werden; allein die Nüdficht auf Schwierigkeiten kann

nicht Davon abfihreefen, Das Hecht zu befolgen. Daß die Schwies

rigfeiten, melche bei Vertheilung der einzelnen Maffen unter die

©. ÖL md P. GL. entftchen, aber feine folchen find, welche

nicht überwunden: werden. Eünnen, zeigt der Oberappellationd«

rath Treitfch£e2) zu Dresven, indem er mehrere Berechnungss

arten zur freien Auswahl vorfchlägt, welche zu wiederholen,

nicht diefes Ortes it; e8 handelt fich nur um die Möglichkeit

einer Auseinanderfegung, nicht um das Wie verfelben. Um

dad Nechnungswefen möglichft zu erleichtern, mochte man bar=

auf verfallen fein, fc, nicht lange mit Vertheilung de Socie»

tätsgutes und Ausgleichung der verfehledenen Deaffen megen ver

4) Handelsrecht. 1. $. 150. p. 312.
2) Maurenbrecher, veutfches Recht. $. 347.

3) Gewerbsgejellfchaft. $. 100.
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Sopeietätsfchulden abzumühen, fondern fogleich das Sorietätägut,

woran Alle Theil haben, unter die ©. Gf., welchen Alle hafs

ten, zu vertheifen und fo den ©. ©l. zu ver folidarifchen Haft

der socii nod) ein DVorrecht zu fihaffen. Aber Damit ift die

Schwierigkeit nicht aufgehoben, nur einige Augenblicke aufges

ichoben. Werden nämlich die ©. Öl., was in der Hegel ge

fchehen wird, aus dem Sorietätsgut nicht gang befriedigt, fo

follen te bei Vertheilung der Privatvermögen mit den übrigen

Ereditoren eonenrriven. Wegen ber: folivarifchen Saft aller Ge-

fellfehafter tritt uns wieder die gleiche Trage entgegen, wie die

einzelnen Forderungen der ©, Öl. in den einzelnen Coneurfen

verfolgt und die einzelnen, Maffen für alfällig Mehrbezahltes

ausgeglichen werden follen, mit den gleichen Schwierigkeiten ihrer

Zöfung. Meberdieß find dem gemeinen Necht, wie jedem andern,

Fälle genug bekannt, wo. von Solidarität die Nede ift, und

wo..die Trage jevenfalld gelöst werden muß, wie Forderungen

in: den verfchiedenen Concurfen der einzelnen Solivarfchuldner

loeirt und. befriedigt werben. Fälle der Art fommen namentlich

viel im Wechfelrechte vor. — Die Eigenthümlichfeit der 8. ©.

gründet fich ganz auf die folidarifche Verbindlichkeit ihrer ©lie-

ber, aus: der fich ergibt, daß Die ©. GI. fi an mehreren

Göneurömaffen halten fünnen. Wollte man ihnen beiden ein=

zefnen Maffen no; Privilegien zugeftehen, fo. müßte das aus

ihrer Eigenfchaft als Handlungsglaubiger überhaupt und nicht

aus der Eigenthlimlichkeit der H. ©. folgen, und man Fame

confequent dazu, allen Sandlungsgläubigern die in Brage fies

bende Rechte gegenüber Nichthandlungsgläubigern einzuräumen,
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Vür da8 gemeine beutfihe en Aefen nunmehr fol«

‚gende Rechtsgrunnfäge feft:

1) Die Sandelsgefellfgaft ift keine eig.

Perfon. Sie hat ald folche weder eigne Rechte noch Der>

binolichkeiten, fondern die einzelnen Mitglieder derfelben find

8, die in allen Berhältniffen, welche die ©. Getreffen, felbft

und allein al8 "berechtigt und verpflichtet 'erfcheinen.

2) Sieiftnad den Kegelndesrömifhen Rechts

über Societät, wovon fie eine Art if, zu beurthet-

len; fie hat nur’ das Eigenthümliche, daß Jolidarifche Vers

bindlichfeit aller Mitglieder al8 Negel gilt. Für diefe Eigen»

thlmlichkeit finden fh Analogien im wömifchen Necht bei

ven Beftimmungen über das Inftitorenverhältnif. Die Ver-
muthung einer gegenfeitigen praeposilio institoria fommt

der Berechtigung zur Siemaführung völlig gleih.

» 8) Die Firmader Sandelsgefellfhaftift nichts
Underes als die abgefürgte Bezeichnung aller

folidarifch Haftenden Gefellfchafter..

4) So langerseim Mitglied folsent bleibt, ift
auch die Sandelsgefellfchaft folvent, und der Con-
eurs der Teßteen‘ ift nur der Gomcurs aller eingelnen Mite

glieder. &3 gibt alfo fo viele Goncurfe ala Mitglieoer find,

und natürlich bei jedem eine eigene Concursmaffe.

5) In die einzelne Concursmaffe fallen die

-fämmtlihen Güter de3 Gefellfchafters, fein An-

theil am Soeietätsgut fomohl, ald fein übriges, außer ver

Sorietät liegendes Vermögen, das: fog. Privatgut.

6) Die S, GI, müffen: ihre: Forderungen, wie die fog.

"BÖL., in den einzelnen Concurfen ihrer Debitorem, der Ger

fellfchafter‘, anmelden. SIene Tönnen feinen Partikırlareoncure
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verlangen; 8 fieht ihnen weder ein Separationd-

veht noch ein PBrivilegium irgend welher Art

zu. Alle Crevitoren, diejenigen, welche. der Gefellfehafter ale

Soristätämitglien hat, jowohl als dDeffen RB. &!. Eommen hier

nach der allgemeinen Pegel: als gleichberechtigt zur Bertheis

Jung der ganzen Maffe.

7) Der Bortheilder Societätsglee grüne

det fih einzig und allein auf die Eigenthinlichfeit der

-nenern 9. ©., nämlid) auf die Solidarität ver Ge-

fellfpafter. Bufolge derfelben Haben die ©. Of. nicht

nur einen, fondern mehrere Schuldner, und fie Eünnen

ihre Befriedigung in denen aller Ne Schuldner

fuchen.

Im frangöfifchen Sandelärechte tft die Trage, ob

den &. Öl. irgend ein Vorrecht mit Nüsficht auf das Sorie-
tätsgut zuftehe, wenn nicht: fo allgemein md entjchieden ver-

neint, wie im gemeinen Mechte, doch auch nicht allgemein bes

jaht. Im der Gefebgebung liegt gar feine Deranlaffung, ein

folches Vorrecht anzunehmen, fondeen wir treffen im Oegen-

theil gefegliche Beftimmungen, melche ficher darauf jchliegen laf-

fen, daß dns frangöfifche Recht die Sache ganz vom gleichen

Standpunkt auffaft, wie das. gemeine Deutfche Necht. Daß der

Gedanke, die Sorietät ala eine moralifche Berfon: aufzufaflen, den

franz. Gefegen ganz fremd ift, habe ich oben (p. 33 fg.) gezeigt.

Märe das fragl. Privilegium num eine techtliche, in: der Na=

tur 288 heutigen Sandels und der neuern 9. ©. Tiegende Noth-

wendigkeit, wie wäre: e8 werzeihlich ‚daß der Code de Com-

merce, ber doch fonft auf: ziemliche Bollftändigkeit Anfprud)
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machen Eann, und: der die Sandelöverhältniffe, wie fe damals

fchon ausgebildet fi zeigten und jest noch fortbeftchen, zu

normiren, fich zur Aufgabe machte, — nicht ausbrüdlich dad-

felde fanktionirt hätte, fondern mit Stillfehweigen: darüber bins

weggegangen wäre? Die fragl. Gefege enthalten jogar Beftim-

nungen, welche fh nicht: leicht mit der Annahme de8 fragl.

Privilegiumd vereinigen. Sie beftimmen, daß bei'm Ballimente

einer Gefellfchaft am Mohnorte jedes folidarifchen Mitgliedes
perfiegelt werde, daß alfo der Eoneurs der Gefelljchaft denjent-

gen aller Affoeies nach fidy ziehe.)D Sie ftellen den Grund-

faß auf, daß fämmtliche Güter de8 Gemeinfehuloners fir die
von. diefem eingegangenen Berbindlichkeiten haften, von welcher

Art fie auch fein. 2), C8 wird fein Unterfchied gemacht zwifchen

dent Antheil cam Sorietätögut und dem übrigen Vermögen bes

Erivars zwifchen Gläubiger, die er ald Speietätsmitglied hat,

und Privatgläubigern. — Auf die Oefesgebung fügt fid) das

fragl. Brivilegium‘ nicht, was die franz, Juriften theils ftill-

fchweigend, theil® ausprücdlich anerkennen, indem fie fich dafür

entweder auf Feine Gefeße berufen, ober geftehen, die Gefege ent=

halten Nichts der Art. Es darf mit Grund behauptet werden,

daß der frang. Gefehgebung diejenigen Rechtögrundfäge zu Grunde

liegen,: welche al8 das Ergebniß d88 gemeinen Deutjchen Nedjted

erfihienen find. —— ;

Bon einzelnen Iuriften und von frangöftfehen Gerichtäbäfen

find allerdings abweichende Anftchten aufgeftellt und zu be

gründen gefucht worden. Sie is 8 namentlich, denen wir

Art. 440. 452. Code de nn. Duvergier et Valette,

reyue de droit francais ei @tranger. Paris 1845. II.

641. sq. Schauberg, Beiträge. VIL. 199—203.

2) Art. 1188. 2092. Code Civil. Art. 471. Code de Comm.
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Die Soee des echtes ver ©. GL., fih mit Ausflug der B. Sf.

der einzelnen Affoeied aus dem Soeistätögut zu befriedigen ‚ ver-

danken.  Adgefehen davon, daß fich mit: Necht behaupten Tat,

Wiffenfchaft und Praxis vergefjen ihre Stellung, wem fe ein

neues Gefegbuch durch Shhe vonfo großer Wichtigkeit ergän-

zen wollen, können diefe jedenfalls noch nicht al8 allgemein an=

erkannt und geltend betrachtet werben. :

‚Lperei) erwähnt Nichts von einem Vorzeit der ©. GI.

Er gibt an, man habe durd).Die-Beftimmungen de3 Codede

Commerce die Handelserebitoren befonders gegen die Weiber

der Gemeinfchuldner fehliken wollen. Er befchreibt recht lebhaft,

welchen Unfug Diefe früher zu treiben: berechtigt waren. „Les

malheureux er&anciers“,fagt er p. 101, „elaient condam-

nes Apasser leurs jours dans: les privations 'et dans

les larmes, pendant ‚que la. femme coulait les jours

‘tranquilles dans la mollesse‘ et dans l'oisivete. : Il est

temps enfin de meitre un terme ä.ses scandales! etc.“

Der Gefeßgeber fei daburch zu:ber harten Nothivendigfeit (dure
necessit&) geführt worden, flreng zu fein, wo er nur generos -

zu fein wünfchte (forcent le legislateur A se montrer 'se-

vere, quand il voudrait n’eire que genereux.) ro

dem, daß 8 fich bei Abfafjung der Gefege alfo. um Strenge

gegen die Weiber und um Sicherftellung des Handels handelte,

ift nicht Sandels- oder Sorietätögläubigern ein Privilegium er-

richtet umd Dadurch Die Sicherheit des Weibergutes "gefährdet

worden, e8 wurden nur firengere Beftimmungen darüber auf-

geftellt, was MWeibergut fel. €3 follen diefem feine Rechte nicht

gefhmälert, ‚aber hafür geforgt werden, daf diefe Rechte nur

!)-Esprit. VII 97—102.
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dem wahren Weibergute zuftchen. Die Grundlage aller Artikel,

welche hierüber 'entftanden find, ift, daß die Frauim Coneurfe

wieder erhält, was fie wirffich zugebracht hat, aber nur! das.
(VII 102.) =. sr

Duranton, weliher auch der Meinung ift, e8 gehöre,

wie. nach feinem andern Nechte, im. franz. Nechte die S. ©.

zu den moralifchen Berfonen, 4) ftellt merfwürdiger Weife noch

die. Stage auf, 06 dasfragl. Privilegtum eriftire; 2?) dadurch

erklärt er, daß er mit Ernft nicht an die moralifche Perfon

denkt. Die rechtliche. Begründung des : Privilegiums gleicht

auffallend: dem, wad wir bei Schauberg auch “angetroffen

haben. » Durantom unterftügt dad Vorzugsrecht der ©. GI.

mit der Behauptung, daß; diefe beim Contrahiren’ die Aetiven

der Eorietät vorzüglich ald ihr Lnterpfand (gage) betrachtet,

und fährt fogleich fort, weil diefe vorzüglich ihr Unterpfand

fein (parceque c’esi la leur: principal gage), fo müffen

fie mit Nüdficht auf das Societätsgut den B. OT. vorgezogen

werden. Er behandelt die Sache übrigens ald fehr controverd

und faßt die Frager vom ganz richtigen Standpunkte auf, ob

nämlich, die-P. GL mit den ©. ÖL bei: dem Antheil der

Aipeies an dem Gefellfchaftsgute concurriren. 8) Gr betrachtet

ganz richtig die Affoeies ala Inhaber ded Corietätögutes zu

iveellen Theilen und den fragl. Vorzug: ald Privilegium;, und

“2. Droit Francais. XVll.: No. 334.

2) Ebendaf. XVII. No.. 457. es

3) Ebendaf. XVII. No. 457. »Une autre question egalement

controversde est celle de savoir, si les cr&anciers parli-

culiers d’un associ& peuvent venir ,; par concurrence avec

les er&anciers de la sociei&, sur sa part dans les objets

de la sociel&, effets, ou er&ances sur des tiers?«
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begründet nasfelbe wann Durch die Art: de8 Erebititeng ;"er

findet diefen Grundfag auch fon im römifchen Rechtund zwarin

- der 1:8. $. 15. de trib: act. Zum Schluß Hilft er fich wieder
merfwürdiger Weife mit der muralifchen Verfon, woraus aber

für Die B. GL. eonfeguent Nichts ‘gefolgert werden vürfe. %)

Er führt am, daß «8 mirflich Juriften gebe, welche confequent

feien und fagen, was dem: Einen recht: fei, das fei dem An-

dern billig ;; verlangen: die S: ÖL ein Vorrecht. am Societätd-

ut, jo follensfte auch dulden, daß die BP. GL. der einzelnen

en ‚aus deren Privatvermögen vorzugemweife befriedigt werben.

Duranton schließt Die Sontroverfe mit der Bemerkung, «8

fol Ser Richter, da: Diefer Bunt: im: der Gefeggebung nicht

genauer normirt fer, nad) den Regeln: der. Billigfeit urtheilen,

welcher. in der. That eine im nn Sinn u ver=

si fcheinen.

Bardeffus behauptet nun:freitich 2, die ©. Öl. faben

ein Privilegium am Speietätsgut, dieB. OL. aber Kein folches

amı Privatgut: Auch ver hat durch Annahme eines Privilegiums

auf. die jur. Perfon verzichtet. Daß man aber nicht fo mit

einem Vederzug .. le fanıı, amvon

felbft:

Sremery) Teitet dad Brivilegium. aus der in den italig=

nifchen HandelsftädtenentfiandenenIdee, die Societät ald eigen«s

Pefen aufzufafien, ab und findet dadfelbe in einem alten Statute

von Genua. Er gefteht jedoch, daß. darüber in‘ den neuen

Sefegbüchern Srankreichg Nichts aufzufinden fei.

4). Ebendaf. XVI... No. 458.

2) Droit commercial. No. 1207.

8) Etudes.chap. IV. 32:
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Perfil td) unterftügt den Vorzug aus der Natur) der So»

cietät als. jur. Perfon, und glaubt eine neue: Begründung deö-

felben darin zu finden, daß er behauptet, 8 gehöre den PB. OL,

nicht mehr von den Gefellfchaftsactiven, ald dem Schuloner,

dem Affoeie, felbft, und diefem gehöre nur ein Antheil am

Gewinn, d.h. dasjenige, was ihm nach Abzug der Sovietäts-

fepufden: von dem Soeietätsgut zufall: Bon diefem Gedanken

ging Schauberg in feiner zweiten Abhandlung aus (ob. p. 87).

&3 ift damit aber nur mit andern Worten gefagt, Die. ©, fer eine

moralifehe Berfon, welche nämlich eigene Schulden habe, - bie

fie oaus ihrem eigenen .. dem Societätögut, a

müfje. : ;

Delangle?) faßt den ni Bald al Betoifogiun,

bald. af Ausflug wer jur. PVerfon auf und findet fon im

römifchenecht venfelben ausgebilvet, wobei erfiih aud) auf

die dl. 5.8. 15 beruft, fo wie im betr. Statut von a

ermähnt,

Zeoplong?) flübt fich: auf das Statut von Genua. Das

fragl. Brivifegium: fteht ihm als eine für immer ausgemachte

Sahe in der Rechtöwiffenfchaft Felt. Er fagt in Nr. 858:

„@est un point: de doctrine inebranlable. Il n’y a pas

de jurisconsulte francais ou &tranger, il n’y a pas

de tribunal qui n’en reconnaisse la force et la justice.“
Das Privilegtum gilt ihm aud) für Civilgefellfhaften (Nr. 865).

— MirHaben Troplong als den Lühnften in feinen Bes
Hauptungen Eennen gelernt.  E8 ift: nad ihm unseflreitbar

1) Dessoci6les commerciales. Paris 1833. p. 45. 46.

2) Socidt&s commereiales. I. 16. 18. 19. 222. II. 195. 259.

3) Contrat de Sociele. No. 78.
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(incontestable), daß die Römer die ©. al eine jur. Perfon

bezeichnet haben; dafiir wird 9. Savignyeitirt (0b. p. 44); und
daß den ©. OT. ein Privilegium zuftehe, tft ihm ein Bunft, ver

unerfchütterlich (insbranlable) feftfieht und woran mweber ein

franzöftfeher noch auswärtiger Jurift, nochao ein Gerichtö-

Dof zweifeln werde.

Bon fänmtlichen Zuriften nbh der frag. Vorzug als

Brivilegium aufgefaßts5.08 fällt auch: Keinem von “denjenigen,

welche ihm das Wort reden, ein, dasfelbe in den: Gefegen

nachzuiweifen: Man wird, wenn man den Kampf betrachtet,

welcher geführt werden mußte, denfelben im Gerichtögebraudh

geltend zu machen, und welcher jeßt noch nicht al8 beendigt zu

betrachten ift, unwillfürlich zu ver -Vermuthung geleitet, -e8

verdanfe feine Entftehung nicht dem Organismus des Nechts-

lebend,» fondern 8 fei eine Afterbilvung, welche ftörend auf

jenen einwirkt. Befonderd Sandt 1) bietet in feinem Archiv

für Civil- und Griminaleecht der Fönigl. Preuß. Aheinpropingen

merEnnürdige Beifpiele, daß noch im der neueften Zeit immer

 Berfuche auftauchen, gegen die Geltendmachung 'diefes gefeßlofen

Privileglums aufzutreten. Die Gerichte kommen endlich dahin,

den Borzug nicht ald. Privilegium  feftzuhalten,, fondern ihn

aus dem Charakter der. ©. als jur. Perfoh abzuleiten. —

Rechtögelehrte und: Richter haben nicht die Aufgabe, von fich

aus neue Nechtsfäge- oder irgendwo aufgefundene im Leben

geltend zu machen. Das ift nicht der Gang der: Nechtsbildung.

Sie sollen. dad Nechtöleben, wie e8 ift, auffaffen und zum

Bewupifein bringen. Selbft der Gefeßgeber vergißt oder miß-

braucht feinen Beruf, wenn er durch Diftate neue Nechtögrund«

1) Oben p. 47. Note 1.
7
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füge ind Leben rufen will. Privilegien follen von Wiffenfchaft

und Praris nur angenommen werden, wenn bie Gefehefie

ausprücklich vorfchreiben, ober lange Gewohnheit diefelben fank-

tionirt hat, oder, ich will weit gehen, wenn zum: Mindeften

nachgewiefen tft, daß ohne diefelben die größte Unbiligfeit und

Unftcherheit in dem Nechtszuftann entftehen würde, wenn 5. B

in ber vorliegenden Irage nachgemwiefen wäre, daß dad Privis

legium ein. abjolutes Petitum der Hanbelömelt wäre. - Die

Sandelöverhältniffe find. aber in Deutfchland mefentlich diefelben,

wie in Srankreih, namentlich in Beziehung auf 9. ©l., und

find fehon zur Zeit der Abfaffung de8 Code de Commerce

fo. gewefen; — und doch fennt da8 deutfche Necht diefes Pri-

silegium nicht, und doch hat der Gode de Commercefeine

. Silbe Davon, und unter den Nechtögelehrten berricht jest noch

Streit darüber. — Die Juriften haben, was fe in einem

alten Statute von Oenun gefunden, von. fi aus.ale. jegt noch

allgemein gültigen Grundfag aufgeftelt und haben 8 Dazu. ge=

bracht, daß Die Koeen der moralifchen Perfon und d8 Privt-

vilegiums durch Gerichtögebrauch fich geltend machten, ohne

Gefege und entgegen dem Geifte derfelben. Eine Begründung

beider Ioeen ift entweder gar nicht verfucht worben oder fehr

hinfend ausgefallen. DBerwerfen wir, geftüßt auf Gefege und

Leben, Beides, jur. Berfon fowohl als Privilegium für $. ©.,
als nicht auf dem Wege organifcher Entwicklung entftanden,

fondern dem Handelöleben gewaltfam und mit Sinterlaffung be=

deutender DVerlegungen aufgeprückt.

Für dad franz. Handelsrecht geht als Nefultat Ber-

vor, daß die Gefeßgebung wefentlich von den gleichen Grund

fügen ausging , welche im gemeinen Rechte gelten, und

pafi_biefe allein ale das wahre franzöftfche Mecht. zu betrachten
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find. Die abweichende Praris ift, abgefehen von: ihrer Grund»

Toftgfeit, noch nicht allgemein und conftant, und die Nechts-

gelehrten behandeln die neuen Grundfäge, namentlich da8 Pri-

silegium, al8 controverß. nm.

Story fielt in feinen Commentaries on the Law of

Partnership für das englifhe Handelsrecht als Rechte-

regel auf, dag im Concurfe der 9. ©. die ©. Gl. mit Ber

ziehung auf das Societätdgut vor den P. GL. der einzelnen

Gefelfchafter ein Privilegien haben; daß aber auch umgefehrt

den DB. GT. ein gleiches Privilegium zuftehe am Privatgut ver

Gefelfhafter, und daß erfi ein alfülliger Ueberjchuß ven Ere-

ditören der andern SKlaffe zufalle. I) — Er führt dann ver-

fihiedene Ausnahmen von diefer Negel an, bei denen alle Cre-

vituren al8 gleichberechtigt erfiheinen können (p. 534 fe.).

t) p. 516. No. 363. »The general rule would seem to be
(as il is in bankruptey) (hat Ihe joint creditors have a

‚priorily of: right to payment out of: the joint estate and the

‚separate eredilors a like right ofpriority to payment out. of

the separale estate; and the surplus, if any, is divisible

among the over class of creditors.« -—- p. 350. No. 376.

»In thefirst place, then,itisa general rulein bankruptey,

that the joint debts are primarily payable out of ihe joint

effects, and are inlilled lo a preference over {he separate‘

debts.of (he bankrupt; and so, in the converse case, the

separate debts are primarily payable out of the separate

effects of the bankrupt and possess a like preverence; and

the surplus only, after satisfying such priorilies,, can be

reached by the other class of debts. — vgl. p. 519. No. 365.
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> Dafr «8 bei der aufgejtellten Nechtöregel natürlich leicht der

Toll: fein Einnte, daß die ©. OL. mitihrem Privilegium fehlecht

daran wären, und da ihnen Doch Die einzelnen Gefellfchafter

haften, ihre eigentlichen Schuloner find, jo ijt den ©. ©. frei-

geftellt, ihre Befriedigung am Societätögut oder am Privatguf

der. Affocies zu fuchen; fie können wählen. Haben fie aber

einmal die Wahl getroffen, wozw. ihnen eine gewiffe. Zeit und

"Gelegenheit. eingeräumt wird, die Sachezu prüfen, fo find fie
von der Vertheilung der andern Maffe ausgefhloffen, e8 müßte

fich ander8 aus Diefer noch ein Meberfchuß ergeben (p. 542.

No. 384). Story macht auf ven Streit, welcher mit Be-
ziehung auf die aufgeftellten Grundfäge unter den Gelehrten ent

ftand, aufmerkfam. (p. 517. No. 363; p: 519. No. 365; p. 531.

No. 377: „This rule, although now firmly established
häsoecasioned much diversity of opinion among lear-

ned judges al different times... ... . and it now
stands 2... upon the general gröund of authority.“

Seht aber feien diefe Grundfäge in Wiffenfchaft und Praxis feft-

geftellt. (p. 541. No. 382: Such is the acknowledged state

of ihe authorities . . .. .) Wa8 jedoch. die Begründung

diefer auf Autorität ruhenden Grumdfäße betrifft, fo gibt Story
zu, daß 8 bamit nicht weit her fer, daßfie nicht auf Billigkeit

und Bernunft beruhen. %) "Erfindet fich veranlaßt, zu fagen,

daß faum irgend eine andere Nechtöregel auf fo zweifelhafter

4)p. 532. No. 377. ....... than upon the ground ofany

equitable. reasoning, ».... ... rather than schowing,: that

it>has its origin and foundation in:the prineiples natural

justice, ex aequo et bono. — p. 543. No: 385. The:doc-

trine, (hus established, does not seem to stand upon

any solid ground of equity orgeneral reasoning;
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und unbefriebigender Baft3 beruhe. 1) Er macht dann noch

darauf aufmerffam (p. 519— 521), daß 8 verfucht werde,

eine Begründung im römifchen Necht und zwarin derbefannten

5.8. 15 de trib. act. zu finden, und daß namentlich Die

franz. Surisprudeng daraufihrPrivilegium der ©. ©I. gründe,

bennoch aber das Gorrelativ desfelben, nämlich das Privilegium

der PB. SL., nicht anerfenne, obwohl Duranton in der oben

(p. 106) angeführten Stelle geneigt fe, nasfelbe aufzunehmen.

- Was zum Schluffe unfer zürcherifches Recht betrifft,
fo steht fo »iel feft, Daß in. der Oefeßgebung, von dem fragl.

Brivileginm Nichts vorkommt. Der Gerichtögebrauch bekannte

fich 618 zu jenem Urtheil som Jahr 1840 2) zu den richtigen Anz

fichten De8 gemeinen Rechtes. In einem Urtheile vom 23. Febr.

1833 3) Hatte das Obergericht Gelegenheit, feine Grundfäge

über den. Concurs einer 9. ©. auszufprechen. - In den erften,

fehr Eurz gefaßten Erwägungen nun -ftellt dasfelbe Grundfähe

auf, welche gang dem. gemeinen deutfchen Mechte und der Natur

der Sache entfprechen. E8 fagt: „In Erwägung: 1) daß aller-

dings jeder Gefellfchafter durch die Nechtshandlungen, welche er

im Namen der Sorietät vornimmt, nicht nur fich, fondern auch.

die. übrigen Gefellfchafter. folidarifeh verpflichtet; 2) daß. dagegen

die. Schulden oder anderweitige Derpflichtungen, welche ein.

1)::Pr341:=N0, 382.202. 405 it is not, perhaps, too much

to say, (hat it rests on a foundation, as: questionable,

and as unsalisfactory, as any rule in: (he whole system

of:our jurisprudence. ;

2 Schhauberg, Beiträge. I, 122,

9 Monatschronif derzur. Nechtspflege. L 467.
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Gefellfchafter bloß auf feine Verfon übernimmt, die übrigen

Gefellfchafter nicht berühren; — 3) daß fonah im Valle eines

Goncurfes für die Brivatfchulden de8 einzelnen GSefellfchafz

terd nur fein eigened Vermögen, liege e8 außer dem Ge

fellfhaftsgut, oder beftehe 8 aus.dem ihm an diefem zUu-

ftehenden Antheil, dagegen für bie Soeietätgfhulden

das Vermögen.aller Gefellfchafter haftet; — u. |. w. —

Es ift alfo auch die Elar auögefprochene Anftcht des Dbergerichtes

gewwefen, Daß den P. Gl. der einzelnen "Affosies deren fänmmt-

Yiches Vermögen hafte, nämlich Privatvermögen und Sorietäts-

antheil, daß beides in die Goncursmaffe des Gefellichafters Eomme,

und daß der Vortheil der S. GI. nur darin beftche, dap fie

fich an verfehledene Mafjen Halten können, weil ihnen alle Ge-

fellfchafter mit ihrem DBermögen haften, nicht aber darin, daß

fie bei Vertheilung der einzelnen Mafjen durch ein Privilegium

die B. GI. von dem Gefelfchaftsgute ausfchließen Eönnen; nur

die Solidarität der einzelnen Gefelfehafter bedinge den. Unter-

fehied zwifchen ©. und PB. Gl.

Durch Urtheil de8 Bezivksgerichtes Zürich (1840) A) find

ganz entgegengefeßte und neue Orundfäge geltend gemacht worden.

Die H. ©. wird in den Erwägungen als eine jur. Verfon hin-

geftelt und daraus das fragl. Privilegium gefolgert. Das Ober-

gericht beftätigte das Urtheil. Daß aber diefe neuen Anfichten

nicht ftihhaltig find, kann nicht mehr bezweifelt werden. Auf

feinen Fall wäre die Ineonfequenz. zu loben, nur fo lange an

der Fiktion der jur. PVerfon feftzuhalten, 6i8 die ©. Gl. das

Societätögut vertheilt Hätten, bei DVertheilung der Privatgiiter

aber wierer, wie Schauberg vom franz. Rechte fagt, 2)

1) Schauberg, Beiträge. I. 122—-129.

2) Beiträge. I. 137.
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„zum gemeinen Rechte zurüdtzufehren, ober ivie Dad

Bezirfögericht Zürich, zu fagen, die 9. ©. fei nur „in ges

wiffem Sinne“ eine jur. Berfon.

In einem Urtheil vom Jahr 18451) hat da3 Dbergertiht

wieder den wahren Standpunft eingenommen, und namentlic)

in den Erwägungen S—A1 ausführlich ganz diefelben Orund-

fäße über den Coneurs von S. ©. auseinandergefeßt, welche

wir oben (p. 101) als gemeinrechtliche Eennen gelernt haben.

Die Abhandlungen Schaubergd, Durch weldye er der

neuen Idee Cingang in unfer Nechtöfyften verfihaffen wollte,

find fchon gewiwdigt, und ich fürchte beinahe mir den Vorwurf

zugezogen zu haben, daß ich mich zu lange damit befchäftigt

habe.
Zn

8 ift eine intereffante Erfiyeinung, daß ohne gefeßliche

Beftimmungen an yerfchiedenen Orten, namentlich in Sranfreich,

der Gerichtögebrauch und die Iuriften das in Frage flehende

Brivilegium einführen wollen oder bereitö geltend gemacht haben.

Ein Privilegium (jus singulare) erfiheint nad) dem Zeugnif

von Savigny?) zuerit al rein pofitiv, und zwar meift fo,

daß 8 auf den Willen eines beftimmten Gefeßgebers zurüd-

geführt werden kann, in feltenern Fällen auch ala Erzeugniß

uralter Nationalanficht, alfo ohne bekannten Urfprung. Pris

yifegien follen in jevem Recptsfyften nur mit der größten Bor-

ficht angenommen werden, und gerichtliche Urtheile, ja fogar

eine fog. eonftante Praxis, Eünnen nicht davon abhalten, jedes

neue Prioklegium mit mißtrauifchem Blicke zu verfolgen und zu

unterfuchen, worauf fich feine Entftehung flüge, ob e8 wirflid)
 
1) Schauberg, Beiträge. VII 24—48.

2) Spyitem. I. 63.
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aus dem wahren Boden ded Mechtd Hervorgefproffen fei. Sollte

8 fich zeigen, daß ihm nur jene Urtheile zur Grundlage dienen,
fo müßte e8 angegriffen und verworfen werben, da biefe Ent=
ftehungsweife nicht im Gang der Rechtäbildung liegt. Richter

und Öefeßgeber fehöpfen aus dem Volfsrechte, Gewohnheitsrechte;

der umgefehrte Weg, durch dis Gerichtspraris, namentlich durch

wiederholt gleiches Verfahren, Gemohnheitsrecht zu fehaffen, ift

der verfehrte. Nechtögrundfäge, welche auf diefe Art entftehen,

müffen ald dem Organismus ver Rechtöentwiclung fremde Ge-

bilde ausgeftoßen werden, und wenn auch die Gerichtöpraris,

auf welche fie jich ftüßen, eine conftante fein folfte.

Dan hat doppelt Urfache, genau zu prüfen, da da3 Bri-
vilegium, um daß «8 fich handelt, von fo großer Wichtigkeit
und fo eingreifenden Bolgen ift. Es kan ja 3. 8, leicht ver
Sal vorkommen, DaB ein Gefelffchafter fein ganzes Vermögen
in die ©. geworfen hat. Die B. GI. müßten da Ieer aug-

geben, felbft wenn ihnen für. ihre. Forderungen Privilegien zus

flehen würden. Durch das Privilegium der S. GI. würven
die P. ©. völlig ohne Sicherheit daftehen, andere ihon bes
ftehende, allgemein anerkannte und gefeßlich vorgefchriebene Pri-
silegien würden dadurch verlegt oder ganz nußlos gemacht. An
allermeiften wird 8. mit dem Privilegium des Meibergutes in
Conflict kommen, und e8 feheint eigentlich auf Diefes abgefehen
zu fein. Dos Weibergut würde dadurch wirklich auf die fehlüpf-
tigften Füße geftellt, während doch möglichfte Sicherftelung
desfelben ein Grumdzug, namentlich unfers zürch. Rechtes ift.
Wollte die Frau eines Handelsgefelichafters ihr Gut gefichert
haben, fo müßte fle fich nicht nur zur Släubigerin der Sp-
eietät machen Taffen, denn ala folche hätte fie Fein PBrivilegium
für dad Meibergut mehr, fondern fie müßte dafür forgen,
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Pfandgläubigerin zu werben. Melche Mafregeln, welche Vers

wiclungen, um etivag zu erhalten, mag wir ohne Mühe Haben,

wenn wir bei’m Alten Hleiben! Der Soetetätsantheil haftet

auch den Privatfiehulen, dann wird die rau durch ihr Pri-

oifegium gefehlt. Der Privatverfehr müßte durd dag nene

PBrivifegium bedeutend gehemmt, wenn nicht ganz unmöglich gemacht

werden. Mit einem Mitglied einer S. ©. fünnte man ohne Die

augenfcheinlichfte Gefahr nicht mehr contrahiven und bei’'m Gontra=

hiren mit einem Brivatınann oder einem einzelnen Kaufmann müßte

man, um einigermaßen gejichert zu fein, al8 Beningung sine

qua non an die Spiße fielen, daß er in feine &. ©. trete.

Durch den Eintritt in eine folche, befonders wenn faft alle Ur=

tiven eingefchloffen werden, würde das Berhältnig der B. Öl.

einen bedeutenven Stoß erleiden. Wie leicht fann in Turzer Zeit

die ©. nad) einigen gewagfen und mißlungenen Spekulationen

infoloent werden und den P. SL. Kfeibt das Nachfehen, fie

müfjen beinahe fro fein, daß die Herren ©. GI. fi damit

begnügen, die Aetiven der Soeietät unter fich zu theilen, wenn

fie nur nicht felbft nod) venfelben für Nichterhaltenes einftehen

‚müffen. Nur diefe Beftimmung würde noch fehlen, um ben

S. Sf. auf Koften der 3. Gl. vollftändige Sicherheit zu geben.

Bei Annahme de8fragl. Privilegiums wären überhaupt die Nechte

per B. GI. nur noch dann gefehißt, wenn Feine Gefahr vor-

handen, alfo fein Schuß nöthig ift 5 fo Tange nämlich die ©.

folvent bliebe; im Ball der Infolvenz der ©. aber jtänden fie

ganz fehuglos da, entweber mwirben fie Alles verlieren, wenn

der Schulpner Alles eingeworfen hat, vder wenigftens deflen

ganze Soriethtseinlage. Rechtögrundfäge, welche folche Unbillige

feiten umd Ungerechtigfeiten mit jich fehleppen, find nicht geeige

net, fich zur Aooption zu empfehlen. — Und was wäre am
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Ende auch damit für die ©. Gl. gewonnen? &te gründen Doch

haranf feinesmegs Ihren Credit.  €3 Fan ja leicht fein, daß

die Societätgeinlagen nicht geoß find, das ift mehr Nebenfache,

wenn nur die Gefellfchafter folid find, jo wird ber Grit groß

fein. Der Handel wird durd) das fragl. PBrivilegium meber ge-

flört noch verhindert. Die folidarifche Haft aller Gefellfehaftämit-

glieder ift e8, wad, wie Bender (06. p. 99) bemerkt, vdenfelben

fo fchert, wie e8 weder burd) Privilegien noch Pfandrechte ges

fihehen könnte. Dadurch allein ift feine Sicherheit bebingt und

Alles, was gegen diefe Solivarität gerichtet ift, würde den Handel

gefährden, wozu namentlid) die Fiktion eines eigenen Rechtefub-

jeftes für Die 9. ©. gehört. Der Privatverfehr würde aljo

durch Annahme D68 vorliegenden Privilegiums bepeutend gefähtr-

det, der Eaufmännifehe Verkehr aber nur fehr wenig oder gar

nicht gefördert. — Darüber, daß HSandlungsgläubigern eines eitt

zelnen Kaufmanns ein Privilegium>anf deffen Sandlungsfond eittz

geräumt werden foll, mag ic) weiter fein Wort: verlieren. —

Im Wefen der 9. 6. und im Reben der KHanvelswelt Tiegt

feine Anventung. von einem Privilegium, welches den ©. St.

zuftehen fol, noch liegt Etwas dafür vor, daß ohne, defjen An=

nahme Unbilligfeiten und Wiberfprüche mit ven im Lehen und

Berfeht Herrfehenden Anfichten enıftehen und dag der Wunfc um

Abhilfe ein allgemeiner fei: Wenn wir alfo auf die Gerichtd-

übung fehen, welche das Privilegium: einführen will, und bes

denfen, daß diefe nicht Entftehungdgrund bed Nechtes fein fol

und darf, fondern nur Erfennungsmittel desfelben, jo werben

wir diefelbe, da fie fich ohne Gefege und ohne wahres Gemohn-

heitörecht ausbilete, als vechtöwiorig bezeichnen und verierfen

müffen; und wenn e8 fidy um bie gefeßgeberifche Brage handelt,

06 man dem fragl. Privilegium  gefegliche Sanftion extheilen
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follte, wird wieber eben fo beftimmt mit „Nein“ geantwortet

werden müffen. Die Sandelöverhältniffe find überall wefentlich

diefelben ; daran ift abzuleiten, was man von der Jurisprudenz

und PVrarid anderer Länder zu halten hat, welche das PBrivile-

gium unterftügen, Mir haben auch aus der Art, vote diefeg

gefchteht, aus der Begründung deöfelben, fehliegen fünnen, daß

Nichts damit fei.

Die Grundfäge, welche wir im gemeinen deutfehen Rechte

ald geltend aufgefunden Haben, umd welche auch der franzöftfchen

Sefeßgebung zu Grunde Liegen, find al die allein richtigen,

aus dem Nechtöleben ded Volkes und ne SKandeld gefchöpft,

anzuerkennen. Ale Andere ift Fünftlich Hineingebracht und

wird fich nie recht damit afftmiliven.

—, #

Damit ift auch für unfer züurcherifches Recht Alesge»
fagt. Im Stadt= und Landreht son 1715 find die in un-

jerm Kanton geltenden Privilegien fammtlich angeführt; darunter

befindet ftch Das. vorliegende nicht: Zürich ift aber nicht erft

feit geftern eine Sandelaftabt, und der Gefeggeber hätte alle Ber-

anlafjung gehabt, da8 Privilegium durch ausdrückliche Beftim-

mungen zu fanftioniren, wenn ihm dasfelbe bekannt gewefen

wäre. Ceit jener Zeit haben fich die Sandelöverhältniffe nicht

völlig umgeftaltet, fo. daß Diefe neue Geftaltung derfelben da8

Brivifegium hervorgerufen hätte. Mir Haben ja noch neuere

Handeldgefeßgebungen anderer Staaten, welche davon fein Wort

enthalten, und die in jenem Urtheil aufgeftellten Grundfäße

erfchienen ald gang neu und als etwas dem Xeben Brembes,

Schauberg bezeugt, I) daß die in dem betreffenden. Urtheile

ausgefprochenen Anfichten Auffehen erregt haben, da man bie
  

1) Beiträge. 1. 130,
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und da der Meinung gemwejen fei, e8 werben darin nicht blog

gang neue, fondern auch febmer zu rechtfertigende Nechtsgrund-

füge ausgefprochen. Wenn man aber feine hierauf bezüglichen

Abhandlungen geprüft hat, fo mug man nur noch um jo mehr

und um fo fefter der Meinung fein, daß in jenem Urtheile wirf-

lich nicht bloß ganz neue, fondern auch gar nicht zu vechtfer-

tigende Anfichten ausgefprochen worden feien. — Abgefehen da=

son, daß unfer Recht fich vor Annahme neuer Brivilegien bis

jebt forgfältig verwahrte, und felbft folche, die font faft überall

anerkannt find, und deren Einführung für und wirflich mehr

oder weniger wänfchendwerth wäre, nicht anerkannte, — will

ich einfiweilen annehmen, Zürich fei zu Fein, um von fich aus,

durch feinen eignen Verkehr, fein Handelsrecht gehörig zu ent=

wickeln und fortzubilden, unfer Nechtsleben erhalte nicht die:

nöthige Nahrung, um durch eigne Kraft fortzuleben und fich

organifch zu gejtalten, 3 müffe ihm fremde Wärme und Nah-

zung Fünftlich beigebracht werden, wir müffen in handelsrecht-

lichen Dingen auf andere Nechtöfyfteme fehen, und wenn wir

dort neue Grundfäge ausgeprägt finden, fo müffen wir abfehen

von dem bürren Buchftaben unferes hinter der Zeit zurücfgeblie=

benen Gefeßed und diefelben bereitwillig in unfer Necht auj-

nehmen: — jo wird Das gemeine deutfche Hecht e8 fein, woran

wir und zu halten und wornach wir und zu. richten haben.

Welch’ neue Grumdfäße bringt uns nun dasfelbe? Nichts als

den durch die Praris geltend gemachten Grundfag, daß die Hand-

Iungsgläubiger eines Gemeinfchulonerd, melcher zwei oder mehr

veye getrennte Handlungen geführt hat, Separation verlangen

können. Wir mwerven uns aber wohl Hüten, einen Grundfaß

aufzunehmen, ven die Nechtögelehrten jo fehr mißbilligen, und

den man fi auswärts vom Halfe wünfcht. —
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Märe e8 übrigens Schauberg auch gelungen, zu zeigen, daß

die von ihm vertheidigten, neuen Anflchten fehon im römifchen Recht

fich vorfinden und im gemeinen beutfchen Recht auch allgemein gel=

ten, fo wäre vief jedenfall noch nicht Grund genug, fie in unfer

KNecht einzuführen. Diefes ift nicht da, um alle Säge, welche

in andern Nechtöfnftemen aufgefunden werden, oder welche jich

alfällig irgenoiwie rechtfertigen Taffen , in fih aufzunehmen.

Kellers Worte über die Sucht, die in fremden Nechten aufe

gefundenen Säbe in unfer zürcherifches Necht einzufchmuggeln,

: find zu bezeichnend, al8 dap ich fie übergehen Fönnte. Er, dem

unfer Recht zuerft eine wifenfehaftliche Auffaffüng verdankt, jagt

in einer Fleinen Schrift: Die neuen Theorien ber zürcherifchen

Rechtspflege (1828) p. 17: „Leuchtet ed nun wohl ein, daf

die Abficht, in welcher mir römifches Necht flubiren, nicht da-

hin geht, fein Material aufzugreifen und vasfelbe in Diefer oder

jener Borm in unferm Lande geltend zu machen, „fondern daß

unfer wefentlicher Geftchtöpunft derjenige der formellen Bildung

it.“ (p. 19) „Daß ein Einzelner den Vorwurf, er wende

unbemußt römifche Brineipien an, wo das römifche Hecht etwas

Anderes feftfest, verfehulden Fönnte, wäre wohl begreiflich, ger

fchähe e8 in einem oder zwei Wällen, auch verzeihlich,; gefchähe

e8 oft oder gar regelmäßig, fo würde ed von einem Mangel

an Charakter und Einficht, von unklarer Auffafjung der von

ihm befannten Grundfäge zeugen.“ (p. 27) „Käme num Einer

oon einer Univerfitit und wollte nun das römifche Itecht oder

ein anderes fremdes Hecht, das er Dort Fennen gelernt hätte,

nude crude in Zürich anwenden, fo würden wir ihn außlachen

und weiter fchisfen, aber nicht weil er ein Jurift fei, fondern

weil er für Zürich fein Jurift Set.“

—
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 THESES DEFENDENDAE.

Secietatis creditores privilegium non habent in

concursu societatis,

In societate, quae dieitur »Commandite« , com-

manditarius socius non est.

Dominium plurium in solidum nullum_ est.

Axioma »Volenti non fit injuria« in jure cri--

minali falsum est.

Exceptio veritatis contra injuriae actionem: om-

 

nino momento carTet.

' Leges poenales per analogiam extendendae non

sunt.

‚Legitimatio ad causam pa pars processus

eivilis non est.

  



 



 



 


